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Die Schäbung des Schadens ,i durch Holz-
entwendung, Waldfrevel , und andere Eingriffe in den
Wald verurſacht wird , zum Behufeeiner nähern Beſtim-

mung des Waldfchadenerſabes bei Epen ptit
lungen der Waldfrevle. „+ + tA a é

A. Ausmittelung des durh Holzentwendung dis

ten Schadens CE EA á Ee

a. Ermittelung des Schadens , wenn TE rre Holz

gefällt und entwendet wird. 4 4

b. Ermittelung des Schadens , wenn dvtutlé tro>enes
Holz Windbrüche, oder anderes liegendes Holz, oder
Stô>e, ohne vorhergegangene Zurichtung zum Ge-
brauche , gehauen und entwendet werden. è

c. Ermittelung des Schadens , wenn ſchon gehauenes und
zum Gebrauche zugerichtetes Holz entwendet wordèn

d. Ermittelung des Schadens , wenn Konfiskation des
durch Waldfrevler entwendeten ſchon gehauenen Holzes
eO oder wenn der ertappte Waldfrevler das ge-
hauene. Holz im Walde liegen läßt. :

B. Ermittelung des dur<h Rodungen CPE Scha-
dens. SUE: 1 x +

C. Ermittelung des durib Feeuerlegen ts Vald-
bra ude ‘verurſachten Schadens (15

D. Ermittelung des Schadens , welcher dur< Ringeln,
Ab ſchälen, Abaſten, Entwipfeln, Anhaf-
Fen, Harzen der Bäume, und Anzapfen der
Baaumſaiſte Lrurſacht wd WR e

E. Ermittelung des Schadens, welcher dur<h Viehein-
trieb, daun dur<h Graſen und Mähen in den
Schlägen, Saaten und Pflanzungen verurſacht wird.
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Die H

Schätzung des Schadens,
welcher dur< Holzentwendung , Waldfrevel
und andere Eingriffe in den Wald verurſacht

wird, zum Behufe einer nähern Beſtimmung
des Waldſchadenexrſatzes bei gerichtlichen

Verurtheilungen der Waldfrevler.

Den meiſten Schaden ‘in. den Waldungen machen in
Ungarn die Unterthanen ihrer eigenen Grundherrſchaft. Weit
weniger Schaden verüben im Allgemeinen fremdherrſchaftliche
Unterthanen und Einwohner. Die Urſache hiervon liegt theils

“ darin „ daß die Unterthanen in den herrſchaftlichen Waldungen
ihres Ortsgebietes meiſtens freie Hutweide haben , dann aus
derſelben freies Brennholz zur Beſtreitung ihres eigenen Be-

. darfes , und Bauholz auf ihre Wohnungen und Stallungen
. beziehen , welches Holz ſie ſich, nachdem es ihnen angewieſen
worden , meiſtens ſelbſt hauen und ausführen, und wodurh
ſie ſo wie bei Ausübung ihres Weiderechtes viel Gelegenheit
finden , in den Forſten unerlaubte Eingriffe zu machen, weran
ſie es auch niht fehlen: laſſen, zumal da Viele ihr Mitnuß-
nießungsreht im Walde für, weit ausgedehnter halten , als
es wirklih iſt; — theils liegt die Urſache von den vielen
Waldbeſchädigungen durch die eigenen herrſchaftlichen Unter-
thanen in dem Umſtande , daß dieſe in frühern Zeiten in den

meiſten Fällen wenig oder nicht beſtraft wurden , und geſetz

. fl
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máßlg nicht beſtraft werden konnten , ſondern nur don ver-
übten Schaden zu erſeßen hatten, der oft ſehr oberflächlich
Und gering: geſ{häßt , und bei der Verurtheilung der Wald-
frevler yo< geringer angenommen wurde , weil man überhaupt
den Waldſchaden in den meiſten Fällen nicht für erheblich er-
achtete , und daher dieſem Gegenſtande zu wenig Aufmerkſam-
feit widmete. eG

Viel ſtrenger traf dagegen das Geſeß den fremdherr-
fchaftlichen Unterthan und Einwohner bei Cingriffen in die
Forſte, Dieſem konnte man „, wenn er bei *Holzhauungen,
_Batimabrinden,oder ſchädlihem Abäſten derBäume ergriffen
wurde, Alles, als Zugviéh , Wagen, Geſchirr u. ſ. w. weg-
nehmen „- und ihn außerdem ‘derViolenzſtrafe ' unterwerfen.
Eben ſo wurde auh der Vieheintrieb von fremdherrſchaftlichèn
Einwohnern viel ſtrenger gerügt , als von den eigenen herr-

“ ſchaftlichen Unterthanen, as tadE “
Durch das neue Landesgeſeß vom Jahre 1840 iſ aber

die Strafe des Unterthans, welcher im Walde Schaden macht,
den Umſtänden angemeſſen“ verſchärft}und jene Strafe der
fremden Unterthanen oder Einwohner,“ welche in maänchén
Fällen gewiß ſehr härt war , gemildert worden, Jeder Waldz
freoler unterliegt jet demſelben Geſeße und der Unterthan,
als der gefährlichſte Feind der Forſte , wird" nun nicht mehr
bloß zum Schadenerſaß „- ſondern außerdem in den meiſten
Fällen auch zu einer dem Vergehen angemeſſenen Geld -- oder
körperlichen Strafe verurtheilt , welhes Geſeß daher, wo es
gehörig gehandhäbt-wird, von den wohlthätigſten Folgen ‘ſein
wird, ſowohl für die Ordnung im Walde und zur Sicher?
ſtellung des Forſteigenthums , als beſonders auh für däs
damit in Verbindung ſtehehde Fabriksweſen, Bergweſen u. st. w-

ja für Jedermannz denn wer ‘macht niht Anſprüche auf den
Wald, wer könnte deſſen gänzlich entbehren !

Wir werden uns daher bevor wir’ in der Unterſuchung
und Schäßung des Waldſchadens weiter gehen , zuerſt mit
dem neuen Landesgeſche Über die Feld - und Forſtpolizei zur
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Vervöllſtändigung ‘des gegenwärtigen Abſchnittes und als Bei-
träg zur Kenntniß des ungariſchen Forſtweſens in Folgendem
bekannt machèn.

IXeter Geſcßartifel des ungariſchen Reichstages
1839 — 1840.

Von der Feldpolizei,?” 2)
$. 1. Unter die Verfügung dieſes Geſees gehören alle in

Gârten , Weinbergen , Pflanzungen jeder Art und Wäldern,
Saaten , Gewächſen , Wieſen, Röhrichten , Hutweiden , Bie-
nenſtö>en, niht minder an Landſtraßen, Nebenwegen und
Eiſenbahnen , Brücken und Steinkohlengruben , Torfſtichen,

ſo wie. auh an Friedhöfen verübten Beſchädigungen, kurz,
alle Handlungen, die den äußern Gegenſtänden. der Land-
wirthſchaft und Induſtrie Schaden verurfachen,

$. 2. Die unter die Verfügung dieſes Geſeßes fallenden
Beſchädigungen, ſelbſt wenn ſie auh zufállig ſchienen , jedoch
ſo beſchaffen ſind, daß ihre Abwendung in der Macht des
Schadenſtifters geſtanden , nicht minder die aus Unachtſamkeit
E, müiſſen“dem Beſchädigten , wenn die betreffenden
Parteien ber U Summe ‘der Entſchädigung \ſi{< niht vér-
ſtändigen kön! ſammt den verurſachten Koſten , doch nur
einfach, dur e, Schadenſtifter  erſezt werden; doch aus
ſtráäflicher Unachtſamkeit , oder gar vorſäßlichem ‘Muthwillen
und Bosheit angerichteten Schaden muß der, Beſchädiger nicht
nur mit einfahemKoſten - und Schadenerſaß _ vergüten , ſon-

“ derniſ noch neb “ doppeltem Erſate des zu häßenden Stha-
dens , nah Maßgäbe ſeiner ſträflichen Unachtſamkeit oder Vors
ſäblichkeit , mit den in den folgenden SS. feſtzuſeßenden för»
perlihên Strafen zu belegen.

Wenn Dienſtleuke , Tagwerker , Roboter, oder mit den
Eltérn auf demſelben Brote lebende Kinder , ohne Wiſſen ihrer
Dienſtherren und bezüglich Eltern, und niht in Ausführung
—————-

2Bfag der Ueberſezung aus dem Ungariſchen von Tos. Orosz.
4%
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der ihnen aufgetragenen Arbeit , in eigener Perſon Schaden
anrihten , müſſen ſie ihn aus cigenem Vermögen oder Liedlohn

erſezen z doh jener Schaden, welcher dur< Dienſtboten, Hand-
langer!, Noboter , oder auf demſelben Brote mit den Eltern
lebende Kinder , durh das Vich ihren Herren und bezliglich
Eltern verurſacht wird , iſt dur die Herren oder Eltern, denen
der Regreß an den Schadenſtifter verbleibt , zu erſehen, eben

ſo jene Beſchädigungen — und zwar ohne Regreß — die eine
natürliche Folge veraccordirter oder anbefohlener Arbeit ſind,

Wird aber der zugefügte Schaden auh mit der Strafe
eines doppelten Erſatzes belegt , ſo kann dieſer, wie überhaupt
die folgenden körperlichen oder Geldſtrafen , nur den eigent-
lichen Schadenſtifter treffen. Beim Grade der Imputation
und dem hierauf anzuwendenden Maße der Strafe aber wird
der Richter , nebſt der Größe des Schadens und anderen alls
gemeinen Regeln „ noch beſonders Folgendes berückſichtigen :

a. den Grad der Unachtfamkeit , des Muthwillens oder der
vorſäßlihhen Bosheit , vorzüglich aber die Wiederho-
lung des Vergehens 3

b. die’ durh den Eigenthúmer auf den beſhädigten Gegen-
ſtand oder Ort verwendete Jnduſtrie und Fleiß;

e. die Sicherheit des Schubes, unter - welchen der Eigen-
thümer ſeinen Beſitz geſtellt glaubte ;

d. größere Strafwürdigkeit trifft die bei Nacht als die bei
Tag verübten Beſchädigungen.

$. 3. Die Aufſicht- und die Gerichtsbarkeit über die Feld-
polizei wird in den Comitaten den Diſtrictual - und Prozeſſual-
Stuhlrichtern, in den k, Freiſtädten und Märkten aber dem
Stadthauptmann ämtlih zuſtehenz und wenn in manchen Co-
mitaten und Städten die Arbeiten der jezigen Beamten dur
die feldpolizeilichen Verrichtungen dergeſtalt überhäuft würden,
daß die pünktlihe Erfüllung derſelben ihre Kräfte überſtiege,
ſo können die betreffenden Gerichtsbarkeiten eine Vermehrung ,

“ ihrer Beamten nah Maßgabe des Bedürfniſſes bei der k. un-
gar. Statthalterei in Antrag bringen , und dieſe wird im Falle
eines wirklichen Bedürfniſſes ſie ihnen niht verweigern.
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$. 4. Nachdem der Beſchädigte ſeine Klage, ſammt der
geſeßlich vorgenommenen Schäßung ſeines Schadens (der
Schäzungswerth des Schadens mag ſich wie hoch immer be-
laufen ) dem betreffenden, in dieſem Geſeße bezeichneten Richter
vorgetragen , wird derſelbe , mit Beobachtung der Folgenreihe
‘der vor ihm anhängigen Klagen, auf dem im Art. 20: 1836
verordneten ſummariſchen Wege vorgehen , die etwa noh nöthi-
gen ämtlichen Unterſuchungen voUführen , die Zeugen eidlich
vernehmen „ das Urtheil ſprechen , und wenn:die zugeſprochene
Summe 20 fl. C. M. nicht überſteigt , ſein Urtheil längſtens

in 15 Tagen von der Einreichung der Klage gerechnet in Voll-
zug bringenz ſollte aber die Execution ſich auh auf das un-
bewegliche Vermögen des Verurtheilten erſtre>en , ſo wird er
gehalten ſein, hierin die Verfügung der beſtehenden vaterlän-

“ diſchen Geſeße von den Executionen bei Geldverurtheilungen,
zu befolgen. Ferner wird er über die zugeſprochene und ab-
genommene Summe der verurtheilten Partei eine formelle
Quittung ausſtellen und den geſetzlich. beſtimmten Schadener-
ſaß dem Beſchädigten einhändigen , die richterlihen Strafge-
bühren aber in die Kaſſe des Comitats oder der Stadt abz
führen, Wenn aber das Geſeg nebſt der Geldſtrafe auh

noh körperliche Züchtigung verfügte , ſo hat der Richter das
begangene Vergehen , ſammt den Unterſuchungsacten , dem
nächſten Gerichtsſtuhle oder der Magiſtratëſißung zu berichten,
wo dann die über die Uebertreter des gegenwärtigen Geſetzes
verhängte Körperſtrafe nach dem gewöhnlichen Gerichtsverfah-
ren ausgeſprochen wird, ausgenommen , wenn das angezeigte
“Vergehen ſeiner Natur nah in das Bereich der vaterländiſchen
Criminalgeſeße gehört, in welchem Falle die Verfügung dieſer,
wie auh der herrſchende" geſcßlihe Gebrauh , ſowohl für
Adelige als Unadelige áuch ferner zu befolgen ſein wird.

$. 5. Hinſichtlich der Geldverurtheilungen wird die Appels
lation, wenn die Convictivſumme 200 fl. C. M. nicht über-
ſteigt , nur außer Beſiß zum Gerichtsſtuhl oder Stadtgericht,
und niht weiter , geſtattet ; überſteigt aber die zugeſprochene
Summe 200 fl. C. AL, ſo kann die Berufung an den Gez
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rihts\tuhl und das Stadtgericht au< innerhalb dés Beſißes
geſchehen, ja auch noch weitex , doch ſo, daß die Sentenz
des Gerichtsſtuhles oder des Stadtgerichtes , die zugeſprochene
Summe mag wie hoh immerſein y nuxaußer Beſiß an die
höhern Gerichtshöfe appellirt werden dürfe; — hinſichtlich, der
Weiterberufung von Sentenzen „- die förperlihe Strafen ver-
fügen , wird die Verfügung der beſtehenden Geſeße auh E

unverändert zu verbleiben haben,

$. 6. Jn Döïfern und nicht viiafiväieié Márfkten häbek /
die Ortsvorſteher über Beſchädigungen , die 12 fl, C. M. nicht -
überſteigen, ſowohl: hinſichtlich des Schadenerſaßes , als guh
der Strafgelder , zu richten, doch ſo , daß ſie, mit Beobach:
tung der Reihenfolge der eingereichten Klagen , ‘ihr richterliches
Vorgehen binnen drei Tagen beſchließen und die empfangenen
Strafgelder dem betreffenden Stuhlrichter einhändigen , wobei

die Appellation an den betreffenden Stuhlrichter und von dà
an den Gerichtsſtuhl , doh nicht weiter, außer Beſig geſtattet
iſt, Sollten aber die: Ortsvorſteher binnen drei Tagen keine
Genugthuung verſchaffen, oder verſchaffen können, ſo iſt auf
die Klage des Beſchädigten ‘der Stuhlrichter verpflichtet , bins
nen 15 Tagen Recht zu ſprechen.  Ausgenommen ſind dié

Grundherrenund: adeligèn Perfonen „ gegen die- niht die Orts
vorſteher , ſondern “einzig der betreffende Stuhlrichter vor-
gehen kann.

In adeligen Communitaten oder Compoſſeſſoraten kann
fol? ein coordinirter Orts-Magiſtrat oder Vorſtehex (hädnagy)
nebſt den ihm beigegebenen Geſchwornen, die Kraft des Art. 20
1836 auch über größere Summen zu richten befugt ſind, Übex

“die im Hotter vorgefallenen Beſchädigungen , wenn ihre Schä-

bung 24 fl, C, M, nicht überſteigt , ſowohl hinſichtlich des
Schadenerſatzes , als auch der Geldſtrafen, auf dem im obigen
Art. 20 1836 bezeichneten ſummariſchen Wége Recht ſprechen z
ſie ſind jedo< verpflichtet , ſowohl die Reihe der eingereichten

Klagen zu beobachten , als au< ihre Procedur binnen 15 Ta-
gen zu beſchließen und die übernommenen Strafgelder dem
betreffenden Stuhlrichter zu üherantworten. Die Appellation
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geſchicht außer dem Beſitz an den Gertchtsſtuhl des Comitats,
doch nicht weiter.

Wenn ſich die Unterthanen unter. ſh, oder ihrem eigenen
Grundherrn , oder anderen Grundherren Schaden zufügen , fo
kann 'in Fällen, wo der Schaden kein -vorſäblicher odew aus
bedeutender Schuld entſproßener iſt, ſondern laut $. 2 uur

ein einfacher Schadenerſaß ohne Strafe und Strafgelder ſtatt»
findet , der betreffende Grundherr ſelbſt ; oder deſſen Stellver-
treter, richten, wenn déx Schaden die Summe von 24 fl, C. M.

nicht úberſteigt. Verſchafft er jedo< binnen aht Tagen von
der Einreichung der Klage keine Genugthuung, ſo ſteht es
deim! Beſchädigten frei, ſih an den betreffenden Stuhlrichter
zu wenden."

GS. 7» Reder dieſer Richter iſtEim Sinne des;
Art. 20 1836 $. 10 über ſein richterlihes Verfahren ein regel-

mäßiges Protocoll zu führen, und in ſelbes nebſt den dur<
ihn ſelbſt zugeurtheilten und eincaſſirten Summen, auch die. .
durch die Dorfrichter und in den adeligen Communitäten durch.
die Borſtehcr zugeſprochenen und übernommenen Strafgelder
einzutragen , und dieſes Protocoll alle Viertel.- Jahr der bes
treffenden General-Verſammlung-oder dem Stadtmagiſtrat vor-
zulegen, von wo daſſelbe dann hinſichtlih der in die Comitats-
odèr Stadtkaſſe abzuführenden Strafgelder dem Vicegeſpan,
Caſſeperceptor und den zur Geldverwendung beſtellten Beamten
im Auszuge rüitgetheilk wird. / Ls

$. 8. -Im Allgemeinen iſt es verboten , auf fremdem Boz
- den, an welchen man weder Eigenthums - noch: Nußnießungs-
re<t hat — wäre derſelbe auh nur eine Weide — im Wintex
oder Sommer Vieh zu weiden, durhzutreiben, über oder unter
der Erde Kräuter und Wurzeln zu pflü>en oder auszugraben,
bei Strafe des Schaden - und Koſtenerſaßes. Für das Abz
treibên des Viehes von kahler Weide > -ohne verurſachten ſicht-
baren Schaden , wird nebſt der Abtreibgebühr auch eine Geld-
ſtràfe — die jedo< nie mehr betragen darf , als der Schaden
und Treibloh zuſammengenommen — ja bei Wiederholung
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ſelbſt Géfängnißſtrafe ſtattfinden. Wird aber was immer für

Schaden nicht aus Unachtſamkeit , ſondern vorſäblich angerich-
tet , ſo iſt ſolch? ein gewaldthätiger Beſchädiger nebſt einfachem

Erſate der Koſten und zweifachem des Schadens und bezüglich
der Eintreibgebühr , nah Maßgabe ſeines Vergehens , aufge-
wöhnlichem Gerichtsverfahren , mit Arreſt zu beſtrafen.

$. 9, Jeder Schaden in Wieſen, Pflanzungen , Saaten,

Gärten, Weinbergen, größern und kleinern Baumſchulen,
Wäldern , an dünnen und dien, -einzeln oder in Gruppen
ſtehenden Bäumen , wie immer , ja ſelbſt aus Unachtſamkeit
verurſacht, wird nebſt einfahem Erſaße des Schadens „ der
Koſten und bezüglich der Eintreibgebühr , noch mit einer nach
den im $. 2 aufgezählten Graden zu bemeſſenden Geldſtrafe

— die jedoh niemals höher ſteigen kann, als das Quantum
des Schadens , der Koſten und bezüglih der“ Eintreibgebühr
bei doppelter Verurtheilung zuſammengenommen — ja im
Falle einer ſträflihen Unachtſamkeit oder Wiederholung auh
mit Arreſt belegt. Dieſelbe Arreſtſtrafe wird im Sinne des
$ 41 auch dann ſtattfinden , wenn der Beſchädiger ſeiner Ver-
urtheilung an baarem Gelde nicht Genüge leiſten kann. Ferner
wird zu größerm Schuß der Wälder und der dichteren oder

ſchüttereren Baumpflanzungen verordnet , daß zur Schäßung
ähnlicher Schaden der Richter Sachverſtändige zu verwenden
habe , die niht nur den currenten Local- Preiß der verwüſteten
oder verſtümmelten Bäume, ſondern au< die Induſtrie und
den Fleiß, ſo wie die Koſten , die der Eigenthümer auf die
Ziehung verwenden mußte , berückſichtigen müſſen.

Von jedem aus den Holzpflanzungen ( Maßen ) einge-
triebenen Stück Rindvieh , Pferd oder Ziege wird , nebſt Scha-
denerſaß , 30 kr. , für ein Schwein und Schaf 10 kr. C. M.

als Strafe toties quoties entrichtet; der Hirt aber , dur
deſſen Unachtſamkeit ähnliche Beſchädigungen erfolgen, ſoll nebſt
dem im vorigen Punkte erwähnten Erſaße des Schadens, der
Koſten und der Abtreibgebühr , auh mit Körperſtrafe belegt
werden. j
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Wenn aber die Beſchädigung oder Verwüſtung der oben-
benannten Gegenſtände vorſäßlich, oder gar gewaltthätig ver-
übt wird , wie dur< Widerſtand gegen Feldhüter und Jäger,
oder Verweigerung eines Pfandes , oder durh géwaltſames

Hineintreiben des Viches in Baumpflanzungen , o ſoll eine
ſolche, unter das Criminalverfahren- gehörige. Handlung, nebſt
einfacher Vergütung der Koſten. und zweifacher des Schadens
und der Eintreibgebühr , nah den Verordnungen des Fraun
nalcodex beſiraft werden.

$. 10, Wer die- auf freien Felde errichteten Frucht - und
Heutriſtèn, das aufrecht ſtehende oder geſchnittene, in Garben
oder ‘Schóber aufgeſtellte Getreide oder Futter beſtiehlt , ſoll
als öffentlicher Dieb auf dem ordentlichen Gerihtswege , nebſt
einfacher Erſtattung der Koſten und zweifacher des Schadens,
im Sinne der vaterländiſchen Criminalgeſeße nah dem Grade
ſeines Verbrechens beſtraft werden.

$. 14. Es iſ verboten, auf gemeinſchaftlihe Weide,
Brache, bereits abgemähte Wieſen, oder in Wälder, wo
Andern das Recht der gemeinſchaftlihen Weide zuſteht, an-
geſte>tes oder räudiges Horn -, Borſten - und Kleinvieh zu
treiben und weiden zu laſſen. Wenn aber troß dieſes Ver-
botes Jemand ſo etwas zu thun ſich unterfinge , ſo ſoll ein
ſolches Vieh, nachdem deſſen Seuche durUnterſuchung des

Thierarztes ermittelt wurde, in ſo fern die Krankheit unheil-
bar wäre, auf Anordnung des betreffenden Stuhlrichters,
Stadthauptmanns oder Ortsvorſtehers ſogleih niedergeſtochen
werden, im Falle einer möglihen Heilung aber iſt es zu
dieſem Zwe> und zur Sicherſtellung des übrigen Viehes un-
verweilt von dem geſunden abzuſondern, und auf die zu dieſem

Ende aus jedex Gemeinweide für das kranke Vieh auszu-
ſchneidende Weide zu treibenz ja im leßtern Falle ſoll der
Eigenthümer des franken Viehes, wenn er daſſelbe außer der
bezeichneten abgeſonderten Weide anders wohin zu treiben

wagte, als Strafe ſeiner vorſäblichen Unterlaſſung für jedes

Stück Vieh. 1 fl, C. M. entrichten,
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$, 12. Wer in Wäldern , beſonders zur Zelk der Dürre,
Feuer anzündet, ohne es auszulöſchen , oder wohl gar aus

Unachtſamkeit oder vorſäbßlich einen Wald , Röhricht ; ſumpfige
Untiefen, Torf , Feldfrüchte oder au< Stoppeln , beſonders
wenn noh die Garben auf ſelben ſind, oder Gebäude ſich in

dér Nähe befinden , anzündet ; wird nah Maßgabe des anz
gerichteten Schadens „, nebſt Erſaß deſſelben und der Koſten,
mit Arreſt, und bezüglich als Mordbrenner , nach" dem Sinne
der vaterländiſchen Geſetze, auh mit EER Strafe zu
belegen ſein. i

$. 13, Wer ohne Vorwiſſen ſeines Grgibbidla oder deſſen
Waldhüters , oder wohl gar gegen ihr Verbot ; “wenn auh
unter dem Vorwande der Urbarial - Holzung , in den Wäldern
Bäume fällt, verſtümmelt - oder Holz entwendet , wird als
vorſäßlicher Waldverwüſter, ja als Dieb“, nebſt einfachem
Erſate der Koſten und zweifachem des Schadens, nah Maß-
gabe ſeines Vergehens auh mit Einkerkerung beſtraft.

$. 14. Wer von den Feldern, Wieſen, Gärten , Wein-
gärten , Früchte , Obſt oder zurü>gelaſſene A>kergeräthe , Ver-

,_ botstafeln oder deren Säulen , Bienenſtö>e, Feldthore, Zäune,

Brunneneimer , Kerbhölzer oder ähnliche Feldgeräthſchaften
- jeder Art entwendet oder verdirbt , ſoll nebſt einfachem Erſabe" À
der Koſten und zweifachem des Schadens, als Dieb, nah" =
dem’ Grade ſeines Vergehens, beſträft werden.

$. 15. Die Ss des Art. 24: 1802 von der Jagd, 4
hker Kraft , laut welcher das Jagenbleibt auch- ferner in i

auf Saaten bis nach beendigter Ernte, auf Wieſen bis zur
Einfuhr. des Heuès und Grummets , in den, Weingärten vom
1. Febr. bis zur béendigten Weinleſe, ſo wie an Orten,
die geſeßli< und mit Errichtung von Jagdtafeln unter Jagd-
gebot geſtellt ſind, wie auh in jungen Baumpflanzungen, * 4
bevor ſié gegen unvermeidliche Beſchädigungen genugſam erz
kräftigt ſind, einem Jeden, mit Ausnahme des Eigenthümers, Y
unterſagt iſt. Da in Folge deſſen, ſämmtliche durh das Ja-

gen entweder im Verbotenen oder außer demſelben angerichtete -

À

M
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Beſchädigungen în die Reihe der vorſäßlichen gehören , fo
werden ſie mit einfachem Erſate der Koſten und doppeltem des
Schadens zu belegen ſein; wobei dem Eigenthümer des Jagd-
reviers unbenommen bleibt, den Uebertreter, wegen Vetleßung
des Jagdverbotes , im Sinne des Art, 24: 1802 auf gewöhn-
lichem NRechtswege zu belangen.

Für den dur<h Jagd - und andere Hunde angerichteten

Schaden iſ ſtets der Cigenthümer derſelben verantwortlich 5
dergleihen Beſchädigungen ſind mit einfachem Koſten - und
Schadenerſaße zu vergüten.

$. 16, Dem Beſchädigten ſteht es frei, in einem niht un-
ter Jagdverbot ſtehenden Hotter das Schaden anrihtende Wild,

"wenn es auch ‘aus einem’ vèrbotenen Revier oder Thiergarten
gekommen wäre , am Orte des Schadens einzufangen , zu er-
ſchlagen oder zu 'erſchießenz den imJagdverbote angerichteten
Schaden aber iſt der Eigenthümer der Jagd verpflichtet , dem
Beſchädigten, ſammt den Koſlen, im Sinne des 10. $. Art. 24:
1802, auf dem in gegenwärtigen Geſeze verordneten Wege
des Verbalprozeſſes , zu erſeßenz doch iſt das Tödten eines

ſolchen Wildes ‘nicht geſtattet, |

$. 17. Ein Edelmann ,der keine eigenthlmliche Wohnung,
oder außer dieſer kaum noh etwas beſißt , ſoll, ſobald aus
der Authentication der gegen ihn vollzogenen ämtlichen Unter-'
ſuchung eine vorſáßliche Beſchädigung oder gar Gewaltthätigkeit'
“hervorgeht , oder wenn er wegen Ähnlicher vorſäßliher Beſchä-
digung bereits beſtraft worden wäre und feine Bürgſchaft zu
leiſten im Standeiſ , laut Verfügung des 68, Titels, 11. Thei-
les ſogleich feſtgenommen werden „ und hat die zu verhängende
Strafe in dieſer Lage abzuwarten. Ein auf Urbarialgrund
wohnender Adeliger oder Nichtadeliger , der {ih einer vorſäßz-
lichen oder gar gewaltſamen Beſchädigung ſchuldig macht, gibt
im Wiederhelungsfalle , hierdurh hinlänglihe Veranlaſſung,

von ſeiner ‘Urbarialanſäßigkeit auf geſeßlihem Wege entfernt
zu werden, |

$. 18. Die Verfügung obiger $$. erſtre>t ſi<h , ſowohl.

hinſichtlich des Schaden - und Koſtenerſates, als auh in Betreff
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der nach dem Grade des Vergehens bemeſſenen Geld - und
- Arreſtſtrafe, auh auf jene Schadenſtifter , die obgleih weder

fie ſelbſt , noh ihr Vieh, im Schaden betroffen „dennoch be- .
merkt und ſo lange unausgeſeßt verfolgt wurden, bis man
ſie erreichte, und die dann ein hinlängliches Pfand zu geben
fih weigerten z wenn aber“ der Beſchädiger weder im Schaden
ertappt , noh auf der Stelle verfolgt werden konnte „©der Be- "

ſchädigte aber beweiſen könnté , dur< wen und weſſen Leute
oder Vieh und wann der Schaden verübt wurde, ſo hat er
ebenfalls das Recht , in Gemäßheit der obigen $$. den Erfaßz

S
e

a
o
d
RE
R

E

ſeines Schadens und ſeiner Koſten auf kurzem Wege „wie
auch die anderweitige , der Größe des Vergehens entſprechende
Beſtrafung des Verleßers vor dem betreffenden Richter zu
verlangen.

$. 19. Wer das im Schaden betroffene Vieh niht einzu-
treiben geſtattet, oder das eingetriebene , eigene oder fremde,
diebiſ<h oder gewaltſam ausläßt, ſoll nebſt einfahem Er-
fate der Koſten und zweifachem des Schadens, als Ge-

waltthäter ( violentus ), nach Beſchaffenheit des Schadens
und dem Grade des Vergehens, im Sinne des3. Punctes,
9. $. mit einer angemeſſenen Strafe belegt werdenz derſelben

Slrafe unterliegt auch derjenige, welcher in was immer für
einen Schaden betroffen, ſi<h weigert ein Pfand zu geben,
oder das gegebene Pfand mit Liſt oder Gewalt zurücknimmt.

$. 20. In dieſelbe Strafe der Violenz verfällt auch jener,
der ſich dem Feldhüter oder demjenigen, der das Vieh vom
Schaden eintreiben oder den Schadenſtifter pfänden will, wider-
fett , ſcin Vieh einzutreiben niht geſtattet, oder kein Pfand

geben will; im Falle einer Verwundung wird die Verfügung |
der Criminalgeſeße anzuwenden ſein.

$. 21. Die Zeugenſchaft des Feld - oder Waldhüters, wenn
ſie auh einzeln daſtände, jedo< beſtimmt, klar und unver-
dächtig unter Jurament darüber abgelegt wurde, dur wen,
dur< weſſen und wie viel Vich und auf weſſen Eigenthum der
Schaden angerichtet wurde , beſit, wenn ſie dur die Wirk-  

“1
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lichkeit des Schadens oder der Gewaltthat unkerſtüßt wird, und
kein anderer, entgegengeſeßter Umſtand ſie verdächtigt, ſolche
Kraft , daß der Angeklagte ſi<h von der gegen ihn anhängig
gemachten Anklage reinigen muß, anſonſt er niht nur zum
Koſten -und Schadenerſatz , ſondern zu den feſtgeſezten Stra-
fen verurtheilt wird. Dagegen wird zur Sicherheit: des Be-

klagten verfügt , daß das einzelne Zeugniß eines dur den
Beklagten geſtellten Zeugen, wenn es nicht bloß verneinend,
ſondern auf unmittelbarer Kenntniß des fraglichen Falles be-
gründet, beſtimmt und unter Eid abgelegt wird, hinreiche,
daß der Klage führende Hüter in Ermangelung anderer Bez
weiſe zur Eidablegung nicht zugelaſſen werde. Dergleichen
Hüter und Aufſeher müſſen daher durhgehends glaubwürdige,
ſittſame und noh mit keiner Strafe belegte Leute ſein und
dürfen ſtets nur mit Einſtimmung des betreffenden Stuhlrich-
ters oder Hauptmanns , — die jedoch nur aus triftigen , der
betreffenden Partei vorhinein kund zu gebenden Urſachen ver-

weigert werden kann — aufgenommen werden z; bevor ſie aber
ihr Amt antreten , werden ſie vor dem Stuhlrichter oder Haupt-

mann den unten folgenden Eid ablegen , anſonſten ihr Zeugniß
die demfelben in gegenwärtigen $. ertheilte Beweiskraft nicht
beſißen wird, was ſich von ſelbſt noh mehr von Jenen ver-
ſteht , die ſchon einmal falſcher Zeugenſchaft überwieſen wurden.

$. N, Es iſt geſtattet , den im Schaden ertappten , oder
în unmittelbare Verfolgung genommenen Menſchen , wenn er
auch ein Edelmann wäre „ ſelbſt auf fremdem Hotter, wo er
in der Verfolgung erreicht wurde , zu pfänden oder ſo lange
feſtzuhalten , bis er ein Pfand gibt; das im Schaden betrof-
fene oder von da aus verfolgte Vieh aber, wenn es auh Edel-

leuten gehörte , darf ebenfalls eingetrieben werden.

$. 23. Die auf Märkte oder anderêwohin Reiſenden , die
vom gewöhnlichen Wege abbeugend , den Raſen oder die Saa-
ten , zu Fuß, zu Pferde, zu Wagen, oder durch Viehtrieb zer-
treten und zerſtampfen laſſen , oder Gehſteige verurſachen, am

Wege liegende Saaten und Raſenpläze abweiden laſſen , abs
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máhen und beſtehlen, find ſo lange zu verfolgen, bis ſle er:
reicht werdenz und. wenn ſie bei dieſer Gelegenheit kein Pfand. . |
geben wollen , ſoll ſie der nächſte Richter ſo lange feſtnehmen, *
bis ſie für die ‘dur ſie verurſahten Auslagen , wie auch für 4
den zufällig oder unahtſam angerichteten Schaden einfachen, Y

für Beſchädigungen aber, die aus ſträflicher Unachtſamkeit oder 4
gar vorſäßlih verübt wurden , doppelten Erſaß im Bagarert oder
dur ein. Pfand leiſten; wobei im Falle. einer unmäßigen «0
Taxirung -die weiter unten im $. 34 vorgeſchriebene Abhilfe M
ſtattfindet, Im Falle eines vorſäslih angerichteten Schadens

wird der Beſchädiger nebſt doppeltem Erſaß. auh no< mit: M
einer dem Vergehen. entſprechenden andern Strafe zu belegen
ſein, in welchem Falle die Gerichtsbarkeit des Beſchädigten

“verpflichtet iſt , ſobald ſie mit Vorweiſung ſchriftlicher Beweiſe
angegangen wird „ die Beſtrafung in Folge des' üblichen rih-
terlihen Verfahrens zu vollführen. Hat den Schaden eim"
Dienſtbote verurſaht, und war ſein Herr zugegen, ſo muß. ÿ
leßterer hinſichtlih des Schadens und der Koſten Bürgſchaft;

leiſten , und wird auch ; in ſo fern er an dem Vergehen thäta
lihen Antheil nahm, nach Maßgabe „ſeiner Schuld beſtraft
werden. Wurde aber der ſchadenſtiftende Reiſende nicht ein-:
geholt , ſo werden die gegen ihn zeugenden Schriften ſeiner:
Behörde mitgetheilt „, und er durch. ſelbe, ſei ‘er nun adelig;
oder unadelig, nach Maßgabe ſeines Vergehens zu einfachem
oder doppeltem Erſate in kurzem Verbalprozeſſe' zu verurtheilen
ſein z jatim Falle ſhwererer Jmputation iſ er wegen fernerer,
dem Grade * ſeines Verbrechens entſprechender Beſtrafung mit* Ÿ
einem ordentlichen Criminalprozeß zu belaſten. Sollte aber
das Vergehen in Geſellſhaft Solcher begangen worden ſein, F
die im Comitate, wo der Schaden zugefügt wurde, wohnen, 4
ſo iſ auh der fremde Angeklagte vor dasſelbe Comitat und *
in denſelben Prozeß zu citiren und abzuurtheilen. N

$. 24. Zu den Koſten werden gerechnet : die Tagegelder,/ *
Verkbſtigung und nöthige Fuhren der Schätzer ; der Lohn für |
die Bemühungbeim Aufſuchen der Schätzer , wie auch für"
andere Gänge ; wenn aber die Dazwiſchenkunft des betreffen--" 
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den Stuhlrichters oder Hauptmanns nothwendig wird , auh
deren Gebühren, nebſt den Auslagen auf Unterſuchungen und
Zeugenverhöre, Fuhrlohn, und endlich auh Pflege des vom
Schadén eingetriebenen Viehes , der Eintreibelohn desſelben,
welcher von jedem Stück Hornvieh oder Pferd auf 6 kr, von
einem Schweine und einer Ziege auf 3 kr., von einem Schaf
oder Lamm auf 1 kr. C. M.M, feſtgeſebt' iſ; wird Geflügel ein-
getrieben , ſo fommen von Tdi Stücke 3 kr, C. M. zu ent-
rihten ; wird. es aber erſchoſſen , - ſo iſt es dem Eigenthümer
án Ort und Stelle zu laſſen, Dieſe EintreibgebÜhr wird im
Falle des Widerſtandes oder des verhinderten Eintreibens He
zu verdoppeln fein.
“$. 25. Adelige wie Unadeligé ſind verpflichtet , die ‘oben

érwähnten Auslagen , den geſchäßten Schaden und Eintreib=---

lohn, vor Uebernahmedes eingetriebenen Vieches oder gegebenen
Pfandes„ auf die oben feſtgeſete Weiſe vorhinein zu bezahlen.

*.S./26aIm Falle, wo der auf der That ertappte oder in
dèr Verfolgung ängehaltene Schadenſtifter dur den Beſchá-
digten, deſſen Beauftragten oder Húter , ohne Dazwiſchenkunft
des betreffenden Gerichtes , gepfändet , und gegen dieſes Geſet,

oder über die Gebühr mit Zahlungen bglaſtet wurde, fanner
die Zurücklöſung ſeines Pfandes oder die Zurü>gabe ſeines
ungebührlih abgenommenen Geldes vor dem betreffenden Ge-
richte auf demſelben Wege des Verbalprozeſſes verlangen ;
die Appellätion ‘wird ebenfalls auf dieſelbe Weiſe vom Stuhl-

richter an ‘den Gerichtsſtuhl, in königlichen oder privilegirten
Städten an dên Stadtmagiſtrat, auf 2 im 5. $. feſtgeſetzte
Weiſe geſtattet: H

$. 27. Hinſichtlich des Viehes , welches von controverſem

Boden abgetrieben wird , bleiben die beſtehenden geſeblichen
Verfligungen auch ferner in ihrer Kraft.

$. 28. Für den Fall, wo ſih um das éingetriebene Vich
binnen drei Tagen Niemand [meldet , wird verordnet:
a. - der Beſchädigte oder Eintreibende muß dergleichen herum-

irrendes , ſchadenſtiftendes Vieh dem betreffenden Stuhl-
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richter odér Stadthauptmann anzeigen, indem er zugleich
das Verzeichniß des verurſachten Schadens und der Aus-
lagen, wie auh einen Bericht beifügt, in wie fern der
fragliche Schaden aus Unachtſamkeit oder mit Vorſatz
verurſacht wurde z

b. wenn na< Verlauf von 15 Tagen ſich der Eigenthümer
des eingetriebenen Viehes nicht meldet , ſo wird die Be-
ſchreibung desſelben im ganzen Lande veröffentlicht z -

C. ſollte jedoch der Eigenthümer des eingetriebenen Viehes

auf was immer fur eine Art entde>t werden, ſo iſ er

nah Verlaufder 15 geſeßlichen Tage gerichtlich ‘zu er-
mahnen , daß er ſein Viech auslöſe, und wenn er dieſes
während neuer 15 Tage zu thun unterließe, oder wenn 3
Monate nah der Veröffentlihung im Lande der Eigen-

“thümer des Viehes nicht zu erfragen wäre , ſo wird dex
betreffende Stuhlrichter oder Stadthauptmann daſſelbem
Licitationswege verkaufen , und nachdem er aus demein-'
gegangenen Preiſe deſſelben die Gebühr des Beſchädigten |
und alle, auh die auf die Erhaltung des Viehes ver-.
wendeten Koſten abgezogen , den Reſt dem Eigenthümer
des Vieher einhändigen , oder in ſo fern deſſen Perſon
unbekannt bliebe, das Geld, als den Preis für herrenloſes

Vieh, in die betreffende Comitats- oder Stadtkaſſe abliefern 7

d. falls der Schaden und die Koſten den Preis des Viehes

überſtiegen , kann der Beſchädigte die noh fehlende Sum-
me ſih von dem zu ermittelnden Eigenthümer des Viehes
mittels Verbalprozeſſes zuſprechen laſſen z ja in ſo fern
nah Beſchaffenheit des verurſachten Schadens auch eine d

andere , durch dieſes Geſeß beſtimmte Strafe ſtattfände,
iſt der Magiſtratual - Fiscus verpflichtet , dieſelbe gegen
den Schadenſtifter auf dem gewöhnlihen Gerichtswege
zu verlangen. | >

e. Uebrigens verbleibt in Bezug auf das Eintreiben herum-
irrenden , ſchadenſtiftendenèViches , oder deſſen Uebergabe “=

“ in richterlihe Hand, oder Unterlaſſung -der dießfälligen

|
|

|
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Anzeige , riicht minder “hinſichtlich ber hierüber ſi ent-
wi>elnden gegenſeitigen Anſprüche, auh ferner die Ver-
fügung des 33. Titels 11, Th, und O 42. 1729 in
voller Wirkſamkeit.

$. 29; In Compoſſeſſoraten is dex Lohn des gemein-

ſchaftlichen Hüters dur<h alle. Grundbeſißer nah Maßgabe

ihres Beſizes bezahlt werden , und dieſer Lohn iſt ſowohl von

den Compoſſeſſorén , als von einzelnen Beſigern, vor dem be-

treffenden Stuhlrichter auf ſummariſchem Wege abzufordern.

$. 30. Wénn Jemand, dém dié Hut der Flur nicht obliegt,
dennoch den Schadenſtifter der Béſchädigten anzeigt , oder das
ün Schaden bétroffène Vieh eintréibt , iſt-èr nihtnur mit dem
Eintreibgeldé , ſoridérn auh mit dem laut gegenwärtigen Ges
ſ)eßzes zu entrihienden Strafgelde zu belohnén.

$. 31. Wer einen Wald -, Feld - , Weinberg - oder Teich-
hüter während ſeiner Dienſtwaltung, oder aus Rache wegen

dieſer ſhlägt, wird als öffentlicher Verbrecher dur den be-
ireſſenden Richter niht nur zu den Koſten der Heilung , wie
àuch, wenn der Verleßte zum Erwerbe ſeines Lebensunterhaltes
zeitweilig, oder wegen unheilbarer Verſtümmelung für immer
untauglih wurde, zum vollſtändigen Erſaß ‘des hieraus enf-
ſtehenden Schadens, nebſt einem Schmerzengelde von 24 bis
100 fl. CM. zu verurtheilen ſein, ſondern auh na< dem
Grade ſeines Verbrechens laut Verfügung der AIRE

beſtraft werden. *

$: 32. Derjénige Hüter, Hirt oder Knecht, der ſeinem
Herrn oder deſſen Beamten, in Mangel deſſelben aber dem
Ortövorſteher , dieſer aber dem Beſchädigten und bezüglich dem
betrefſenden Stuhlrichter oder Stadthauptmann , den ihm ere
kannten Schaden in Feldern , Gärten, Weinbergen oder Wäl-
‘dern binnen drei Tagen nicht änzeigt , wird nebſt einfahem
oder zweifachem Schadenerſatz , den er mit dem Schadenſtifter
gemeinſchaftlih zu trägen hat, auh no< na< dem Grade

ſeines Vergehens anderweitig beſtraft.

E
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, $, 33, Wer im ſtehenden oder fließenden Waſſer oder Ca-
nale eines Andern fiſcht, oder Blutegel fängt , wird mit ein-

fachem Erſate der Koſten und doppeltem des Schadens beſtraft.

$. 34. Sollte Jemand die Schäbung des dur< ihn ver-
übten Schadens zu ſtark und drücend finden, ſo ſteht es ihm
frei , die Schäßung durch den betreffenden Stuhlrichter oder
Stadthauptmann unterſuchen zu laſſen, oder nah Umſtänden
durch beiderſeits in gleiher Anzahl zu verwendende Schäßer
und Sachverſtändige den Feld - , Garten - und. Weinbergſchaden
binnen drei, den Waldſchaden aber binnen fünfzehn Tagen,
von der erſten Schäßung gerechnet , noh einmal ſchätzen zu
laſſen, und dann wird dieſe neue, durch den Stuhlrichter oder: *
Stadthauptmann unterſuhte Schäßung als Grundlage dêr
Genugthuung dienen, E

$. 35. ings oder kleinere Land - und Poſtſtraßen u
Fahrwege „, die durch die ganze Gemeinde zur Communication

mit der Feldwirthſchaft oder den benachbarten Ortſchaften als
gemeinſchaftlih belaſſen wurden und benüßt werden, wegzu-
drängen , ihnen eine willkürliche Richtung zu geben , ſie vor-
ſäglich oderunachtſam aufzua>ern , ſih zuzueignen , mit Waſz |
ſergräben , größern oder Fleinern Gruben, ohne Berüfſichti#
gung der beſtimmten Breite derſelben, einzuengen, die an ihrem
Randebefindlichen Bäume, Geländer und Pfähle, niht minder
die auf ihnen errichteten ſteinernen und hölzernen Brücken,
durchgeführten Canäle, Wegzeiger zu beſchädigen, ihre Beſtand-
theile zu zerſtören, oder zu entwenden , iſt bei. Strafe des |
doppelten Schadenerſatzes und einfacher Koſtenerſtattung und
überdies einer nah dem Grade des Vergehens und böſen Wil-
lens zu bemeſſenden Kerkerſtrafe verboten, Die unverweilte

Herſtellung des verübten Schadens liegt dem betreffenden
Stuhlrichter oder Stadthauptmann ob:

$, 36. Die im Hotter befindlichen Neben - und Feldwege,
welche Behufs des A>erbaues durch einen großen Theil der
Ortsbewohner benüzt werden , müſſen durch dieſelben — ſein =
ſie nun adelig oder unadelig — ſo wie ‘durch jene Mitbeſißer = 4
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des Hotters , die an der gemeinſchaftlichen Benüßung des
Weges Theil nehmen, nah Maßgabe der Ausdehnung ihres
Beſibes , ſtets in fahröarem Stande erhalten werden , und
wenn ſie dieſes auf die Aufforderung des betreſſenden Stuhl-
richters oder Stadthauptmanns zu dév von ihm beſtimmten
Zeit zu thun unterließen , wird 'es ſeine Pflicht ſein, den be-

treffenden ſ{hle<ten Weg oder Brücke auf Koſten der ſaum-
ſeligen Ortſchaft , oder des Compoſſeſſorats , herſtellen zu laſſen,
zugleich aber die Auslagen den W *2ſpenſtigen auf kurzem
Wege des Verbalprozeſſes abzunehmen,

$. 37. Schnitter , Treter , Dreſcher und andere laut Ver-

trag was immer für eine Feldarbeit auf ſih nehmende Arbeiter
pflegen niht ſelten, ohne Berü>ſichtigung ihrer vertrags-
máßigen Verpflichtung , derſelben ſeiner Zeit entweder gar
nicht nachzukommen „ oder darauf fußend , daß man ſtatt ihrer
auf der Stelle keine andern Arbeiter bekommen kann, den
Grundbeſißer durh überſpannte Forderungen zu. einen neuen
Contract zu zwingen. Zur Bezähmung ähnlicher Mißbräuche
wird feſtgeſeßt , daß niemand ſich unterfange , einen Schnitter,
Treter oder Dreſcher außer dem Wohnorte deſſelben ohne or-
dentlichen Paß aufzunehmen. Dergleichen Arbeiter , wenn ſie
ſich weigern , die übernommene Arbeit zu vollführen, oder
entfliehen, ſollen dur<h den - betreffenden Stuhlrichter oder

Stadthauptmann, ſelbſt wenn ſie während der Zeit bei einem
andern Herrn eingeſtanden wären , niht nur zur Vollführung
der vertragsmäßig übernommenen, aber nicht geleiſteten Arbeit *
an den frühern Ort zurückgewieſen , ſondern noch obendrein

verhaltenwerden , als Schaden - und Koſtenerſaß die verſäumten

Tagwerke mit dem doppelten Preiſe, welcher im Orte taug-

lichen Arbeitern gezahlt zu werden pflegt, einzubringen. Jener
Eigenthümer aber , von wel<hem dergleichen betrügeriſche Ar-

beiter durch den betreffenden Stuhlrichter oder Stadthauptmann
zur Erfüllung ihrer frühern Verbindlichkeit fortgewieſen wurden,
fann von ihnen denſelben Schadenerſaß anſprechen. Sollte
jedo< fol<? ein Eigenthümer den Schnitter , Treter oder Dres

2%
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ſcher ‘ohne ordentlichen Paß aufgenommen haben , ſo ſoll ex *
_den Schaden, welcher ihm aus der wegen doppelter Verdin-
gung entſpringt , ſeiner eigenen Geſeßübertretung zuſchreiben,
und hat von den Arbeitern keinen: Schadenſaß anzuſprechen z
ja wenn er ſelbſt ſie verlo>t hätte , wird ſogar die Verfügung *
des $. 38 Anwendung finden. : E

Sollten aber Hagelſchlag oder andere Elementärverwü- *
ſtungen in dem zum Ernten , Treten oder Dreſchen àäufge- *

“nommenen Getreide ei/Fi ſo bedeutenden Schadenanrichten, *
daß die eingeſtandenen Arbeiter vertragsmäßig ihren Lohn niht *
verdienen könnten , ſo wird der urſprünglich geſchloſſene Ver- *
trag in Bezug auf die Arbeiter nicht als rehtskräftig zu be-
trachten , ſondern ein neuer zu ſchließen ſein, doch ſo, daß *
wenn der Eigénthümer mit den Arbeitern über die Frage , ob *
der- frühere Contract beſtehen ſoll ? ſih nicht verſtändigen
könnte, ſtets der betreffende Stuhlrichter oder Stadthaupt- *
mann, und zwar in kürzeſter Friſt , ein Urtheil ‘zu fällen hat, *
und bis dieſes Urtheil nicht geſprochen iſ , es wéder den Ar- *
beitern erlaubt ſei, cine neue Arbeit zu Übernehmen, noch dem *
Eigenthümer , andere Arbeiter zu dingen, A

Eben ſo wird die Entſcheidung aller aus der Verletzung 4
des geſchloſſenen Contracts entſtehenden Fragen, wie z. B. über À
niht contractmäßig abgereichten Lohn und Koſt , über theils *
weiſe oder gänzliche Ueberlaſſung der Arbeit an andere Ar- =

“ beiter u. dgl. , ebenfalls dem betrefſenden Stuhlrichter oder *
__ Stadthauptmanne mittels kurzen Prozeſſes zuſtehen z ja ſogar,

“ wenn dex Eigenthümer den Arbeitern entweder durch Beſchrán
kung ihres aus der übernommenen Arbeit gehofften Nutzens;
oder dur eine andere Verlezung des abgeſchloſſenen Vertra-"*
ges, Schaden zugefügt hätte, können leßtere den doppelten *

“Erſaß ihres Schadens ebenfalls auf ſummariſchem Wege an- *
ſprechen z wobei die Weiterberufung im Sinne des $. 5 fotis Y
finden wird. : À

$. 38, Es iſt durchaus verboten , Schnitter, Treter oder 4
Dreſcher , die bereits anderswo aufgenommen ſind, zu verz"

   

4
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lo>enz ſollte jemand \ſi<h ſo etwas wiſſentli<h herauênehmen,
und obwohl durch den frühern Lohnherrn gerichtlih ermahnt, “
ſih weigern , dergleihen Arbeiter zu entlaſſen, ſo wird er
nebſt einfahhem Erſaße der Koſten und doppelter , laut $. 37
gemeinſchaftlih mit den entlaufenen Arbeitern zu tragender
Vergütung des Schadens, für jeden einzelnen Fall (toties
quoties) dur< den betreffenden Stuhlrichter oder Stadthaupt-

mann auf kurzem Rechtswege, zu Gunſten der Comitats - oder
Stadtkaſſe, mit einer Geldſirafe von 20 his 100 fl, Conv.

Münze zu belegen ſein.

$. 39, In ſo fern dieſe, von bam Schaden in Feldern,
Gärten, Weinbergen, Wäldern, an Straßen und Brü>en
handelnden Geſeße mit den bisherigen im Widerſpruche wären,
“werden leßtere für unkräftig und abgeſtellt erklärt.

$. 40. Die in dieſem Geſeße, namentlich in den $$. 8,
9, 18, 19, 23 und 35feſtgeſeßte Arreſtſtrafe, in wie fern
die daſelbſt enthaltenen Vergehen , ſchon aus der Natur der
Handlung ſelbſt, dem Straffälligen keine Makel der Entehrung
aufdrú>en, nämli<h in wie fern ſie keinen Diebſtahl , Raub,
gewaltſamen Angriff auf Perſonen „, als bereits dur das
gemeine Criminalreht unterſagte Verbrechen, in- ſich begreifen,
bängt über den Beſtraften, außer der Kraft der“ gerichtlich
ausgeſpröchéènen Verurtheilung , durchaus, keine Entehrung,
ſomit auh keine auh nur zeitweilige Beſchränkung ſeiner
bürgerlichen Rechte. :

$. 41. Wenndie verurtheilte Partei, oder im Falle einex
gemeinſchaftlihen Verurtheilung die Gefährten für den Straf--
fälligen, den zugeſprochenen Schadenerſaß oder die Strafgelder
zu erlegen außer Stande wären, ſo ſoll der Verurtheilte,
damit niht Mittelloſigkeit oder Verheimlichzuing des Vermögens
zur Quelle einer zum Vergehen reizenden Strafloſigkeit werde,

- für den niht erlegten Geldbetrag mit Arreſt , einen Tag für
zwei Gulden Conv. Münze gerechnet, jedoh im Ganzen nie

Úber in halbes Jahr , ſein Vergehen abbüßen. Hinſichtlich
der Beſchafſenheit des Arreſtes wird übrigens feſtgeſebt , dafi
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die oben in den $$. 8, 9, 18, 19, 23 und 35 beſtimmte *
. Anreſtſtrafe, welche ohnehin , laut $. 40, Über die Verur- *

theilung hinaus keine Entehrung in ſich begreift , oder wegen

niht geleiſteter Geldſtrafe verhängt wurde , nicht ſchwerer als *

eine anſtändige Einſperrung ſein dürfe, 1

$. 42. Hanf und Lein einzuweichen iſt, ſelbſt dem Grund- *
herrn, nur in ſolchen Wäſſern geſtattet , die durch die Grund-
herrſchaft , oder bezügli<h dur< die Stadt - oder“ Marktobrig- *
Feit , zu dieſem Ende bezeichnet wurden, Sollte jemand da- =
gegen handeln, und Hanf oder Lein in einem andern Waſſer- Y

‘ einweichen, ſo wird er nebſtdem , daß er in Folge des Be- *

richtes des Feldhüters den eingeweihten Hanf und Lein ſogleich *

entfernen muß, oder wenn er ſih deſſen weigert , derſelbe auf *

ſeine Koſten dur die Oxtévorſteher fertgeſhafſt wird, mit *
einer ganz dex Comitats - oder Stadtkaſſe zu gut kommenden M

Geldbuße von einem Kreuzer für jede eingeweichte Garbe — M

namentlich der Grundherr dur< den Stuhlrichter —zu bee =
legen ſein, L

$. 43. Der einfache Koſten - und Schadenerſat fällt ſtets N
dem Beſchädigten zuz wo jedoch der Schaden nebſt einfahem *
Koſtenerſaße mit doppelter Verglitung des Schadens zu he«
ſtrafen verordnet iſt , wirddieſe zweite Vergütung, ſo auh

_ die: zweite Bezahlung des Eintreibgeldes , nebſt andern in =
“ dieſem Geſeße verordneten Strafgeldern*— hierher die aus-
nahmsweiſe Verglitung der $$. 30, 31 und 37 niht ge- =

_ rechnet — ſtets der Comitats - oder Stadtkaſſe zukommen. M

$. 44. In allen Fällen, wo der verurſachte Schaden Y
aus einer' Handlung entſteht , die laut beſtehender Geſetze die =

Strafe der Gewaltthätigkeit (Violenz) nah ſich zieht, bleibt *
der beſchädigten Partei, nebſt dem im gegenwärtigen Geſeße
beſtimmten Schadenerſaß, den Strafgeldern und andern Ver- 4
urtheilungen, der ordentlihe Violenz -Prozeß und das richter *
lihe Verfahren unbenommen, À © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.
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Eidesformel für Feldhüter.

_Jch N. N. ſ{hwbre bei dem lebendigen Gotte, u. f, w. daß
ih über den meiner Aufſicht anvertrauten Hotter N. N. (oder

Umkreis,) àlle in ſelbem befindliche Gräben , Zäune , Hecken,
Wirthſchaftsgebäude, Gefäße und Geräthſchaften, Wälder,
Pflanzungen , Feldfrüchte und aus ihnen gebildete Garben,
Kreuße, Schöber, ſo wie auh die daſelbſt befindlichen Straßen,
auf ſelben erbauten Brücken , Geländer , Schußmauern, Jagd-
verbot - und Wegweis - Tafeln, mit möglihſter Sorgfalt und
Treue bewachen , und ſie vor jeder Beſchädigung ſhüßen z; die
Schadenſtifter , ohne Berückſihtigung der Perſon , entweder
pfänden, oder ſogleich gewiſſenhaft anzeigen, keinen Unſchul-
digen falſch angeben , mich der Auffiht während dex Zeit ohne
Vorwiſſen nicht entziehen , und über alles, was meiner Obhut
anvertraut wurde, Rechenſchaft geben E, So mir Gott
helfe, u. st. w.

Hieraus erhellet , daß die richtige Beſtimmung des Wald-
ſchadens für die Forſtgerichte von Wichtigkeit, und da die
Ausmittelung und Schäßung dieſes Schadens oft umſtändlich
und mit Schwierigkeiten verbunden iſt , und niht von Jeder-

mann gehörig aufgefaßt , daher öfters ſehr oberflächlich bez

handelt , oder ganz verfehlt wird z ſo iſt es nöthig, daßdíe-
ſer Gegenſtand näher beleuchtet wävby ws in Folgendem
geſchehen ſoll.

A. Ausmittelung des dur< Holzentwendung
verurſachten Schadens.

Bei der Berechnung und Schäßung des Schadens durch
Holzentwendung müſſen wir zuvörderſt unterſcheiden, ob st e-

hendes grünesz oder ſtehendes tro>enes, liegen-

des oder Sto>holzz oder ob ſhon gehauenes und zu-

gerihtetes Holz entwendet worden. Außerdem kommen
jene Fälle in Betracht“ wo Konfiskation des' entwendeten
Holzes eintritt , oder der Waldfrevler das gehauene Holz im
Walde liegen läßt. Am häufigſten ‘und nachtheiligſten iſt die *
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Entwendung des ſtehenden grünen Holzes, von welcher wir

daher zunächſt handeln werden,

a. Ermittelung des Schadens, wenn ſtehen-
des grünes Holz gefällt und entwendet wird,

__ Wenn ein Waldfrevler einen Baum oder mehrere dex-
ſelben fällt und entwendet, und ex, nahdem ihm ſein Ver-
gehen nachgewieſen worden, das entwendete Holz nah dem
Lokalpreiſe, oder nach dex beſtehenden Taxe bezahlt — ſo iſt
die Sache in Bezug auf den Schadenerſaß gewöhnlich abge-
‘macht. Allein. das iſ in vielen Fällen keineswegs “ein hin-

reichender Erſaß des hierdurch . dem Waldbeſitzer zugefügten
Schadens / und es muß hierbei auf viele andere Umſtände
Rückſicht genommen werden, wenn dex durch Holzfällung
anßer der Ordnung (wie es gewöhnlich dur<h Wald-
frevler geſchieht ) verübte Schaden gehbrig ermittelt und- be-
ſtimmt , werden ſoll. . In ſolchen Fällen müſſen wix daher
ferner unterſcheiden :

1) Ob das Holz aus dem geſchloſſenen WaldeE
ohne daß dadur< Blößen , oder bleibende Blößen bis zum
nächſten Abtriede des Beſtandes gemacht worden ſind, oder

2) Ob durch eine ſolche Fällung Blößen verurſacht worden, |

welche ſich bis zur Zeit wo die Schlagführung in dieſen Bes
“ ſtand kommt, niht verwachſen werden z und

3) Ob dur das Fällen, Aufarbeiten und den Transport =

des Holzes niht noh anderes Holz beſchädiget , oder fonſt
Schaden verurſacht worden iſt. ¿

Zu 1, Werden im geſchloſſenen oder dichten Walde ſolche
Bäume gehauen und entwendet , welche von den nebenſtehen-

den Bäumen ſchon zum Theil. oder ganz unterdrü>t ſind
(Durchforſtungsholz ) ſo wird dadurh dem Waldbeſißer außer

dem Verluſte des entwendeten Holzes kein Schaden zugefügt,
wenn der Waldfrevler niht außerdem andern Schaden gemäht

“ hat, welcher beſonders zu berechnen iſ, und auf den wir j

weiter unien zurüc>kkomuien werden ; denn dieſes Holz hätte

 

E
S
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ohnehin herausgehauen und benußkt, werden ſollen, und das
nebenſtehende Holz iſ hinreichend, den nöthigen Schluß des
“Beſtandes zu erhalten, und den Boden gehörig zu beſchirmen,
ſo daß weiter keine nachtheiligen Folgen zu erwarten ſind.
Selbſt auch wenn für" den erſten Augenblick eine Lücke- oder
kleine Blöße im Walde durh ſolches Fällen entſteht , welche.
ſih aber allem Wahrſcheine nach ‘bald , oder wenigſtens vor
der Hauung des Beſtandes durch die nebenſtehenden ‘Bäume
wieder verwächſt , kann füglich kein anderer Schadenerfaßz als
der Preis oder diè Tare des entwendeten Holzes in Aufrech-
nung kommen, weil auch in dieſem Falle weiter kein Schaden
verurſacht worden iſt , der einer weitern Unterſuchung und -
Berechnung unterzogen werden könnte.

Der Preis oder dieTaxe des entwendeten Holzes hängt
übrigens von deſſen: Beſchäffenheit ab, nämlich ob dasfelbe
bloß zu Brennholz oder zu Bau- Geräth - oder ſonſtigem

Nutholze geeignet geweſen wäre, wornach die Preisbeſtimmung

ſih richten muß, ſebſt au< wenn der Waldfrevler das Holz

zu andern Zwecken verwendet, oder dur das Zerhauen es
zu einem befſeren Gebrauche untauglih gemacht hat. Außer-
dem muß hier no< bemerkt werden, daß der Waldfrevler die-
ſen Betrag nach den $$.9, 13 und43 des obigen Geſeßes
in denmeiſten Fällen doppelt zu entrichten hat , näralich ein
Malals Schadenerſaß für die Waldbeſißer , und zum zweiten
Male als Strafe in die Comitats - oder Stadtkaſſe.

Zu 2, Ganz anders aber verhält {ich die Sache - wenn

prädominirende Bäume in einem geſchloſſenen Beſtande gefällt
werden, welche zur Vollkommenheit ves Beſtandes nöthig
ſind, ſo daß der Beſtand durch eine ſolche Hauung lü>ig,
blößig und unvollkommen , und der Boden von den Bäumen -
nicht mehr gehörig beſchirmt wird, oder wenn in weniger gez

ſchloſſenen und lihten Beſtänden Holz gehauen wird, und
hierdur<h neue Blößen verurſacht , oder die vorhandenen noch
erweitert werden , welche Blößen ſich bis zur einſtigen Hauung
des Uſados von dem nebenſtehenden Holze niht mehr ver-
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wachſen. Durch ſolche Plänterhauungen kann zu- bedeutenden
Schaden und ſelb zu großer Unordnung in den Forſten
Veranlaſſung gegeben werden, Denn erſtlih iſt ein jeder
ſolcher Baum für den Waldbeſizer ein Kapital , welhes durh
den jährlichen Holzzuwachs ſeine reichlichen Intereſſen trägt,
welches Kapital aber dur<h Fällung und Entwendung des
Baumes ſammt Jntcreſſen ( d. i, dem Zuwachſe ) verloren geht,

und durch Erlegung der einfachen Taxe in den meiſten Fällen,
“wie wir weiter unten ſehen werden, dem Waldbeſizer nicht

RT
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völlig erſeßt wird, wenn auch dieſe Taxe als Kapital angelegt
würde, was übrigens auh niht immer ſogleih geſchehen
kann ; und zweitens iſt es bekannt , daß Beſtände welche auf
ſolche Art ausgelichtet werden, von Schnee - und Duftbruch
gewöhnlich viel leiden, und im Nadelwalde nicht ſelten vom
Winde, dem hierdur<h der Eingang geöffnet wird , ſammt
großen Waldſtre>en der Nachbarſchaft niedergeworfen werden, -
ſo daß ein ganzes Wirthſchaftsſyſtem dadurh in Unordnung

gebracht werden fann, zumal wenn ſich hierzu au<h noh
úInſekten ( beſonders Borkenkäfer ). einfinden , wie das in Be-
ſtänden , welche vom Winde beſchädiget worden , ſehr oft der
Fall iſt , oder wenn die Lichtung in ſolhen Wa!dtheilen ge-
ſchieht , welche als Schirme oder Schubmäntel gegen Sturm-

winde , oder gegen ſehr rauhe Luft im Hochgebirge zum Schuß
des übrigen Holzes belaſſen worden ſind u. w.

Welcher Waldfrevler iſt im Stande ſolchen Schaden zu
erſeßen! und wie ſoll man dergleichen Schaden zum Voraus

beſtimmen und nachweiſen ! Denn nicht ſogleich folgt der bes
meldete Schaden , auh niht immer nach einen oder einigen
Exzeſſen, aber er kommt mit der Zeit , und. um ſo ſicherer und
früher bei größern oder wiederholten Exzeſſen in einem und
demſelben Beſtande, ſo daß jeder dabei betheiligte Exzedent
oder FrevlerSchuld mit daran trägt , obgleich man es nicht
einem Jeden beſonders nahweiſen kann , wie viel er zu ſolchem
Schaden beigetragen hat. Außerdem verliert der Boden in
ſo gelichteten Beſtänden ſehr an ſeiner Güte „ beſonders auf

tro>enen Bergwänden und in Sandgegendenz denn der- Hu-  © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



27

 

mus wird durch die ſtärkere Einwirkung der Witterung theil$
chemiſch aufgelöſt , theils ſammt dem mineraliſchen Boden abz
geſhwemmt , und der lo>ere Sandboden leiht in Flugſand
verwandelt z im Uebrigen wird der Boden mit Gras und Un-
Träutern überzogen, tro>ener, feſter und ſomit unfruchtbarer,
daher die Kultur ſchwieriger, koſtſpieliger und wéniger ge-
deihlih. Aber auch dieſer Schaden iſ , wie wir ſehen niht
leicht zum Voraus zu ermitteln und zu ſchäßen ,. obgleich der-
ſelbe immer ſicher eintritt,

In ſolchen Fällen iſ daher eine geblihhrende Beſtrafung
der Waldfrevler mit Berückſichtigung aller dieſer Umſtände am
nöthigſten, welche Beſtrafung das neue Landesgeſeß auch ge-
währt. Nur müſſen jene Perſonen, welchen die Schäßung
des Waldſchadens von Amtswegen obliegt , oder welche be-
ſonders dazu berufen werden, nicht unterlaſſen , folhe Forſt-
vergehen genau zu unterſuchen , zu prüfen , und mit ihren
Folgen den Forſtſtrafgerihten umſtändlich vorzulegen , damit
ſolcher Frevel nach ſeiner Bedeutung erwogen , und das Urtheil
über den Thäter hiernach gefällt werde. Es veyſteht ſich aber
von ſelbſt, daß dieſe Auscinanderſezung des Schadens nicht
bei jedem einzelnen entwendeten zum Schluß des Waldes gez
hörigem Stämmchen in Anwendung kommen kann; denn um
alle dieſe kleinern Beſchädigungen im Walde an Ort und
Stelle zu unterſuchen, würde es den Forſtbeamten oder den

ſonſt dazu berufenen Sachkundigen , zumal in größern Forſten,
zu ſehr an Zeit mangeln, und der gewöhnliche Waldhüter iſt
nicht fähig , ſolchen Schaden zu beurtheilen z allein eine ſolche
Erhebung des Schadens und deſſen Folgen iſt auh niht im-
mer nóöthig, und es gen“gt in weniger bedeutenden Fällen
der bei ſolchem Holze ohnehin höher ausfallende einfache oder’
doppelte Schadentrſaß , und die erwähnte umfaſſendere Aufz

nahme des Schadens und Nachweiſung der hieraus entſprin-
genden nachtheiligen Folgen ſoll vorzüglih damals eintreten,
wenn größere Eingriffe ſolcher Art in den Wald gemacht, oder
wenn ſolche Beſchädigungen in einer und derſelben Gegend
oder Waldſtre>e oft wiederholt werden, wodurch der
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Wald immer mehr und mehr gelichtet wird, und mit der Zeit,
wenn nicht vorgebeugt würde , gänzlich zerſtört werden könnte,

Die Ermittelung dieſes Schadens in ſo fern derfelbe \o-
gleich nah der That erſichtlich vorliegt und nachgewieſen
werden kann , und die Berechnung des hieraus ſi ergebenden

Schadenerſatzés geſchieht übrigens auf folgende Weiſe.

Es iſt ſchon früher bemerkt worden, daß jeder geſunde
Baum, welcher von andern Bäumen nicht unterdrü>t wird,
fondern den Gipfel frei hat, und ungehindert fortwachſen
kann, ein Kapital für den Waldbeſitzer iſt , welches dur

den jährlichen Holzzuwachs ſeine Jntereſſen trägt. Ein kleines
Stämmchen , was jegt vielleicht nur auf einen Peitſchenſtiel
tauglih iſ, und oft leichtſinnig und muthwillig weggekni>t
wird , kann einſtens zu einem Stamm von großem Werthe - *

heranwachſen. Die Taxe eines ſolchen Stämmchens beträgt
gegenwärtig vielleicht kaum einen Kreuzer , und der Waldbe-
fiber verliert dur<h Entwendung dieſes Peitſchenſtiels am un-
rechten Orte an ſeinem künftigen Waldkapital 10, 20, ja noh
mehr Gulden. Wenn daher dem Waldbeſiber der dadurch

zugefügte Schaden erſeßt werden ſoll, ſo muß das Kapital
ermittelt werden, welches dem Waldbeſißer als Schadenerſaß

_ u erlegen iſt, damit ihm dieſes Kapital ſammt Intereſſen
einſtens dieſelbe Summe gebe, welche er für den bis dahin
hergngewah\enen Stamm hätte beziehen können. Wir müſſen
daher zunächſt den Kubikinha]t oder dic Holzmaſſe beſtimmen,
welche die entwendeten oder vernichteten Bäume zur Zeit der

Hauung des Beſtandes hätten haben können, die gefundene

Holzmaſſe nah der. künftigen muthmaßlichen Taxe in Geld

anſchlagen, und die hicrdurh erhaltene Summe auf ihren
jeßigen Werth reduziren,

Den Kubikinhalt von einem jüngern Stamme oder einem
jungen Stämmchen , welchen dasſelbe einſtens zur Zeit der
Hauung oder des Abtriebes haben wird , finden wir nach ‘den
beigeſhloſſencen Hülfstafeln , wie wir weiter unten in einigen
Beiſpielen ſchen werden, | N
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Den Preiß, welchen einſtens das Holz haben wird,
fann man wenigſtens ſo hoh als es jeßt abgeſezt wird , ‘an-

ſchlagenz allein in den meiſten Fällen wird das Holz in der
Zukunft h Cher im Preiſe ſtehen. Aus dieſem Grunde und
da die prádominirenden Stämme auch großentheils Stamm=

oder Bau - dann Geräth - Klos - und anderes Nusholz in
Múhlen, Eiſenwerke und andere Fabriken liefern, was theurex -
verkauft wird, und die Waldfrevler ſih gewöhnlich die ſchön-

ſten Bäume auswählen , kann man billigerweiſe die St am m-

oder Baüholztaxe bei dieſer Berechnung zu Grundelegen,

Für cinen Stamm. der z. B. nah 20 Jahren einen Werth
von 10 fl, haben wird, fann der Waldbeſißer gegenwärtig
aber niht 10 fl. als Schadenerſaß anſprechen; denn 10 fl.

als Kapital ‘zu 5 Prozent angelegt, würden in 20 Jahren
bloß- bei einfacher Zinsrehnung 10 fl, Intereſſen tragen ; der
entwendete Stamm würde alſo auf ſolche Weiſe doppelt ver-

glitét werden. Wix müſſen daher die künftige Einnahme auf
ihren jeßigen Werth reduziren , nämlih die Geldſumme be-
rechnen , welche ſammt Intereſſen bis zur Zeit, wo die Eint-

nahmeerfolgen ſoll, ſo viel als die Einnáhme oder der Wérth
des Stammes zur Zeit der Hauungſelbſt beträgt. Jn dem
angeführten Beiſpiele müßten wir alſo die Summe ermitteln,
welche ſammt Wijährigen Intereſſen 10 fl. ausmachte.

Es entſteht nun die Frage , welche Zinſen bei dieſer Be-
re<nung angenommen werden föllen , oder billigerweiſe ange-

nommen werden könen , òôb nämlich einfache oder zuſamnien-
geſezie ( Zinszinſen ) oder das Mittel von beiden ?

* Die einfachen Zinfen- können aus dem Grunde nicht an-
genommen werden, da in der Regel die eingehenden Zinſen
Niemand todt liegen läßt, ſondern ſie wieder als Kapital
anlegt , oder ſonſt bénußt. Aber auh Zinszins nach dem lan-
desüblihen Zinsfuße können bei dieſer Berehaung nicht zu
Grunde gelegt werden , denn niht immer hat man Gelegen-
heit die Zinſen ſogleich wieder als Kapital an einem ſichern
Orte anzulegen , no weniger findet man überall ſogleich einen

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



30

 

Ort, wo man ſein Übriges Geld auf Zinſeszins anlegen könnte,
in welchem Falle außerdem auh nicht die landesüblichen ſon-
dern geringere Zinſen gezahlt werden. Wir werden uns daher
zum Theil mit einfachen Zinſen begnügen müſſen , zum Theil
werden wir aber auh Zinſeszins beziehen können, und es
folgt hieraus , daß wir der Wahrheit im Allgemeinen wohl
am nächſten fommen, wenn wir bei unſerer Bexechtuing das
Mittel von beiden annehmen,

Daindeſſen die Zinſen auh nur mit Mühe und Zeitauf-
wand wieder als Kapital angelegt werden können/ während
der Baum als Kapital im Walde bei der ſchon beſtehenden
Verwaltung der Forſte ohne weitere Sorge fortwächſt z da
ferner die für Waldſchaden einlaufenden Gelder größtentheils
zur Adminiſtration, oder zum Ankauf der Güter verwendet
werden , welche Kapitalien geringere , gewöhnlich kaum 3 bis

4 Prozente tragen , ſo können wir bei dieſer Berechnung wohl
auch nicht die landesüblichen Zinſen zu 5 bis 6 Prozent zu

Grunde legen, ſondern wir müſſen auh hiervon wieder das
Mittel von dieſen und jenen Zinfen, welche Güter einzutra-
gen pflegen , annehmen, was alſo 4 bis höchſtens 5 Prozent
oder durhſchnittsmäßig 47 Prozent beträgt.

Nach dieſen Anſichten iſt die Tafel F. entworfen worden,
wornach die künftigen Einnahmen - auf ihren jeßigen Werth
reduzirt werden können. #) iz

 

*) Woindeſſen ein anderer Zinsfuß in Anwendung kommen ſoll,

fann mit Hülfe folgender Forieln die Tafel #. hiernach
abgeändert 10erden.

Wenn wir die künftige Einnahme = 4, die Jahre bis ſie
erfolgt = 0» die jährlichen Zinſen = €, und den jetzigen
Werth der künftigen Einnahme bei einfachen Zinſen = Xs
bei zuſammengeſeßtenoder Zinſeszinſen = # » und bei mitt-
lern Zinſen = I, ſeten , ſo iſt
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Beiſpiele.
Es ſei eine 40jährige Fichte C Standholz ) von 7 Zoll
untern Durchmeſſer und 45 Fuß Hbhe oder Länge gefällt und
entwendet worden , die Hauung komme in dieſen Beſtand dem
beſtehenden Syſteme gemäß nah 30 Jahren, oder zur Zeit
wo der Beſtand 70 Jahr alt ſein wirdz der Preis des Fich-

tenbauholzes ſei gegenwärtig. zu 8 27. W. W. der Kubikfuß,
Wie hoch beläuft ſich der Schadenerſatz ? j

 

oder log. y = log, a — b log. 1,0 cs

und > =EL P

Setzen wir nun wie es în der Tafel #7 geſchehen,
a=1, i Bi = 1 fl; C=4L = 4,5; und 6 ¿. B.

= 203 jo erhalten wir bei einfachen Zinſen
10/0 00

E 1004-20 4/5 T7 Toe = 0,52631 ;
d.h. 1 fl. der erſt nach 20 Jahren einkommt , iſt bei eins
fachen Zinſen ¿uU 4L£ Prozent jezt“ nur 0,52631 fl. =
3124 fr. werth.

Ferner iſt ÿ
log. y = log. 1—20 log. 1,045 =— 0,3823260 und

en
Y = 0,41464 , daher =LER= OAO

nämlich 1 fl. welcher nah 20 Jahren einkommen ſoll, iſt
bei mittlern Zinſen zu 42 Prozent jet nur 0,470 fl. oder
60. 0/470 = 28 fr. werth ; oder 124 fl. welche nach 20 Jah-

ren einfommen werden , ſind bei den benannten Zinſen jezt
124. 047 = 58,28 = 58 fl. 17 fr. werth. Wir dürfen alſo
die Einnahme ; welche nah 20 Zahren érfolgen ſoll , nur |
mit der Hülfszahl bei 20 Jahren in der Tafel F multipli-
ziren, um den jezigen Werth einer ſolchen Einnahme bei deg
bezeichneten mittlern Zinſen zu erhalten. Auf gleiche Wéiſe
findet man die jeßîgen Werthe, wenn die Einnahme nach
4/ 2,3 u, ſ. w. Jahren erfolgen wird, wenn wir in obigen
Formeln 6 = 1, 2,3 u... w. ſeen. Wollten wir nun eine
Tafel für 4 Prozente entwerfen , 0 bleibt dasſelbe Vera

fahren , nur müſſen wir c = 4, und fo für 3 Prozenr
C =3 u, ſw. ſeßen. :
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Eine Fichte von obiger Dichte und Länge gibt nah den *
beigeſchloſſenen Hülfstäfeln (oder nah änderweitigèr Berech- *

nung) 0,267 « 45 . 0,48 (das iſ die Kreisfläche von 7"
Durchm. nach der Tafel A, multiplizirt “e der Höhe und
der mittlern Formzahl der Tafel BJ) = 5,76 ec“, und nah *

der Tafel E, verhält ſi< der Kubifinhalt einer Fichte im |
_40-ten Jahre zu jenem im 70-ten Jahre wie 2,43 - 8,9z *

daher 2,43-8,9=5,76- # und&=29(5,76 = 91 e. |
fù 1 REO a e

Den Kubikfuß zu 8 ær. gerechnet, gibt 21. 8 = 168 21: |
und dieſe nach 30 Jahren zu erwartende Summe dur die
Hülfszahl 0,346 der Tafel F. bei 30 Jahren auf den ſevigen |
Werth reduzirt , beträgt 168, 0,346 = 58 ar. welche in die- *
ſem Falle der Waldfrevler als Betrag des Schadens zu er-|
ſeen hátte. Wollte man den Schadenerſaß bloß nah dem
gegenwärtigen Kubikinhalt des Stammes und der Taxe bereh-
nen , fo würde man nur 5,76. 8 = 46 ær, alſo um 1227. *
zu wenig erhalten, welcher Unterſchied hièc zwar nicht bedeu-*
ténd iſt, allein es kornmen auch viele Fálle vor, wo der À

Unterſchied viel größer, wie wir ſogleih in einem zweiten*4
Beiſpiele ſchen werden , und beſonders wird dieſer Unterſchied| 4

dann beachtenswerth, wenn mehrere oder viele dergleichen*
Stämmegefällt und entwendet werden. Uebrigens wenn ſich"
darum handelt , daß der Schäde dur< Sachverſtändige richti
ausgemittelt werde, muß man auf ſolche Weiſe zu Werke “
gehen, wie inimer das Reſultat äusfalle, M
Ein Wiáhriges Fichten - und Standholzſtämmchen enthalte

3+ Zoll ün untern Durchmeſſer , ſo kann dasſelbe im 30-tenY
Jahr zu 61 Z:ll Durhm.- und bei 39 Fuß Höhe angenom-*

“men werden z denn näch der Tafel C verhält ſich der Durh-À
“ meſſer einer Fichte im W-ten Jahr zu jenem im 30-ten Jahr*

wie 0,50 - 1,00, und in der Tafel Þ finden wir in der
Iten Klaſſe der Fichten, wohin dieſe Fichte nach ihremDurch-*

“meſſer gehört , 39‘ als mittlere Höhe. Ferner enthält eine

Fichte von 67“ Durchmeſſer, 39‘ Höhe und der mittlern

Formzahl der Tafel ß, 0,23. 39. 0,48 = 4,3 Kubikfuß,*
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und wenn dieſer Beſtand wo der Erxzeß verübt worden z. B: im
80-ten Jahr, alſo nah 60 Jahren (da er jeßt 20 Jahr alt iſt.)
zur Hauung kommen ſollte, ſo würde diefe Fichte damals
49 Kubikf. enthalten , da ſih nah der Tafel E. der Kubik-
inhalt einer Fichte im 30-ten Jahr zu jenem im 80-ten Jahr
wie 1, 00 - 11,38 verhält ; daher 1,00 2 11,38 = 4,3: x

i98 14; 3 20 ‘
und 2 TTE 49 Cc

Nehmen wir nun den Preis eines Kubikfußes wie oben
zu'8 27, an, ſo erhált man 49. 8 = 392 27, als die ver-
lorne Einnahme zur Zeit des Abtriebes, welhe durch die
Hülfszahl 0, 171 der Tafel F. bei 60 Jahren (weil nach 60
Jahren die Hauung erfolgt) reduzirt , gegenwärtig 392 . 0,171
== 67 ær. oder 1 fl. 7 ær. werth iſt. In dieſem Falle“ iſt
alſo der Schadenerſaß , wenn nämlich ‘ein dergleichenStämm- -
chen entwendet worden , faſt noh ein Mal ſo groß als er
ſein würde, wenn man denſelben bloß nah dem gegenwärtigen
Kubikinhalt des benannten Stämmchens und der beſtehenden
Taxe berechnete, wo der Schadenerſaß nur 4,3. 8 = 34 ær.
betragen , folglich um 33 ær. zu gering ausfallen würde.

Vonden gefällten Stämmen muß, daher immer, der Durch-
meſſer , der Umfang oder die Stammkreisfläche am untern
Ende der Stämme da, wo dieſe ſhon eine regelmäßigere Form
haben, (bei dünnern Stämmchen 1L bis 3 und bei ſtärkern
und’ ſehr ſtarken Stämmen 3 bis 6 Fuß über der Erde) ſo
wie die Länge vom Abhieb oder von der Erde bis zur Spitze

gemeſſen , oder wenn die Stämme ſchon niht mehr vorhanden,
die Di>ke und Länge nah den Stöcken und dem nebenſtehen-

den Holze, oder nah den auf der Erde der Länge des aus-
geaſteten Stammes nach zurü>gebliebenen Aeſten oder andern
Abfällen und dem Gipfel geſhäßt, und das Alter dur<h Zäh-
lung der Jahresringe am Stamme oder Sto>e und Hinzu-
rechnung der Jahre auf den Kern (in welher Beziehung auf
das 2-fe Heft 3-tens verwieſen werden. muß) beſtimmt wer-

den, um den gegenwärtigen und künftigen Kubikinhalt ſolcher

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



34

 

Stämme richtig zu bere<hnen. Der ſächverſtändige Schäher *
kann übrigens den künftigen Kubikinhalt junger Bäume zur *
Zeit des Abtriebes auh dur< Vergleichung derſelben mit *
alten Bäumen angeben, und hat in dieſem Falle nur die =
künftige Einnahme hiervon nah der Tafel F. auf ihren jeziz =

gen Werth zu reduziren,

Wird aber ein ganzes Stü> Wald auf unerlaubte Weiſe
gefällt, wie das manhmal bei Gränz - und Eigenthuméſtreiz
tigkeiten u.w.' der Fall iſtz ſo wird ein ſolcher Cingriff,
wenn er zur Schägung. des Schadens kommt , auf die Art

und Weiſe behandelt , wie wir es weiter unten bei den Ros 4
dungen ſehen werden.-

Zu 3. Beim Fällen und dem Transport des Holzes dur 4
Maldfrevler wird oft noh mancher andere Schaden im Walde . Y
‘verurſacht , welcher dem Waldfrevler zur Laſt fällt , und bei
der Unterſuchung des Schadens niht außer Acht gelaſſen 4

werden darf.

Dieſer Schaden beſteht därin , daß
“Erſtens? beimAusräumen um den zu hauenden Stamm, *
um hierzu bequem zu gelangen , ſo wie dur<h das Umfallen Y
des Stammes , dann beim Aufarbeiten und dem Traänsport *
des gefällten Holzes, no< anderes Holz ( beſonders ſ{hwäs *
cheres und Nachwuchs ) ausgehauen gebrochen , umgebcgen,

oderſonſt beſhädiget wird, ſo daß es zum fernern Beſtehen Y

und Fortwachſen nicht mehx tauglich iſt.

Zweitens: Daß Saamen - und Schusbäume in den Y
Schlägen gehauen werden , und die von denſelben erwartete Y
Beſaamung, oder der beabſichtigte Schuß dadurch verloren geht. M

Drittens : Daß in Niederwaldbeſtänden Stämmchen
aus noch nicht haubarén , oder noh niht. zur Hauung kom-
menden Forſtorten gefällt werden, deren Stö>ke im geſchloſſe-
nen Walde entweder gar nicht aus\chlagen , oder nur kümmer- J
lihen Nachwuchs liefern, welcher durh das Weidevieh völlends *
zerſtört wird, bevor die Hauung dahin kommt, daher für den *
Waldbefigerverloren geht. -
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Vierténs : Daß Standbäume gefällt werden , welche
oft die Gränzen mit andern Feld - und Wieſen - beſonders Unter- -
thansgründen bezeichnen , oder daß ſelbſt Gränzbäume auf den
Gränzen mit fremden Grundſtü>ken gehauen werden, und da-
durch die zur Sichérung der Gränzen ünd des Eigenthums
nôöthigen Anhaltspunkte verloren gehen.

Fünftens: Daß Maſt und Arnixagende Eichen
und Buchen gehauen werden, und dieſe Nubung hierdurch
aufhört. j

Sechstens! Daß durh die umfallenden Bäume und
den Transport derſelben Forſtwirthſchaftliche Einrichtungen, als
Holzrieſen , Schwemmanlagen 4 Waldwege y Brücken u. dergl.
beſchädiget werden:

In ſolchen Fällen muß auh dieſer Schaden , wiie
von den Waldfrevlern bei der Holzentwendung nebenher ver-

urſaht wird , und oft beträchtlich iſt, mit in Anſchlag kom-
men, worüber im Folgenden “noch einige Erläuterungen gege-
ben werden ſollen,

In Betreff des erſten Punktes wird vorausgeſeßt , daß
det -Waldfrevier dasnebenbei umgehauene , gebröchene oder'*
ſonſt beſchädigte Holz in dem Walde zurü>geläſſen hat. Die
Ermittelung des Schadenerfaßes hiervon geſchieht daher auf
diefelbe Weiſe , wie es weiter unten bei dèn Konfiskationen
vorkommen wird, wohin wir daher verweiſen müſſen. Ueber

die Ermittelung des Schadens aber, welcher am Nachwuchſe *
an Waldſaaten oder Pflanzungen gemacht wird , finden wir
das Nôthige bei der Beſchädigung und Zerſtörung des Nach-
wuchſes dur<h Waldbrände oder Rodungen.

Im zweiten Falle iſt die Beſaamung , welche von den
gefällten Saamenbäumen hätte erfolgen follen, durh das
Weghauen dieſerBäume vereitelt, und der Anbau muß nun

durch die Saat aus der Hand , oder dur<h Pflanzung bewerk-
ſtelliget werden. Es ſind daher die Auslagen für eine ſolche
Kultur als Schadenerſaß mit in Aufrehnung zu bringen,
welche in der ind für die nöthigen Saamen oder Pflan-

B%*
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zen und Herbeiſchaffung MOON für die erforderlichen Ar-
beitsfräfte zur Ausſaat oder Pflanzung, und in der Auslage
für die Bearbeitung des Bodens beſteht , wo dieſe nöthig iſ,
oder -nôthig ſein wird , wenn man die Saamen oder Pflanzen
nicht fogleih bekommen kann, und der Boden unterdeſſen ver-

‘xaſt oder ſi<h mit Unkraut überzieht, Außerdem geht der
Schust , welchen Saamenbäume den jungen Pflanzen gewähren |
ſollén, dur< deren Entwendung verloren, ſò daß das Gedei-
hen derſelben um ſo unſicherer , und der Anbau bei Wieder-
holung desſelben um ſo koſtſpieliger wird, zumal in ſonnigen,
tro>enen oder rauhen, den Winden ausgeſeßken Lagen, wo
alſo die Auslage für den Anbau mit Rückſicht auf dieſe Orts-
verhältniße auh höher in Anſchlag kommen muß. Endlich
verdient der Waldfrevler für ein ſolhes Vergehen noh eine
anderweitige vom Gerichte zu beſtimmende Beſtrafung , da der
entzogene Schuß nicht wohl ‘wieder erſeßt werden kann.

Im dritten Falle beim Auspläntern des Holzes in Nie- #
derwaldbeſtänden ſ{hlagen die Stöcke im geſchloſſenen Walde
nur kümmerlich, oder gar niht aus, und wenn dieſe auch

\{wäche Loden treiben , ſo werden dieſe dur<h das Weideviech

gewöhnlih wiede? ábgebiſſen , verſtümmelt oder ganz zerſtört,
ſo daß ſólche Stóöé, aus welchèn éinſtens nah der Hauung
des Beſtandes der Nachwuchs erzielt werden foll , meiſtens zu 4
Grunde gehen, und zur Vervollkommnung des künftigen Be- Y
ſtandes durchSaat oder Pflanzung , ſobald die Schläge dahin
kommen , erſeßt werden müſſen, wofür alſo die Auslage, als =

Schadenerſaß , wie wir eben bei der Entwendung der Saamen- *
bäume geſehen haben, mit in Aufrehnung zu bringen , und *
vom Waldfrevler zu vergüten iſ. Hierbei iſ nur noh zu *
bemerken, daß dieſe Auslage, da ſie erſt ſpäter erfolgt-, bei =

längerer Dauer bis ſie eintritt , auf ihren jeßigen Werth nah *
der Tafel F reduzirt werden müßte. | Y

Jm vierten Falle kommt die Gränze in Gefahr verrückt
zu werden, und muß daher durh andere Zeichen geſichert *

werden. Geſchieht eine ſolche Hauung am Rande des Wale *
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des zwiſchen ‘herrſchaftlichen und Unterthansgründen , ſo iſt es
am beſten dieſe Gränze mit einem wenn ‘auh nur ſeichten
Graben zu umziehen , oder ſie mit Gränzſteinen zu beſeßen,

wofür die Auslage, als Schadenerſaß dem Waldfrevler mit
aufzurechnen iſt. “Wird aber ein ſolcher Frevel an Gränzbäu=-
men auf Gränzen mit fremden Eigenthume verübt, ſo múſſen
zur Sicherung der Gränze und Herſtellung eines neuen Gränz-
zeichens die Nachbarn hierzu berufen , ſo wie öfters auch Ge-

richtsperſonen von Seite des betreffenden Comitats zugezogen
werden, wodur<h mehrfahe und bedeutende Auslagen verur-
ſacht werden können, welche daher bei der Berechnung des
Schadenerſaßes mit aufzunehmen ſind , damit ſie der Wald-
frevler erſeße, oder derſelbe hiernah, ſo wie überhaupt für

ein ſolhes Vergehen , gebührend beſtraft werde.

Der îm fünften Punkte berührte Eichel - und Buchelmaſt-
und Knoppern- Verluſt bei Fällung alter Eichen und Buchen -
iſt in vielen Fällen zwar nicht bedeutend , kann aber bei gro-
ßen freiſtehenden Bäumen, und in den untern Gegenden,
wo die Eicheln und Knoppern öfters gerathen , erheblih wer-

den, Die Schäßung dieſes Schadens geſchieht auf die weiter
unten bei den Rodungen vorkommende Art und Weiſe,

Der Schaden endlih welcher nah dem ſe<sten Punkte
durch das Umfallen der Bäume, und den Transport des ents
wendeten Holzes an forſtwirthſchaftlichen Einrichtungen bis-
weilen gemacht wird, kann einestheils darin beſtehen, daß
zur Wiederherſtellung der beſchädigten oder verdorbenen Dinge
Auslagen nöthig ſind , anderentheils , daß die kurrenten-Forſtk-
geſchäfte dadurch gehemmt, niht zur rechten Zeit beendiget,
und dem Waldbeſizer auf dieſe Weiſe Verluſte zugefügt wer-
den. Solcher Schaden iſ daher nah ſeineni Befund und nah
den nahtheiligen Folgen zu berehnen und zu beurtheilen, und.
zum Erſaß durh den Waldfrevler , oder zur Beſtrafung des=-
ſe!ben bei der Verurtheilung der Waldfrevler mit vorzulegen.
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b, Ermittelung des Schadens wênn ſtehen
des tro>enes Holz, Windbrüche, oder ande-

res liegendes Holz -oder Stbc>ke, ohne vorher-

gegangene Zurichtung zum Gebrauche, gehauen
und entwendet werden.

Alles ſtehende tro>ene Holz gehört bei der Bereh- *

nung des Schadenerſages in die Klaſſe des unterdrückten odex *

Durchförſtungsholzes z denn es ſollte eben auch wie das unter- - *

drü>te gehauen und benußt werden, damit es ‘im Walde

 

nicht verfaule, Der Schaden wird daher ſo wie bei dem
Durchforſtungsholze ( oben unter 4. a. 1) ermittelt , und dex

Preis wie dort in Anrechnung gebracht.

Auf gleihe Weiſe- iſt auh: der Schadenerſag bei ente
wendetem liegenden Holze zu berehnen, wenn dasſelbe vom

Winde , Schnee, Duft , u. ſw, gebrochen: oder umgeworfen,
oder als Gipfel « und Aſtholz ohne beſondere Zurichtung zu

einem gewiſſen Zwe>e, im Walde zurügelaſſen worden iſt,

Auch der Schaden für Stoholz , welches ausgegraben

oder gehauen wird, iſ auf ſolche Weiſe zu berehnen, wenn
nämlich der Waldbeſißer ſelbſt dieſes Holz benußt, oder abs-
ſegen kann, Iſt aber das niht der Fall, ſo läßt ſih füx
dieſes Holz. wohl auh kein Schadenerſaß in Aufrehnung brine
gen , da es im Walde verfault , und wir den hierdurch ent-
ſtehenden Walddünger einer Berechnung des Werthes nicht

wohl unterziehen können , der übrigens von einzelnen Stöcken
auh nur ſehx gering ſein kann, Doch iſ ein ſolcher Wald-
frevler, wenn auh ſonſt kein Schaden durch das Rodeù ge-
ſchehen, immer dem betreffenden Gerichte zur Beſtrafung mit
anzuzeigen, da es dem herrſchaftlichen Unterthan nach $. 13,
des obigen Geſeßès nicht geſtattet iſt, ohne Erlaubniß des
Grundherrn oder deſſen Waldhüters Holz aus dem Walde zu

nehmen , und ein Fremder noch weniger Recht dazu hat, und
unter dem Vorwande der Sto>rodung oft anderes Holz ges
hauen und entwendet wird, oder andere Frevel verübt werden,

-
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Erheblicher iſ indeſſen gewöhnlich der Schaden , der beirn
Ausgraben der Stöcke gemacht wird , weil dadurch oft anderes
Holz, beſonders der Nahwuchs, in der Nähe der Sté>e bes
ſchádiget , oder ganz zerſtört wird , und“ leßterer daher dur
Kultur erſeßt werden muß, wofür die Auslage dem Wald

frevlex zu verrechnen kommt, ſo wie der an älterem Holze

verurſahte Schaden nach deſſen Befund ebenfalls in Verrech-
nung zu nehmeniſt, Eben ſo bringt auh das Roden der
Stöcke im Niederwalde den Nachtheil mit ſi<h, daß der Nach-
wuchs , den ein ſolcher Sto> einſtens liefern ſollte, verloren

geht , daher zu deſſen Erſaß ebenfalls Kultur nöthig iſt, welche
Auslagen verurſacht , die dem Waldfrevler. zur Laſt fallen, auf

deren Berehnung wir weiter unten unter B. zurü>kommen
werden, Doch kommt die Rodung dergleichen Stö>ke im Nie»
derwalde, da ſie grün verbleibên , ſelten vor, außer die
Rodung geſchieht ſammt dem Stamm z. B. auf Schlittenkufen
und dergleihen krumme Hölzer, oder man rodet um Felds
“und Wieſengründe , Hutweiden u, st. w. zu erweitern , worüber

wir bei den Rodungen beſonders handeln werden.

Wo den Holzberechtigten ſtehendes tro>enes Holz
erlaubt wird, muß dasſelbe immer gehbrig angewiefen und
bezeichnet werden , und es iſdabei zu unterſuchen , ob das
Holz niht durch Ririgèln der Bäume , Abſchälen der Rinde,
übermäßiges Abaſten der Nadelhölzer , Anbrennen der Bäume,
oder dux andere Beſchädigungen gefliſſentlich tro>en gemacht
worden iſt , dergleihen Holz dann zu andern Zwe>ken verwens -
det und nicht an Holzberechtigte abgegeben werden ſoll , weil
dieſe ſonſt zu viel Gelegenheit finden würden, ſich von einex
Zeit zur andern tro>enes Holz zu machen, und die Forſte
hierdurh zu lihten und zu zerſtören.

Endlich iſt no< darauf Rü>ſiht zu nehmen, ob man
das entwendete troene Holz bloß als Brennholz oder als
Bau - und Werkholz hätte verwenden , und nah einer höhern
Taxe abſetzen können, undder verurſahte Schaden hiernah
zu ermitteln. y
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c Ermittelung des Schadens wenn \<{<on
gehauenes und zum Gebrauche zugerichtetes
Holz entwendet worden.

Der Schaden welcher dur<h Entwendung {hon gefällten
Holzes entſteht , iſt einerſeits größer als wenn ſtehendes Holz
entwendet wird , weil auf das gefällte Holz ſhon Auëlagen
für das Hauen , vielleicht auh ſchon für den Transport ge-
macht worden ſind , und ſolches Holz ſchon eine gewiſſe Be-
ſtimmung hat z andererſeits kann aber ſolcher Schaden, wenn
das Holz ſchon in der Ordnung gehauen, niht von ſo nach-
theiligen Folgen ſein, als wenn es der Waldfrevler ſelbſt
ohne Rüſicht auf die nöthige Ordnung im Walde fällt. Der
Schaden beſteht alſo in der Regel nur im Verluſte des Holzes
und der darauf verwendeten Koſten, als Hauer - Abzieher -

Rieſer - Schwemmer- Fuhrlbhne u. st. w. , welche daher bei der
Beſtimmung des Schadenerſaßes zu berehnen , und ſammt
Stockzins in Anſchlag zu bringen ſind. #) Sollte aber dur
die Abfuhr , dur das Zugvieh oder ſonſt auf eine Weiſe bei
der Abfuhr dieſes Holzes außerdem noh Schaden gemacht
worden ſein, ſo müßte dieſer nah Befund beſonders aufge-
nommén und verrechnet werden, Auch kann dem Waldbeſißer
bei Entwendung ſchon gefällten Holzes dadurh nu< Schaden
zugefügt werden , daß dergleichen Holz ſchon tro>en zu ge-
wiſſen Zwecken verwendet werden ſollte, wozu friſches Holz

niht geeignet iſ, und nun bei niht paſſender Jahreszeit,
¿: B. im Sommer im Niederwalde, auh nicht ſogleih wieder
gehauen ‘werden kann, oder daß dergleichen Holz nicht mehr
im Schlage vorkommt und Vorgriſſe niht gemacht werden
—— -

*# In andern Ländern ſtehen auf Entwendung geſchwemmten ..
Holzes vom Schwemmbache bedeutende Strafen , welche bei
ausgedehnten Schwemmanlagen , zumal wo dieſe durch viele
Ortſchaſten und durch holzarme Gegenden gehen , auch ſehr
nöthig ſind, weil man ſonſt von dem Schwemmholze wenig
an den Ausladungsplag bringen würde , und ſolche meiſtens
für das allgemeine Wohl ſehr nüsliche Anſtalten uicht wohl
beſtehen Fönnten.
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können u. ſ.w. Nachtheile welche ſh hieraus ergeben , fallen
dem Waldfrevler mit zur Laſt , und wenn dergleichen entfern-'
ter Schaden auch niht immer gehörig nahgewieſen, und der

Waldfrevler zum Erſatz desſelben geſeßmäßig nicht verhalten
werden fann, ſo iſst deſſen ungeachtet ſolcher Schaden wenig-
ſtens in wichtigern Fällen, in der Schäßung mit anzumerken,
damit die Beſtrafung des Schadenſtiflers hiernah verſchärft
werdez ſo wie die Verſchärfung der Strafe auh aus dem
Grunde nöthig iſ , weil der Holzdieb gehauenes Holz leichter |
entwendet, und öfters damit&durhkommt ohne ertappt zu
werden „7 als bei niht gehauenem, wo er durch das Hauen,
Umfallen der Bäume , und das längère Verweilen bein Aufs

arbeiten des gefällten Holzes eher verräthen und ergriffen wird.

d. Ermittelung des Schadens, wenn Kon-
fiskation des dur< Waldfrevler gefällten oder
entwendeten ſhon gehauenen Holzes eintritt,
oder wenn der ertappte Waldfrevler das ge-
hauene Holz im Walde liegen läßt.

In ſolchen Fällen, wo der Waldfrevler , bevor er das
gefällte oder entwendete Holz abführt, oder verbraucht , er-

griffen und ihm das Holz konfiszirt wird, oder wenn der
Waldfrevler das gehauene Holz im. Walde liegen läßt, muß
ſich der Waldbeſißer gewbhnlih damit begnügen , daß er das
gefällte Holz zurü> erhält , indem Viele der Meinung ſind,
daß der dem Waldbeſißer zugefügte Schaden hierdurch erſet
fei, Allein wie wenig das oft der Fall iſt, ergibt ſi< aus
dem oben unter a. 2-tens und 3-tens Geſagtenz dean wo
bleibt dann der Erſaß für den Schaden , welchen der Wald-
frevler außerdem dur< das Fällen und den Transport des

Holzes , durch Lichtſtellung der Beſtände, und Freiſtellung
des Bodens , durh Verderben der Saaten und Pflanzungen,
der Gränzen , forſtwirthſchaftlicher . Anſtalten, durch Zerhauen

des Bau - und Nußtholzes auf Brennholz u. ſ. w. anrichtet ?

Das alles muß daher in erheblihern Fällen an Drt
und Stelle nah dem Vorigen (unter æ und 6) dur einen
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Sachverſtändigen unterſucht und der Schaden hiernach er-
mittelt werden , welchen der Waldfrevler außer der Zurük-
gabe. des entwendeten Holzes noch zu vergüten hat,

Ferner fällt der Waldfrevler oft Holz in einer ſolchen
Gegend , wd die Wege ſo ſchle<t ſind, daß die Abfuhr des
Holzes mehr koſten würde, als was das ausgeführte Holz
werth iſt , oder das gefällte Holz beträgt keine volle Fuhr,
\ſo daß ſih’s ebenfalls niht auszahlt, eine Fuhr zum Ab-
holen desſelben darauf zu verwenden, Sölches Holz kann
daher der Waldbeſißer , wenn es auh der Waldfrevler, nachs -
‘dem er ertappt worden ,' im Walde zurückgelaſſen hat , jebt
gar nicht , oder wenigſtens niht mit Vortheil benußen , was
aber in der Folge hätte geſchehen können „ ſobald die Schläge
dahin gekommen, und ordentlihe Mege hergeſtellt worden
wären, Eben ſo könnte öfters dergleihen Holz in der Folge
vielleicht dur< Holzrieſen, Schwemmanſtalten uU. st. w, leicht

und mit Nuten für den Waldbeſißer transportirt werden,
was aber jeßt wo der Exzeß verübt worden „, nicht geſchehen
kann, da. dieſe Anſtalten noh niht angelegt, oder zum Ge-
brauche für den Augenbli> nicht hergeſtellt ſind, Endlich da
wo das Holz verkohlt wird , iſ dex Transport viel leichter
und weniger koſtſpielig, da die Kohle ein 4 bis 5 Mal ge-
ringeres Gewicht hat , als das Holz , woraus ſie gebrannt
worden iſ z wegen einiger vom Waldfrevler gefällten Stämme,
“oder einiger Klafter Holzes können aber keine Kohlungen ein-

gerichtet werden , und der Waldbeſizer kann daher auh in
“ ſolhen Fällen das dur< Waldfrevler gehauene Holz nicht
. mit Vortheil benutzen, wenn die Hauung an ſolchen Orten

geſchieht , wo damals gerade keine Kohlungen im Gange ſind.

Der Waldfrevlex hat daher ſolches Holz , wenn es auh
im Walde verblieben , dem Waldbeſißer entweder ganz zu
vergüten , oder demſelben die hbhere Transportêéauslage uU. f. w.

zu erſeßen , jenachdem die Benußung désſelben von Seite“ des
Waldbeſizers gar nicht oder nur mit größerem Koſtenaufwand

Statt finden kann, Es bétrage z. B, die Auslage für das
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Schwemmen oder Flößen einer Klafter Holzes aus einem
Thale an einen gewiſſen Ort 30 277. ; die Fuhr einer ſolchen

Klafter bis an denſelben Ort koſte aber 4 Fz ſo ſind dem
Maldbeſißer 3 Fl. 30 zr. zu vergüten , wenn ein Waldfrevler
in erwähntem Thale eine Klafter Holz zu einer Zeit gefällt,

und zurückgelaſſen hat , wo dieShwemme nicht im Gangeiſt,

Außerdem iſt auh der Werth des Holzes , ſei es kon-
fiszirt, oder ohne Beſchlagnahme im Walde zurückgeblieben,
immer zu berechnen und der Schäßung beizufügen, welchen
der Waldfrevler in den meiſten Fällen als Strafe zu ent-
richten Da

‘Veber die Berechnung des Schadenerſaßes, wenn Stand-
holz gefällt und fkonfiszirt worden, (welche Berehnung nah
dem Obigen unter a. 2-tens geſchieht ) muß außerdem noch

bemerkt werden, daß von dem ausfallenden Betrage des

Schadens der gegenwärtige Werth des fonfiszirten Holzes,
wenn es benußt werden fann, in Abzug fommen muß, ſo

wie auch die Verſtlmmelung des Bau- und Nubholzes hier--

bei niht außer Acht gelaſſen werden darf. Es ſei z. B. durch
einen Waldfrevler ein Stämmchen Standholz voy 2 Kubikz

fußen entwendet und zertrümmert , hierauf aber konfiszirt
worden , was nach 40 Jahren zur Zeit der Hauung 20 Kubik-
fuß Bauholz hätte geben können, denKubikfuß zum Lokal- -
preis z« B. zu 8 Lr. angeſchlagen, macht 160 ær., wovon
der gegenwärtige Werth 42 xr, Da das gehauene Stämm-
chen gegenwärtig aber nur auf Brennholz tauglich iſ, für
welches die Taxe z.B. 8,Æ, für eine Kubikklafterz ſo kommt
1 Kubikfuß wenn wir 160 Kubikfuß Holzmaſſe auf 1 Kubik-
klaſter re<hnen, auf 3 æ2r,5 2 Kubikf. ſolhen Brennholzes
werden alſo 6 ©. werth ſein ; daher dem Waldbeſitzer , ob-
gleih das Holz konfiszirt worden , und vom Waldbeſitzer bez
nußt wird, deſſenungeahhtet no<- ein Schaden vön 42 — 6
= 36 ær. zugefügt worden iſ, welchen der Schadenſtiftex
zu ſeven hat,
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B. Ermittelung des durch Rodungen verur-
ſachten Schadéns.

Der Waldfrevler , welcher im Walde Rodungen mack,
geht gewöhnlich darauf aus, ſi< doppelten Nugen zu ver-
ſchaffen. Erſtens trachtet er, das gerodete Holz ſich zuzueignen,

Und zweitens hat er die Abſicht, den vom Holze geſäuberten

Waldgrund in ſein Eigenthum zu ziehen , oder {ih zu deſſen -
Nußnießer zu machen. Die Rodungen geſchehen daher ge-
wöhnlih auf den Gränzen des Waldgrundes , oder am Rande

des Waldes von den Beſizern oder Nugnießern der angrän-
zenden Feld - Wieſen - und Gartengründe , und zwar meiſtens

von den Unterthanen der Waldbeſißer, weil die Gränzen
zwiſchen dem Walde und den Grundſtü>ken der Unterthanen
ſelten dur Zeichen gehörig geſichert ſind.

Das Erſte was man bei entde>ten Rodungen zu thun
hat, iſt die Beſchlag - oder Zurücknahme des gero-
deten Grundes. Hierauf iſ zu unterſuchen , ob eine ſolche
Rodung ſoglei<h verhegt und angebaut werden kann,
oder ob die Verhegung und der Anbau’ erſt nah dem nächſten
Abtriebe des Beſtandes, wo die Rodung gemacht worden,
wird Statt finden können. Jſst der Wald , in welchem die
Rodung geſchehen, noh jung, ſo iſt es ‘am beſten , die -Ro-

dung je eher wieder in Anbau zu bringen , wenn wegen der
Weidenubung keine Hinderniſſe im Wege ſtehen, und die nöthi-
gen Saamen oder Pflanzen vorhanden oder zu bekommenſind,
da das anzubauende Holz mit dem benachbarten Beſtande im
Alter nicht ſehr verſchieden ſein wird, und mit dieſem zugleich
zum Abtriebe wird kommen können. Enthält dagegen der Be-
ſtand, in welchem die Rodung gemacht worden , ſchon älteres
oder altes Holz, ſo daß das daſelbſt anzubauende Holz bis
zur Zeit des Abtriebes dieſes Beſtandes nicht ſo weit heran--

wachſen würde, daß es damals mit zur Hauung kommen
fönnte , oder treten von Seite der Hutweideberechtigten , oder
durch die Weidenuzung überhaupt , erhebliche Hinderniſſe dee -
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Verhegung einer ſolchen Saat oder Pflanzung entgégen — ‘ſo
kann füglih der Anbau erſt nah dem Abtriebe des alten
Waldes Statt finden , damit der ganze Beſtand zugleich in
Hege gelegt, und „daſelbſt ein gleihförmiger auf tle
Weiſe zu bewirthſchaftender Wald erzogen werde.

Hiernach zerfällt die Schäßung dieſes Schadens in zwei
Theile, wie ſie in Folgendem unterſchieden , und näher be-
trachtet werden foll.

A. Wenn der Anbau fogleich geſchehen kann, ſo i in
die Schäßung aufzunehmen :

' à Die Auslage für die Bearbeitung des Bodens, ſei
es zur Saat oder Pflanzung, jenachdem der Anbau auf die
eine oder andere Weiſe zwe>mäßiger ‘bewirkt werden kann.

__h. Die Auslage für die Einfriedigung der anzubauenden
Rodung bis zur Zeit als der zu erziehende Nahwuchs dem
Weidevieh entwachſen ſein wird, welche in cinem Graben,
oder wo wir dieſen wegen ſteinigen, ſandigen oder ſteilen
Grundes , oder anderer Hinderniße nicht ziehen können, in
einem Zaune beſtehen kann, wozu die Ausläge für die

Arbeit und das nöthige Materiale zu verrehnen konnt;
denn ohne einèn ſolchen Schuß würde eine Saat oder Pflan-
zung an einem unverhegten Orte nicht erhalten werden können.

¡C Die Auslage für den zum Anbau nöthigen Saamin,
oder für die ‘hierzu erforderlichen Pflanzen.

d. Die Auslage für den Tranêport des Saamens , oder
der Pflanzen zum Kulturorte , und für die Arbeit bei der Aus-
ſaat oder der Pflanzung.

e. Jſstt außerdem bei einer ſolhèn Kultur ein ſahverſtän-
diges Individuum nôöthig , deſſen, Taggehalt zu verre<hnen
kommt , ſo wie in der Folge durch - die erforderlihe Aufficht
auf die Saat oder. Pflanzung der Schuß vermehrt und er-
{wert wird, was ebenfalls dem Waldfrevler zur Laſt fällt.

Iſt der Ertragsverluſt , welchen der Waldbeſitzer durch
eine Rodung jeut oder bis zur Zeit des Abtriebes des Bo-
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ſkándes - in welchêm dièë Rodung gemaht worden , erleidet,
aufzunehmen , deſſen Schäßung und Berechiiuung jenachdem

der gerodete Wald junges oder älteres Holz enthielte, auf
zweierlei Art geſchieht. War nämlich der gerodete Wald noh
fehr jung, und beſtand das gerodete Holz nur aus dünnen
Prügel - dann Ruthen und Reiſigholze , was wenig oder keinen
Werth hat , ſo müſſen wir zuerſt ermitteln, wie viel die Holz-
maſſe, welche der gerodete Beſtand zur Zeit des- Abtriebes
gemáß beſtehender , oder den Forſtverhältnißen entſprechend an-
zunehmender Umtriebszeit und Schlagfolge hätte haben können,
und wie viel- nun der jet anzubauendé jüngere Wald zu der-
ſelben Abtriebszeit haben kannz ferner muß man den Unter- ‘
ſchied nah der Taxe im Baaren berechnen , und die ausz
fallende Summe auf ihren jetzigen Werth reduziren , welchen
Betrag der Schadenſtifter zu erſeßen hat , wenn das gérodete

. Holz nicht konfiszirt wordenz iſ dieſes Holz aber in Beſchlag
genozmen worden , ſo kommt der Werth desſelben von dem
ausgemittelten Geldertragsverluſt in Abzug. Wir wollen dieſe
Berechnung durch ein Beiſpiél erläutern.

Es ſei eine Fläche von 800 [1° oder + Joh 15jähriger
Fichtennahwuchs gerodet worden , welcher nah ‘dem. beſtehen-

den Forſtwirthſchaftsſyſteme nah 50 Jahren zur Hauung oder
zum Abtriebe hätte kommen ſollenz nah vorgenommener
Schäßzung mittelſt Erfahrungs - oder Beſtandsklaſſentafeln,
oder dur<h Vergleihung mit alten Beſtänden in der “Nach-

_ barſchaft (st. 2-tes Heft , 3-tens und 5-tens) könne 1 Joch
dieſes Waldes zur Zeit des Abtriebes d. i. nah 50 Jahren,
oder in einem Alter von 65 Jahrèn , 40 Kubikklafter Holz
geben, ſo entfallen auf 800 J° oder auf + Joh 20 Klafter.
Da nunder auf der gerodeten Fläche jezt anzubauende Wald
zur Zeit des Abtriebes um 15 bis 0 Jahre jünger, nämlih

nur 45 bis 50 Jahr alt ſein wird, weil der Anbau wegen
Mangel an Sáamén oder Pflanzen nicht immer ſogleih ge-
{ehen kann, und au< nicht jedes Mal geräth, ſo znuß auh
die Holzmaſſe , welhe bis zu dieſer Zeit erwachſen wird , ge-  

;

j
ô

A

ringer ſein , und kann nur ſo viel betragen, als von eiñem
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ſolhen Walde im 45-ten bis 50-ten Jahre zu erwarken iſt,
Dieſe ſei nah der Schäbßung von einem Joche = 28 Klafter,
ſo fommengauf £ Joh 14-Kl. und es ergibt ſich auf der
gerodeten Fläche zur Zeit des Abtriebes ein Ertragsverluſt
von 0 — 14 = 6 Kl. Hiervon ſei alsBij in dec

 

Gegend der Rodung > alſo 2 Klafter als B d Nutholz
nach der beſtehenden Taxe zu 20 4 W.W., Kubikklafter,
und #, nämlih 4 Kl. als Brennholz zu 10 f. die Klafier
anzunehmen, ſoHeträgt der Schadenerſatz gur Zeit des fünf
tigen Abtriebes :

210790 = MH = ær:
4.100= 40 ‘€ +— -

Zuſammen 80 ff. — er.

Diefèn Betrag nach der Tafel F. auf dèn jezigen Werth
reduzirt , gibt 80 . 0, 209 = 16,72 =16 fl. 43 ær. , welche
der Waldfrevler als Schadenerſaß für den Ertragsverluſt zu
vergüten hat, welcher Erſaß in den meiſten Fällen auh dann
Statt finden wird, wenn der Waldfrevler das gérodete Holz
im Walde zurügelaſſen, da dergleichen dünnes ( meiſtens
Ruthen - ‘und Reiſlg -) Holz wenig oder. keinen Werth hat, ‘
zumal wenn es an einem entfernten , oder an einem ſolchen
Orte vorkommt , wo es an fahrbaren Wegen mangelt. Sollte
dieſes Reiſigholz indeſſen vom Waldbeſitzer benußt , konfiszirt
und dafür etwas in Aufrehnung gebracht werden können , ſo
müßte dieſer Betrag von den obigen 16 43 ær, in Abzug
kommen,

Können in den Beſtänden wo gerodet worden , Düurhfor-
ſtungen geführt werden , ſo muß der Ertrag hiervon ebenfalls
zur Zeit als die Durchforſtung hätté geſchehen können, im
Baaren veranſchlagt , die ausfallende Summe auf ihren jeti-
gen Werth reduzirt , utd dem Waldfrevler zum Erſaäß ver-
rechnet werden. Es könne z.B. im obigen Beſtande vom
30-ten Iahr an alle 20 Jahr eine Durchforſtung geführt wer-

den; ſo hätte man in dem gerodeten Walde nah 15 Jahren
d, i, im 30-ten Jahr des Beſtandes die 1-te und nah 35

>
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Jahren, nämlich im 50-ten Jahr die 2te Durchforſtung füh-
ren können. „Es ſei der Ertrag der 1-ten Durchforſtung zu

1 Kubikkl. auf einem Joche ( nah" 4-tens des 2-ten Heftes

dieſer, Beiträge) geſchäßt, worden , und die Taxe dergleichen
Holzes ſei zu 8 M. von 1 Kubiffl, ſo kemmen auf # Joch

4 fl. wel ihren jeßigen Werth reduzirt 2 fl. 14 ær-
betragen. D sbeute der 2-ten Durchforſtung“ nah 35 Jah-
ren ſei auf 14 Kl. zu 8 fl. auf > Joch geſchäßt worden , ſo
iſt der jebige Werth von der künftigen E, von.412 fl; ==
3 fl. 36 ær., das macht zuſammen 5 Ff. 50 ær, Von dem.
jeßt anzubauenden Walde können wir aber nur Eine Durch-
forſtung nah 30 Jahren in Anſchlag bringen , welche eine
künftige Einnahme von 4 M. gibt , wenn wir wie oben 1 Ku-
bikfl. auf 1 Joch rechnen, wovon der gegenwärtige Werth
= 1 M. 23 ær. Dieſen Werth von dem obigen in Abzug
gebracht , gibt den Betrag von 4 Ff. 27 ær., welchen der

„_ Waldfrevler für den Verluſt des Durchforſtungsholzes zu er-
ſezen hätte. Der ganze Schadenerſaß würde ſich alſo auf
16 fl: 43 ær. + 4 fl; 27 ær. = 1 fl. 10 ær. ‘belaufen.

i Dieſe Schäßung ‘iſt jedoch nur dann anwendbar und ent-
ſprechend, wenn das gerodete Holz, wie geſagt, noh ſo jung
und dünn iſ , daß es wenig oder keinen Werth hat. Jt die-
ſes Holz aber ſchon lter und ſtärker, ſo daß es wenigſtens
um die Klafter - oder Brennholztaxe abgeſeßt werden kann;z
\ſo kann die Schäßung auf beſagte Weiſe füglih nicht. Statt
finden, zumal wenn der Abtrieb des Beſtandes , wo gerodet
worden , noch weit entfernt iſt; denn bei dem Mißoerbßältniße

des Holzzuwachſes und der üblichen Zinſen würde der auf
ſolhe Weiſe bere<hnete Schadenerſaß. in vielen Fällen nicht
einmal ſo viel betragen, als der Werth des gerodeten Holzes
beträgt , und :der Waldfrevler daher bei dergleichen Exzeſſen *
und einer ſolchen Berehnung im offenbaren Vortheil fein.
Da nun der Waldbeſißer auf ſein Eigenthum d.i, auf das
gerodete Holz oder deſſen Erſaß gerehten Anſpru<h machen, *
und außerdem verlangen kann , daß ſein zerſtörter Wald auf
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ſet werde, damit derſelbeauh fernerhin einen ſeinen Stand-
ortsverhältnißen angemeſſenen Ettrag liefere, wie er ihn ge-

liefert haben würde, wenn der Schadenſtifter den Wald un--
berührt gelaſſen hätte — ſo geſchieht die Shäßung des Scha-
dens in ſolchen Fällen wohl am einfachſten und entſprechend-
ſten dadurch , daß man die gerodete Holzmaſſe éxmittelt , ihren
Werth nach der beſtechenden Taxe mit Unterſcheidung des Brenn-
Bau - Kloß - und andern Nußholzes beſtimmt , und dieſen Be-
trag ſammt den oben ‘nnter a, b u, st. w., ausgewieſenen Kul-
turauslagen als Schadenerſatz dem Waldfrevler anrechnet,

Wenn daher das Holz konfiszirt worden, ſo hat der
Waldbeſißzer auf weiter keinen Erſaß Anſpru<h zu machen,
als auf die eben erwähnten Kulturkoſten, und nur in jenen
Fällen , wenn der Waldfrevler das zu Bau - und Nusßholz

taugliche Holz zerhauen , und zu ſolhem Gebrauche untauglich
gemacht hat , iſt dem Waldfrevler außerdem der hierdurch ver-
urſachte Schaden zum Erſa zu verrehnen. Die Berechnung
des Werthes von dem konfiszirten Holze iſt aber deſſen un-
geachtet der Schäßung zur Beſtimmung der Strafe beizu-
fügen. Und wenn der Waldfrepler das Holz im Walde an
einem Orte zurücgelaſſen hat, wo es der Waldbeſizer niht
mit Vortheil benutzen kaun, ſo geſchieht die Verrehnung des
Schadens auf die Art und Weiſe, wie oben bei den Konfis-
fationen (unter A. d-J) ſhon vorgekommen iſt.

Kleine Rodungen von einigen oder wenigen z- B. 20,
50 bis 100 Quadratklaftern, werden vor dem Abtriebe ge-
wöhnlih niht angebaut , außer vielleicht in noh verhegten
Schlägen, und die Schäßung des Schadens geſchicht daher
meiſtens nah dem folgenden 2-ten Punkte. Jun folhen Fällen
kann die Schäbßung auch ſo wie. bei gefälltem und entwende-

tem Holze mit Unterſcheidung des Stand - und Durchforſtungs-"
holzes vorgenommen werden.

Iſt das gerodete Holz ſammt Stö>en zur Zeit der Er-
hebung des Schadens ſchon weggeräumt , ſo muß man die

vorhanden geweſene Holzmaſſe dur< Vergleichung mit dem
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nébènſtehenden Holze , oder nah dem Alter , welches der ge-
rodete Wald hatte, der Beſtoung und der Bodengüte ſhäßen. *

S. Wenn die gerodete Fläche erſt nah dem Abtriebe des
Beſtandes , in welchem die Rodung gemacht worden , in Anbau *
kommen kann z ſo kommt bei der Ermittelung des Schaden- *
erſaßes Nachſtehendes in Beiracht. i ;

a. Der Ertragvverluſt, welchen der Waldbeſizer jeßt, *

oderzur Zeit des Abtriebes haben wird. Die Schäßung dess
ſelben und die Berechnung des Schadenerſatzes hiernach ge-
ſchieht guf dieſelbe Weiſe wie im vorigen Punkte, und zwar *
wie dort aus den angeführten Gründen auf zweierlei Art, *
jenachdem nämlih das gerodete Holz no< ſehr jung, dünn —
und unbrauchbar , oder älter und ſtärker iſt, ſo daß es be-
nußt oder verwerthet werden kann; nur mit dem Unterſchiede,
daß im erſten Falle der ganze Ertragsverluſt bis zur Zeit =
der Abtriebes in Anſchlag kommen muß, wie aus folgendem *
Beiſpiele zu erſehen ſein wird. J

Es ſei wie im obigen Beiſpiele ein Stück 15jähriger
Fichtenwald von 800 [J° gerodet worden , welcher nah der
beſtehenden Umtriebszeit und“ Schlagfolge im 65-ten Jahre *
zur Hauung kommen ſollte, und damals 40 Kubikkl. Holz
auf Einem Joche hätte geben können , wovon alſo 20 Klaftern *
auf 800 []° oder auf + Joch entfallen würden. Wenn nun
wie dort 5 alſo 6 F Klafter als Bau - und anderes Nugtholz
zu 20 M. und 5 nämlih 13x Kl. als Klafter - oder Brenn- *

holz zu 10 Æ., angenommen werden fönnen , ſo erhalten wir“
) 607. WM = 133.20. ær.

134 10 = 133: = 20

Zuſammen 266 f. 40 ær. |

Dieſe nah 50 Jahren zu erwartende Summe auf ihren jeßzi«
gen Werth reduzirt , gibt 55 fl. 44 ær., welche der Wald- 4

frevler zu erſeßen hat, wenn von den Ruthen - Und Reiſig- Y
holze kein Gebrauch gemacht und nichts daflir verrechnet wer-
den kann. Jſt dieſes Holz“ aber von einigem Werth und.“
konfiszirt worden, ſo kommt deſſen- gegenwärtiger Werth von*
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obiger Summe in Abſchlag, wie wires oben im 1-ten Punkte-
ſhon geſehen haben, und wohin wir im Uebrigen bei dieſer
Ermittelung, des Schadenerſaßes verweiſen müſſen.

Wo Durchforſtungen geführt werden, iſt auh der ganze
Verluſt aus dem Durchforſtungsertrage mit in die Schaden-
ſchäßung aufzunehmen , welcher in unſerem Beiſpiele von der
1-ten Durchforſtung 2 f. 14 æœr. und von der 2-ten Durch-
forſtung 3 M. 36 ær, alſo zuſammen 5 Ff. 50 27x. auêmachen
würde ; und zu der oben ausgemittelten Summe zugeſchlagen
werden müßte. Der ganze Schadenerſaß würde ſih alſo auf
95 fl. 44 ar. 4+ 5 fl, 50 zr. = 61 M. 34 ær. belaufen.

In Betreff der zweiten Berehnungsweiſe , welche nämlich
dann eintritt, wenn der gerodete Wald ſhon ſtärkeres , be-
nubbares Holz enthielte, was wenigſtens um die Brennholz-
taxe abgeſeßt werden könnte, muß noh bemerkt werden , daß
ſich in manchen Fällen hier ein geringerer Ertragsverluſt als
nah der erſteren Berehnungsart ergibt ; doh kommen dieſe
Fälle niht oft und nur dann vor’, wenn der Zuwachsverluſt
in die beſte Zuwachsperiode fällt , und die Zeit , wo der ge-
rodete Beſtand hâtte abgetrieben werden ſollen , niht über
10 bis 20 Jahr entfernt iſt, Man kann daher in dieſen Aus-
nahmsfällen den Schadenerſaß auf die obige erſtere Weiſe er-

mitteln, wie wir das Verfahren hierbei in dem eben ange-
führten Beiſpiele geſchen haben,

Sind nur einzelne Stämme gerodet worden, ſo kann
die Schäßung des Schadenerſatzes auch auf die Art und Weiſe
geſchehen , wie in jenen Fällen, wenn ſtehendes grünes Holz

durh Waldfrevler gehauen worden iſt (A. a. ). Auch kleine
Stücke, welche gerodet worden , bbnnen auf ſolhe Weiſe mit
Unterſcheidung des Stand - und Durchforſtungsholzes geſchägt
werden, wobei jedoch die folgenden Punkte unter b, e u. ſ. w.
niht unberüſichtiget gelaſſen werden dürfen. #)

*) Ein dritter Fakl könnte noch eintreten, wenn im ältern oder
alten Walde welcher nach 10 oder 20 Jahren 'zum Abtrieb

4#*#
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hb. Da dér dur< Rodungfreigeſtellte Waldboden ſih mit
Gras und-Unfräutern überzieht , und feſt wird , ſo muß der-
ſelbe in den meiſten Fällen einſtens nach dem Abtriebe durch

_ Bearbeitung zum Anbau zubereitet werden, wofür daher die
- Auslage zu veranſchlagen , und auf ihren jezigen Werth re-
duzirt , in die Schäßung des Schadens mit aufzunehmen- iſt.

Sollte zu befürchten ſcin, daß der Boden wo die ‘Ros
dung gemacht worden, abgeſhwemmt , oder in: Flugſand ver-
wandelt werde, ſo müſſen die nöthigen-Vorkehrungen durch
Bindung des Bodens dagegen getroffen werden, welche Aus-

lage daher der Waldfrevler ebenfalls zu" erſében hat.

c. Fſstt die Bewirthſchaſtung der Forſte wo gerodet wor-
den , von der Art, daß der Nachwuchs von ſelbſt ohne
Anbau erfolgt, z. B. bei Hochwaldungen durh -Saamen-
ſchläge, oder beim Niederwalde durh Sto - oder Wurzel-
triebe, ſo geht dieſer Nachwuchs auf einer gerodeten Fläche
verloren, und muß nah dem Abtriebe des Beſtandes, in
welchem die Rodung gemacht wurde, dur<h Saat oder Pflan-
zung erzogen werden, wofür in ſolchen Fällen die Auslage,
wie wir oben geſchen haben, zu bere<hnen , und auf den
jezigen Werth veduzirt , mit in die Schäßung aufzunehmeniſt,
Ueberhaupt muß hierbei bemerkt werden , daß der Anbau auf
fo kahlen Flächen mit verraſten und verödeten Boden ſchwieriger

kommt ; der Anbau der Rodung ſogleih Statt fände, ſo daß
zur Zeit des Abtriebes wohl junges Holz vorhanden , dieſes
aber zur Hauung und Benugung noh zu ſchwach wäre, und
auf den zweiten Umtrieb übergehalten werden müßte. Die-
ſen Fall kann man jedoch wie den obigen unter 1. behandeln,
nur mit dem Unterſchiede , daß der ganze Ertragsverluſt nah
Nro 2. ermittelt werden müßte , weil das angebaute Holz
beim nächſten Abtriebe noh nicht benußt werden ‘kaun , und
der Mehrertrag zur Zeit des zweiten Abtriebes ſo ſpät ein-
tritt , und durch die Reduzirung auf den jezigen Werth ſo
herabſinft , daß derſelbe uicht wohl in Rechnung genommen
werden Fann.  
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iſt, ‘und nicht ſo leicht gedeiht, wie auffriſchem, humusreichen
Waldboden, daher auch gewöhnlih höher zu ſtchèn kommt,

d. Jn Eichenwaldungen , wo der. Eichel - und Knoppern-
ertrag bedeutend iſ, wird dur< Rodung alter Bäume, be-
ſonders der Randbäume , welche am meiſten Eicheln und
Knoppern tragen , dex Waldbeſißer ebenfalls durh den Ver- -
luſt der Eicheln und Knoppern bis zur Zeit des feſtgeſeßten
Abtriebes des gerodeten Holzes beeinträchtiget, wofür der

Schadenſtifter Erſaß zu. leiſten hat , welcher Schaden folgen-
dermaßen geſchäßt werden kann.

Zuvörderſt müſſen wir erheben , binnen wie viel Jahren
der Erfahrung gemäß in der betreffenden Gegend eine reichliche
Eichelernte einzutreten pflegt , und wie oft daher bis zum Ab-
triebe dieſe Ernte erfolgen kann ,„ dann die Eicheln, welche bei
einem guten Maſtſahre ausfallen können, ſchäßungsweiſe ver-
anſchlagen , den Werth nah dem gewöhnlichen oder mittlern
Verkaufspreiſen berechnen , und hierauf die Erträge nah der

Zeit , wie ſie in der Folge zu erwarten ſind, auf ihrenjeti-
gen Werth reduziren, welche reduzirten Werthe zufammenge-
nommen, den Schadenerſaß ausmachen. Es ſeien 8 Stand-
bäume în einer Gegend gerodet worden, wo durchſchnitts-
máßig alle 6 Jahre ein gutes Saamenjahr einzutreten pflegt,
ein jeder ſolcher Baum könne bei guter Ernte + Meten Eicheln
geben, 8 Stämme können alſo 4 Megen. Eicheln liefern , der
Preis “eines Metens ſei dur<ſchnittsmäßig zu 1 ./ 30 ær.
anzunehmen , ſo iſ der Verluſt bei jeder Ernte 6 { Wenn
nun z. B, eben jezt ein Saamen- oder Eichelmaſtjahr geweſen
wáre, und der Abtrieb des gerodeten Holzes nah 20 Jahren
hâtte erfolgen ſollen , ſo verliert der Waldbeſißer nach 6, 12
und 18 Jahren jedesmal 6 f., deren jeßigen Werthe = 6.
0,778 + 6. 0,619 + 6. 0,503 = 4,668 -+ 3,714 + 3,018
= 11,40 = 11 fff. 24 ær., welche dex Waldfrevler zu er-
ſegen hat. / Í

Der Forſtbeamte , welcher öfters mit dergleichen Schä-
bungen zu thun hat , wird daher wohl thun, wenn er fi
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im Schdgen der Eicheln auf dem Baume tibt, um angeben
zu können, wie viel éin Baum von verſchiedener Größe und
Beaſtung an Eicheln tragen kann, was vorzüglich in jenen
Eichenbeſtänden und an ſolchen einzelnen Stämmen wird ge-
ſchehen können , welche auf Saamen vom Maſtverkaufe aus-
geſchloſſen werden, wo dann bei der Ernte dieſer Saamen

ſolche Verſuche gemacht werden kbnnen.

Der Preiß der Eicheln kann nah den Kukurußt- oder
Kartoffelpreiſen beſtimmt werden. Es verhält ſih nämlih
hinſichtli<h der Maſtung, wozu die Eicheln hauptſächlich ver-
wendet werden , der Kukuruß , ( Mais, türkiſcher Waizen )
zu den Eicheln und Kartoſſeln beiläufig wie 5 : 22: 1, d.h.

wenn die nährenden Stoffe von Kukuruß zu 5 angenommen
werden , ſo muß man jene der Eicheln = 22 und der Kar-
toffeln = 1 ſeßen , oder wenn 1 Meten Kukuruß 5 Ff. koſtet,
ſo wird zur Maſtung 1 Megzen Eicheln 2 f. 30 ær. und
1 Mesen Kartoffeln 1 M. werth ſein. Wenn daher 1 Meben
Kukurutz z. B. zu 4 FF. ſo wird 1 Meten Eicheln auf 2 fl.

kommen z; denn es verhält ſih 5: 27 oder 2: 1= 4: 2,
daher 7 = £ = 2 ffÆ. , wovon jedoh bei Berechnung des
obigen Ertragsverluſtes noh + bis + an Saiamlerlohn ab-
zuſchlagen kommt.

Auf ähnliche Weiſe iſ au< der Schadenerſaß für den
Verluſt der -Knoppern bei Rodung alter Knoppern tragenden
Eichen zu ſchäßenz doh wird in den meiſten Fällen dieſer
Ertrag ſchwieriger zu ermitteln und nicht bedeutend ſein , außer
in warmen Gegenden, wo die Eichenwälder öfters und viel
Knoppern ze tragen pflegen.

In Buchenwaldungen wo einträglihe Buchelernten vor-
fommen , kann die Schäbung dieſer Früchte bei Vernichtung
der Bäume auf ähnlihe Weiſe wie bei den Eicheln geſchehen.
Doch iſt der Ertrag aus den Vucheln , obgleich dieſe wegen
ihres Oelgehaltes theuerer als Eicheln, gewöhnlih geringer,
da die Buche ſeltener und verhältnißmäßig weniger Früchte

trägt, als die Eiche. Der Preis der Buche[n wird am füg- 4 
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fiſten nah ihrem Oelgehalte ermittelk. Ein Mezen Buchekn
gibt nämlich bei 8 Pfund Oel, was 8 bis 10 fl. werth iſt,
Nechnet man nun auf das Sammeln der Bucheckern und das
Preſſen des Oels den halben Werth des ausfallenden Oels,

ſo folgt daraus, daß die Bucheln wenigſtens ſo hoh wie
Kukuruß oder 5 mal ſo ho als Kartoffeln in Anſchlag kom-
men fönnen, worna<h daher der Maſtertragsverluſt , wenn

Buchen gefällt oder gerodet werden , geſhäßt und berechnet
werden kann.

€. : Endlich da die Medugaen vorzüglich am Rande des
Waldes vorzukommen pflegen , und dadurh nicht ſelten die

Waldgränzen vernichtet werden z da ferner ein greßer Theil
dergleichen gerodeten Holzes Stand - und Schußholz , was
zur Vollkommenheit der Beſtände, und zum Schugze des
Waides gegen Sturmwinde, Schnee - und Duftbruch u. st. w.
erhalten werden ſoll — ſo muß der hierdur< verurſachte
Schaden hiernach ermittelt, und der Schägung beigefügt wer-
den, worüber wir das Nöthige oben unter A, 2. u. 3. bei
Ermiitelung des Schadens, wenn ſtehendes grünes Holz von
Waldfrevlern gefällt worden, finden, und in dieſer Beziehung
dahin verweiſen müſſen. j

C. Ermittelung des durch Feuerlegen und?°
Waldbrände verurſachten Schadens.

Bei rauher kalter Witterung im Herbſte oder Winter
kann man es demjenigen, welher im Waldebeſchäftiget iſt,

wohl nicht verargen, wenn er ſih zur Erwärmung ein Feuer
anlegt. Damals geſchieht aber auh , außer dem Verluſt des
Holzes , was dabei verbrannt wird , nicht leiht ein erheblicher
Schaden im Walde, Der meiſte Schaden durch Feuerlegen
wird im Frühjahr , Herbſt und Sommer gemacht , weil in
dieſer Jahreszeit dadurch oft Waldbrände entſtehen , beſonders
bei warmer, tro>ener Witterung, wo das Feuer gerade am
wenigſten nöthig iſ, und gewöhnli<h nur zur Unterhaltung,
zum gemählihen Anzúnden der Pfeife u. st. w. ggſhürt wird.
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Dergleichen unnütes und gefährliches Feuerlegen bei tro>ener *
“und warmer Witterung ſollte daher auh durchaus nicht ge-

“ ſtattet werden, und man ſollte immer mit ‘aller Strenge da-
gegen einſchreiten, es würden dadurch viele Waldbrände ver-"
hütet, und manche {óöne Waldſtre>e würde , des Verluſtes |
des zur Unterhaltung der Feuer nöthigen Holzes nicht zu ‘ge-
denken, nicht in eine oft viele Jahre lang dde liegende ſchlechte

Hutweide verwandelt werden.

Eine Ausnahme hiervon können -nur bie den Forſtarbei-

tern zum Kochen nöthigen Feuer machen , welche man ihnen
geſtatten muß , welche aber auf ſolche Orte beſchränkt werden
müſſen, wo kein Schaden zu befürchten iſt, und wobei jede
begangene Unbvorſichtigkeit ebenfalls immer ſtrenge gerügt
werden ſollte.

Ein zweiter Nachtheil welhen das Feuerlegen im Walde
zur Folge hat , beſteht darin, daß viel ſtehendes friſches Holz
dur< Ringeln der Bäume , Anhauen derfelben von allen Sei-

ten, und Abſchälen der Rinde gefliſſentlih tro>en gemacht
wird, damit zum leihtern Anzünden und Unterhalten der
Feuer immer ein Vorrath an tro>enem Holze vorhanden ſei,
welche “Vi beſonders von Hirten auf oft beſuchten Weide-
pläßen begangen werdén.

Ferner werden die Waldfeuer oft ſo nahe an die Bäu-
me oder wenn ſie hohl ſind, in dieſelben hineingelegt , und
die Bäume dadurch dergeſtalt beſchädiget , daß ſie theilweiſe
oder ganz austro>nen, ſo wie hierdur<h auh nicht ſelten

. Waldbrände veranlaßt werden. - Solcher Muthwillen verdient
daher auch immer eine ſtrenge Rüge, wenn der Schaden für

 

den Augenbli>k au< nicht groß iſ, um ſo größer aber können
die übeln Folgen hiervon ſein.

Bei der Schägung dieſes Schadens müſſen wir Folgen-
des in. Rüſicht nehmen-

Auf das Holz, welches ‘zum -Feuerſhüren im Walde
nöthig iſt , hat außer dem Waldbeſizer Niemand geſeßmäßigen
Anſpruh. Wenn daher dasſelbe nicht bleß in unbenußbarem
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Reiſig , oder faulem Holze u. dergl. , ſondern in etwas Beſ-
ſerem beſteht, was der Waldbeſizer für ſich oder ſeine Unter-
thanen benußen , oder verkaufen kann, ſo kann füglih der
Erſaß für dergleichen Holz verlañgt, und in der Aufnahme
des Schadens* mit verrehnet werden. |

Ueber die Schäßung des Schadens, welcher dur< das
Ringeln , Abſchälen und Anha>ken derBäume entſteht , finden
wir das Nöthige weiter unten unter D.

Angebrannte Bäume kränkeln oder tro>nen ganz aus,
jenahdem ſie mehr oder weniger vom Feuer ergriffen worden
ſind. Die Erhebung des Schadens in ſolchen Fällen geſchieht
daher auf gleiche Weiſe wie bei den geringelten / abgeſchlten,
oder fonſt beſchädigten Bäumen (unter D.) wobei aber, “wie
oben ſchon bemerkt worden, wegen des mit ſolchem Feuerlegen
verbundenen Muthwillens, und der dabei Statt findenden
Gefahr, Waldbrände dadurh zu veranlaſſen , der Schaden-
ſtifter- außer dem Erſaß des Schadens , immer eine ander-
weitige ſtrenge Strafe verdient. n

Wir kommen nun zur Unterſuchung und Schäßung des
“Schadens welcher durh Waldbrände verurſacht wird, und
welcher oft ſehr bedeutend iſt,

Waldbrände ‘entſtehen theils, wie geſagt, durch das ge-
wohnte oft ſehr unnüße und unvorſichtige Feuerlegen im Walde
bei tro>œener Jahreszeit, theils aus Unvorſichtigkeit der Köhler,

Aſchenbrenneru. dergl. , ſo wie aus Eigennutz ſolcher Men-

ſchen, welche darauf ausgehen , durch gefliſſentlihes Anzünden
und Verbrennen des Reiſigs und tro>enen Graſes in den
Schlägen ihre Hutweiden zu erweitern, oder durh* Anbrène
nen und Austro>nen ‘einzelner Bäume ihre Feld - und Wieſen-

gründe auszudehnen ; oder aus Bosheit Jener, welche \ih
rächen wollen, beſonders wegen erlittener Waldſtrafen u. ſ. w.

Es geſchieht ſelten, daß die Brandſtifter ausfintig ge-
macht , und beſtraft werden könnenz um ſo mehr muß man >
ſih bei vorgefallenen Waldbränden bemühen , den Urhebern

auf die Spux zu kommen, und ihr Vergehen ihnen nahzu-
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weiſen, ſo wie auh die Veranlaſſung zu dergleichen Vrand-
ſtiftungen zu erforſchen , damit ſolche Frevler gebührend be-
ſtraft werden.

Der Brandſchaden beſteht theils in verbranntem Klafter-
Stamm- und andern gehauenem Holze, theils än dem ange-
brannten und beſchädigten, oder ganz verbrannten ſtehenden,
beſonders jungen Holze, theils inder verbrannten obern lo>ern
Humusdecke des Waldbodens.

Vir müſſen daher bei der Schäßung ſol<hen Schadens
zuvörderſt unterſuchen, ob und was von gehauenem und ſte-

hendem Holze verbrannt und beſchädiget worden iſt. Gewöhn-
lih fommen die Waldbrände in Schlägen und Nachwüchſen
vor „ ſcltener im alten Walde, zumal im alten Laubwalde. |
Auch iſ ein Brand ſelten ſo ſtark , daß alte Bäume dabei
verbrennen , oder dadur<h austro>nen, ſondern am meiſten

leidet das junge Holz, beſonders der Nahwuchs, welcher oft
ſammt der Wurzel verbrennt , zumal im Nadelwalde und bei
ſchr tro>ener Zeit , wo die Humusde>e dur das. Feuer mit

verzehrt wird. Beim Laubholze ſ{lägt der oben abgebrannte
Nachwuchs jedo<h zum Theil wieder vom Sto>e und den
Wurzeln aus, wenn das Feuer nicht zu ſtark war, wie das

3: B. in ältern beraſten , ſonſt von Holz und Reiſig gereinig-

ten Schlägen der Fall iſ, wo das Feuer nur in dem tro>e-
nen Graſe fortläuft , was beſonders im Frühjahre bei warmen
Tagen , bevor das Laub und friſhe Gras ausgebrochen , zu

geſchehen pflegt, Man muß daher dur<h Herausziehen junger
Pflanzen , oder dur<h Aufgraben des Bodens unterſuchen, in
wie weit die Wurzeln vom Feuer ergriffen , beſchädiget , oder
verbrannt ſind, Die Tag - oder Saugwurzeln leiden jeden-
falls, auch bei geringern Feuern, immer viel.

Fſst Klafter - oder anderes ſchon gehauen geweſenes Holz
verbrannt, ſo müſſen wir in die. Schäbßung des Schadens
den Preis desſelben nebſt Hauerlohn und andern darauf ſchon
verwendeten Auslagen z. B. auf das Abrieſen u. st. w. auf-
nehmen. Angebranntes Stamm - und Klotholz kann gewöhn-
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lil niht mehr als ſolches, ſondern. nur als Brennholz bs
nutt werden z daher der Verluſt , den es an ſeinem Werthe
erlitten, dem Waldfrevler mit zu verrehnen kommt.

Im Uebrigen geſchieht die Schäßung des Schadens auf
“ gleiche Weiſe wie bei den Rodungen (\. oben unter B.J
Wir müſſen daher auch hier ſo wie dort unterſuchen , ob der
Anbau der Brandſtelle ſogleih geſchehen kann, oder erſt zur
Zeit als der abgebrännte Wald zum Abtriebe hätte kommen

ſollen, um die Schäbung des Schadens hiernach einzurichten.
Große Brandſtellen werden in den meiſten Fällen vor der Ab-.
triebszeit wieder angebaut und verhegt werden können, da-
gegen kleine abgebrannte Stücke, zumal im alten Walde,
werden wegen ſchwieriger Verhegung wohl meiſtens erſt zur
Zeit des Abtriebes der nebenſtehenden Beſtände in Anbau ge-
bracht werden können, Doch iſ, wie oben ſhon bemerkt
worden , niht immer die volle Kultur, wie bei den Rodungen
nöthig , da nicht immer aller Nachwuchs- verbrennt , daher

nach Umſtänden , jenachdem nämlih der Nachwuchs dur den

Brand mehr oder weniger zerſtört worden , ein größerer oder
geringerer Theil der *Brandſtatt anzubauen , und die Kultur-
auélage hiernah zu- veranſchlagen iſt.

Gut iſt es übrigens ſolhe Brandſtätte immer ſogleich
ſtrenge zu verhegen, damit die hutweideberechtigten Unter-
thanen und Andere nicht ihren Vortheil in Waldbränden fin-
den, und hierdurh niht Mancher ſelbſt zur Veranlaſſung
derſelben verleitet werde.

Uebrigens muß bemerkt werden, daß in einer friſchen
Brandſtatt der Anbau niht immer ſogleich gedeiht , weil in
der \ih leicht erwärmenden Aſche, und auf der kahlen, ſhußz-

loſen Fläche die Saamen nicht gut keimen, und die jungen
Pflanzen leiht ‘austroŒnen. Daher man mit dem Anbau
einige Zeit , am beſten über den Winter , verziehen muß, damit

die Aſche verwittert, und der Boden durh aufwachſende Gräz

ſer und Kräuter, Sto>triebe u, dergl. wieder einigen Schuß
erhält , ohne zu ſchr mit Unkräutern überzogen zu werden
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und zu verwildern. Auch iſt man niht immer ſogleih mit
den nöthigen Saamen oder Pflanzen zum Anbau verſehen,
zumal von jenen Holzarten ,/ welhe nur immer nah mehreren
Jahren Saamen zu tragen pflegen „ oder man muß den
Saamen um hohe Preiſe ankaufen, ſo wie überhaupt das
Gedeihen der Saaten und Pflanzungen auf ſo kahlen Flächen
niht immer erfolgt. Auf alle dieſe Verháältniße muß daher
bei der Ermittelung des Ertragsverluſtes Rückſicht genommen,
und derſelbe hiernach geſhäßt und berehnet werden.

Welche Holzarten am füglihſten angebaut werden , wie
viel Saamen oder Pflanzen auf eine gewiſſe Fläche z. B. auf
ein Joh erforderlih , und wie viel Arbeitskräfte zum Anbau
nöthig ſind, darüber gibt jedes gute Werk über die Holzzucht
die nöthige Auëkunft , um die Kulturauslage hiernah zu be-
rechnen” Uebrigens wird der praktiſche Forſtmann, welcher
viel mit Kulturen zu thun hat , auch ſeine eigenen Erfahrun-
gen hierbei benußen, und in Anwendung bringen können.

_Iſt aber auf felſigem Grunde auh der Humus verbrannt,
welcher daſelbſt oft der Häuptbeſtandtheil des Bodens , dann
können auch viele Jahrzehnte vergehen , bis ſich der zur Holz-
zucht nöthige Boden durch Vermittelung mineraliſcher Be-
ſtandtheile, und Verweſen geringerer - Pflanzen wieder bildet,
für welche Zeit daher ſhäßzungsweiſe der Ertragsverluſt in
Anſchlag zu bringen iſ , der ſi< auf eine halbe , ja- auf eine
ganze Umtriebszeit exſtre>en katïn.

D. Ermittelung des Schadens, wclhér durch
Ringeln,. Abſchälen , Abaſten, Entwipfeln , An-
ha>en, Harzen der Bäume, und Abzapfen der .
Baumſáäfte verurſacht wird. /

Das Ringeln der Bäume beſteht darin, daß man
unten am Stamme des Baumes die Rinde ſammt Baſthaut-
bis auf das Holz um den Stamm’ herum durchhaut , oder
durchſchneidet , wodur< der Umlauf der Baumſäfte dergeſtalt“
geſtört wird, daß der Baum allmählig austro>net, was der

 

Y
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Waldfrevler gewöhnli<h auh beabſichtiget , um ſih tro>ènes
Holz für die Folge zu verſchaffen, oder um Roduguw,zu
machen, /

Das Abſch älen der Rinde geſchieht auh gewöhnlih
unten um den Stamm herum , und zwar meiſtens in der Ab-
‘ſicht , die Rinde zu gewinnen , um ſie als Gerbe - oder Färbe-
ſof, zu Gefäßen auf Beeren, Harz u. ſ.w., ferner zum
Decken der Waldhütten für Hirten , Köhler , Holzhauer, und
andere ſi<h im Walde beſhäftigende Arbeiter , auf Baſt u. ſ. w.
zu benußen, Die- Folge hiervon iſt, wenn die Rinde ganz
um den Stamm herabgelöſt wird , ebenfalls allmähliges -Aus-
tro>nen des Baumes, zu welchem Zwe>e auch bisweilen die.

Bäume geſchält werden. Doch wenden die Waldfrevler und
Waldverwüſter hierzu lieber das Ringeln an, was niht ſo
wie das Abſchälen der Rinde ins Auge fállt, und den Thâter
niht ſo leiht verräth.

Durch das Abaſten der Bäume, welches zur Gewin-
nung der Aéſte zu verſchiedenem Gebrauche, als : aus dem
Nadelwalde zur Stallſtreu, zum Decken der Meiler z dann
im Laubholze zu* Laubfutter u. st. w. geſchieht, wird ebenfalls
oft viel Schaden verurſaht. Hoch abgeaſtete Nadelholzbäume
ſterben gewöhnlih ab. Abgeaſtete Laubholzbänme treiben zwar
wieder friſche Zweige , werden aber durch das Abaſten verſtüm-
melt, ‘im Wuchſe gehemmt , faùlen an jenen Stellen, wo *
größere Aeſte unordentlich abgehauen , oder abgeriſſen worden,

und werden dadurh außer zu Brennholz, zu jedem beſſern -
Gebrauche untauglih. Dieſelben Nachtheile treten auch bei
den abgeaſteten Nadelholzbäumen ein, wenn ſie auh niht in
Folge zu hohen Ausaſtens abſterben.

Auf gleiche Weiſe werden die Bäume durch das A b-
hauen der Gipfel, und Anha>en oder Einhacken der
Kerben in den untern Theil des Stammes beſchädiget , ver-
ſtümmelt , und zu einem beſſern Gebrauche meiſtens untauglich
gemacht. Anigehauene Bäume werden auch leiht vom Winde
gebrochen. Dieſe Beſchädigungen werden theils aus Muth-
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willen, beſonders von den rohen , von langer Weile geplagten,
vielen Hirten , welche: wir in unſern Forſten haben und dul-
den müſſen, gemacht z theils geſchieht das Abhauen der Gipfek
beim Nadelholze um Quirle daraus zu verfertigen', ‘oder um
die Sgamenzapfen leichter zu ſammeln , und das Anhauen der
Báume zur Gewinnung des Kienholzes zum Brennenu.ſ. w-

Das Harzen pflegt im Nadelholze , beſonders in Fich-
tenwäldern , zur Gewinnung des Harzes zu geſchehen , indem
man die Bäume unten anhaut , oder einen Streifen“ der Rinde
abſhält , wo ſich das Harz dann anſeßt. Das Abzapfen
der Baumſäfte iſt beſonders bei Birken und Ahorn úblich,
meiſtens um den Saft zu Getränken zu gewinnen. Durch
das Eine und Andere werden die Bäume geſhwächt , im
Wuchſe gehemmt , krank, und bei längérer Fortſezung dieſer

Beſchädigungen an denſelben Bäumen, zu einem beſſeren Ge=
brauche untaugli<h gemacht. | |

In den Fällen, wo das Austro>nen der Bäume ſicher *
erfolgt, nämli<h beim Ringeln und Abſchälen“ der Rinde , ſo
wie bei hoch abgeaſteten Nadelhölzern, múſſen wir die Schä-
ßungſo vornehmen, wie es oben unter A, a, und d. bei der

Holzfällung  dur<h Waldfrevler, wo das gefällte Holz im
Walde zurückgeblieben , geſchehen iſt ; denn Báume welche aut-

tro>nen, müſſen benußt werden, oder ſie verfaulen, und gehen
* demnach für den Beſtand ‘verloren. Wir múſſen daher -unter=
ſcheiden, ob Stand - oder Durchforſtungéholz, Rand - oder |
Schubßbäume , Saamen - Gränz - Niederwald - oder Hochwald=
bäume auf dieſe Art beſchädiget worden , und ob dieſes Holz
der Waldbeſißer mit Vortheil benußen kann, cder nicht , und
unſere Schäßung darnach einrihten. Beabſichtiget der Wald-

frevler dur ſolhe Beſchädigungen eine Rodung, ſo iſt außer-
dem der Grund zurü>zunehmen , und zu begränzen,

Durch die. Übrigen hier angeführten Beſchädigungen ver-
lieren die Bäume gewöhnli<h nur an ihrem Werthe, indem
ſie dann meiſtens bloß auf Brenn - oder Kohlholz , und nicht
mehr zu Bau - Kloz - oder“ anderem Nubholze geeignet ſind,  

E
RR
E
AE
R
T
E
L
E
gi
rC

DE
E
R

 © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



63

 

daher der Waldbefiger dur den geringernWerth einen Ver-
luſt erleidet , welher nah der Berechnung des Schadens bei

: dem durch den Waldfrevler verſtümmelten Holze ( st. A. d.) zu
erſeßen iſt.

Das größte Uebel, welches dud alle dieſe Beſchädi-
gungen herbeigeführt. wird , beſteht aber darin , daß hierdurch

die Bäume in einen kranken Zuſtand verſeßt werden,
der ſelbſt auh bei jenen, welche endlih abſterben, ein oder
mehrere Jahre dauert , und daß ſolche kranken Bäume die

eigentlihen Neſter dec Jnſekten ſind, wodurh da-
her zur Vermehrung der Jnſekten und Verheerung der Wälder
dur dieſe, ſehr viel Veranlaſſung gegeben wird, zumal
wenn ſolche Frevel als geringfügig betrachtet, und nicht ge.
hörig aufgenommen und beſtraft werden, wie es leider oft
geſchieht , und dieſe Frevel in Folge deſſen ſehr häufig vör-
kommen. Solche Frevel ſollten daher immer mit aller Umſicht
in die Schäbung aufgenommen „ und die Betreffenden dafür
gebührend beſtraft werden, in welher Beziehung daher das
oben unter A. a, 2, Geſagte hier zur Berüſichtigung in Er-
innerung gebracht, werden muß.

E. Ermittelung des Schadens, welcher dur<
den Vieheintrieb, dann dur< Graſen und Mähen
in den Schlägen, Saaten und Pflanzungen ge-
macht wird.

Der Schaden welchen das mlibevidk in den Schlägen,
Saaten , Pflanzungen und andern verhegten Orten anrichtet,
beſteht in Folgendem :

1. Frißt dasſelbe den Nachwuchs oder die Pflanzen ab,
vorzüglih die Laubholzpflanzen, dann Tannen und Lerchen,
weniger Kiefern und Fichten. Auch vom Laubholze last
weniger die Birke als die übrigen Lczubholzarten.

2. Tritt das Weidevieh , zumal in ganzen Heerden , die

Pflanzen zuſammen , beſonders die {leinern zarten , ſo daß ſie
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verkrüppeln , oder ganz abſterbenz ſo wie auch. die Wurzeln,
vorzüglich von jungen Pflanzen , denn die Tag - oder Saug-

wurzeln durch das Zuſammen - und Herabtreten der Erde be-
fonders an Bergwänden beſchädiget werden, und der Wuhs
des jungen Holzes dadur<h gehemmt wird. Auf den ebenern
Slähen wird dagegen der thonhaltige Boden durch die Heer-

den.feſtgetreten, und unfruchtbarer gemacht ; Sandboden aber;
wird dur<h den Vieheintrieb zu ſehr gelo>ert, und an manchen

Stellen ſogar in Flugſand verwandelt.

3. Durch das Abweiden der Gräſer und’ der verſchiedenen
niedern Waldſträuche, welche den Holzpflanzen oft den einziÀ
gen Schugegen zu ſtarke Einwirkung der Sonne, gegen *
rauhe Luft und Froſt gewähren, den wohlthätigen Thau be- Y

fördern , die Feuchtigkeit erhalten — wird das gute Gedeihen

der -Holzpflanzen ebenfalls ſehr gehindert. de 0

4, Wird der Boden durch das Borſtenvieh aufgewühlt,
und ‘die Wurzeln werden hierdurch beſchädigek, oder es wer-

den die Pflanzen ſamint Wurzeln herausgewühlt und verdorben.

i 5. Auf jenenStellen , wo ſich das Weidevieh öfters und
längere Zeit aufzuhalten pflegt , (auf den Lagerpläßen, an *
den Viehtränken ) leiden die Holzbeſtändè vorzüglich viel da-
dur, daß das junge Holz daſelbſt vom Weidevieh immer
befreſſen und benagt wird , der Boden unddie Wurzelnſehr
zuſammengetreten werden , und daß junge und alte Bäume Y

von dem übermäßigen Dünger an ſolchen Pläßen erkranken,
und öfters ganz abſterben. j

Sehr viel Schaden machen endlih noch die Hirten, welche *
ſih oft in großer Anzahl bei den Heerden im Walde einfinden, *
zumal bei Pferden und Zügochfen , wo nicht- ſelten bei jedém =

Paar ein Hirte iſ, und welche meiſtens aus langer Weile *
und Muthwillen Schaden aller Art dur Ringeln , Abſchälen,
Abwipfeln und Anha>en der Bäume, Ausreißen der Pflanzen,
Feuerlegen , Anbrennen der Bäume u. ſ.w- verüben. J

Hieraus folgt , daß das Weiden in den Schlägen , wo *
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wberhänpt im Walde ohne Schaden nicht abgeht , “wenn der-
ſelbe in ‘vielen Fállen auch oft kaum,oder gar. niht ſogleich
zu erkennen iſt, und daher au< niht immer abgeſchäßt wer-
den kann, Allein wie ſollte man die zarten Pflänzchen alle
auffinden, und deren Zahl ermitteln, welche eine Heerde in
einem Schlage abgebiſſen, mit dem Graſe abgefreſſen , zer-
treten, oder ſonſt beſhädiget hat-? Wird aber dergleichen Vich-
eintrieb in verhegte Otte mit jungen Pflanzen öfters wiedtr-

“holt , ſo ſehen wir bald zum unangenehm überraſchenden Be-
weiſe, wie nachtheilig die Folgen hiervon ſind — wir ſchen
endlich den Nachwuchs , eine Saat oder Pflanzung größenthcils

zerſtört, ohne: angeben zu können , wie viel Antheil an dem
verübten Schaden der eine oder andere , ſelbſt der ergriffenen
und gepfändeten Hirten mit ſeinèr Heerde hat, und ohne daher
den Schaden für den einen oder andern Schadenſtifter ermit-

teln zu können. Um ‘ſo entſprechender und wohlthätiger iſt da-
her das neut Landesgeſeß , welches nämlih verfügt , daß der
Vieheintrieb in verhegte mit Nachwuchs verſehene Schläge,
Saaten und Pflanzungen ," wenn der Schaden auh niht naz
gewieſen werden kann , immer eine Geldſtrafe, ja nah Ums

ſtänden auch eine härtere Beſtrafung der Betreſſer.den nah
ſich zieht, und daß in jenen Fällen, wo ‘der durh das Wei-

devieh verurſahte Schaden ſo auffallend iſt, daß man ihn
einer Schäßung unterziehen kann, außerdem der Schaden ge-
ſhäßt wird, und von dem betreffenden Sthadenſtifter bei ver-

ſchärfter Strafe zu erſehen if , z.B. wenn der Nahwuchs in

den Schlägen „ Saaten, oder Pflanzungen. fo beſchädiget oder
zerſtört worden iſt, daß derſelbe durh Saat oder Pflanzung

zum Theil odêr ganz wieder hergeſtellt oder ſonſt verbeſſert
werden muß.

Wenn daher größere Heerden im Verhegten angetroffen
werden, oder wenn an einem und demſelben Orte wiederholt
viele Weidefrevel. vorfallen: ſo iſt es nöthig , daß dur den
Forſtbeamten. felbſt , oder dur< andere Sachverſtändige der
Schaden an Ort und Stelle unterſüuht , und die Schäbung
hierna<h vorgenommen werde z denn wenn bei den vielen Weis"

E)
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defreveln , die vorzufallen pflegen , die. übrigen Forſtgeſchäfte
es dem Forſtbéamten auh nicht immer erlauben , jeden ſolchen
Frevel zu unterſuchen , zumal in ausgedehntén Forſten , ſo ge-

winnt derſelbe, wo das Perſonal einigermaßen geordnet iſt,
doch fo viel Zeit , daß er die größern , ſeltener vorkommenden
Weide - und andern Waldfrevel gehörig unterſuchen , {äten
und zur gebührenden Beſtrafung der Betreffenden / und zum

Erſaß des verübten Schadens vorlegen kann,

Die Schäbung des Schadens geſchieht übrigens in die-
ſen Fällen auf die Art und Weiſe wie bei den Waldbränden
und Rodungen , wohin’ wir daher , um das dort Geſagte hier

niht zu wiederholen , verweiſen müſſen , wobei nur noch be-
zn rét werden muß, daß beim Laubholze die Kultur öfters
auch dadur<h bewerkſtelliget werden kann, daß man den ver-
biſſenen Nachwuchs aushauen , und die friſhen Stocktriebe_
aufwachſen läßt, in welchen Fällen die Auélage für das Aus-

hauen , und wegen Zurü>ſeßzung des Nachwuchſes im Alter, *
der Ertragsverluſt von einigen, oder nah Umſtänden mehre-
ren Jahren in Aufre<nung kommen muß, Nur wird hier:

durch, ſo wie überhaupt dur<h jede Nachkultur, auh eine
längere Hege nöthig, welche oft viele Schwierigkeiten macht,
und die Hutweideberechtigten beeinträchtiget , was daher bei
Ermittelung des Schadens in erheblichen Fällen wegen Be-
ſtimmung der Strafe nicht außer Acht gelaſſen werden darf.

Ferner muß über dieſen Gegenſtand no< bemerkt werden, M
daß Manche der Meinung ſind, daß das Weidevieh zur Zeit
wo das junge Holz keine Blätter hat , nämlich zeitlich im *
Frühjahre, dann im Spätherbſte , oder Winter feinen Schaden *
mache. Allein gerade damals geſchieht oft mehr Schaden, als

zu einer andern Jahreszeit ; denn eben weil kein Gras, =
oder nur altes vertro>netes und hartes Gras verhanden iſt,
beißt das' Weidevieh lieber die Knospen und jungen Zweige |
der Holzpflanzen ab, und verurſaht in jüngerem Nah-
wuhſe, wo die Gipfel niht verſchont bleiben, bedeutenden
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Mik dem Schaden, welcher dur<h das Graſen und
Mähen in verhegten Orten im Walde gemacht wicd , ver-
hâlt es ſich eben ſo wie bei dem Vieheintrieb, Es wird dabei.
manches Pflänzchen abgemähet , abgeſichelt , oder herausge-
riſſen, ohne daß man im Stande wäre, die Anzahl der. be-
\chädigten , oder verdorbenen Pflanzen aufzufinden und anzu=
geben. Doch erſtre>t ſich dieſer Schäden meiſtens nur auf

junge Pflanzen, denn ältere werden auf dieſe Weiſe nicht
ſo leiht wie dur<h das Weidevich beſchädiget. Auch fallen
dieſe Frevel nicht ſo häufig vor wie Weidefrevel , und werden
gewöhnlih nur von armen Leuten verübt , während die Wei=

defrevel mehr von wohlhabenden Bauern mit zahlreichen Heer-

den begangen werden,

Wegen der Schwierigkeit der Schäßung ſolhen Schadens
wäre es daher gut , wenn auch hier wie bei den Weidefrevely
die Frevler eine verhältnißmäßige Taxe als Strafe zu ¿ables
hâtten, ſo oft ſie betroffen würden. Bei dem jeßt beſtehen-
den Geſéze kann aber nur dann eine Beſtrafung im Gelde
eintreten , wenn der Schaden erſichtlih iſt, und nachgewieſen
wird, welchen der Frevler außer der Strafe dann auch dem
Waldbeſißer zu erſehen hat. Jn den übrigen Fällen geſchieht
ſolchen Frevlern „ außer bei Wiederholung , gewbhnlich wenig
oder nihts, Vom manchen Gerichten werden ſie mit Arreſt
beſtraft. i

Zur Schäbung ſolhen Schadens müſſen wir daher die
abgemáähten, mit dem Graſe ausgeriſſenen , oder " mit der
Sichel abgeſchnittenen Pflänzchen zu ermitteln ſchen, Dieſe
findet man öfters in dem gemähten oder ſonſt zubereiteten
Graſe, oder in dem daraus gemachten Heu, wenn ſie die
Frevler nicht beſeitiget haben, wie es viele thun, um ſih
nicht zu verrathen. Jſst das der Fall , findet man nämlich
keine Pflanzen im Graſe oder Heu , ſo muß man an den
Stellen wo das Graſen geſchah, eine nähere Unterſuchung
machen , welche überhaupt zur Nachweiſung des Schadens wo
mögli immer geſchehen ſoll, ME
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Solcher Shaden. wird bánn am füglichſten durch Pflan-
zung älterer Pflanzen , als die verdorbenen ſind, wieder
gut gemacht, um hierdur< zugleich den Ertragsverluſt zu er-
ſehen , wofür die Auslage als Schadenerſaß zu verrechnen
kommt, Es iſt daher in die Schäßung aufzunehmen :

1. Der Werth der nöthigen Pflanzen.
2. Die Auslage für den Transport derſelben , und

3. Die Auslage für das Graben der Pflanzlöcher , Ein-
ſezen der Pflanzen , und die Aufſicht bei dem ganzen Ge-

ſchäfte. Und da nicht jede Pflanze gedeiht , zumal bei un-
günſtigen Standortsverhältnißen ſo fann man füglih immer
einen Theil mehr Pflanzen in Anſchlag bringen , als zerſtört

wordeit ſind,

4. “Iſtin der Schägung noh der Werth des‘enbudiide-
ten Graſes zu verrechnen.

Iſt ‘der Schaden bedeutend, erſtre>t ſi derſelbe näm:
lich über eine größere Fläche , und iſ ein großer Theil der- *
Pflanzen zerſtört worden , zu deſſen Verbeſſerung niht hin- *
reichend Pflanzen vorhanden, ſo kann die Schäßung auf
ähnliche Weiſe wie bei den Waldbränden und Rodungen vor-
genommen iwérden. |
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F. Ermittelung. des Schadens, welcher. durch À

das Streurechen in den Waldungen gemacht wird.

Durch das Streurechen wird dem Waldboden der zum =
guten Gedeihen der Holzarten erforderlihe Dünger und die 4
zum Schuß der Wurzeln nbthige De>e benommen, Die Nach= *
theile hiervon , zumal wenn das, Streurechen rüſichtslos ge- =
ſchieht , und der Humus bis auf die Wurzeln weggenommen
wird, beſtehen darin, daß Froſt und Hite dann zu ſtark auf =
die Wurzeln einwirken , der Wuchs der Bäume kümmerlich, A
und der Zuwachs- geringer wird , folglich daß der Naturaler-"Y
trag herabſinkt; daß ferner die Bäume mit der Zeit erkranken/ © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.
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wodurch Inſekten herbeigeführt , und als weitere Folge folhen
Streurechens oft große Stre>ken Waldes zerſtört werden,
Glülicherweiſe bedarf man hier der Waldſtreu nicht ſo ſehr,
wie in manchen . andern Ländern 3: B, in Deutſchland, weil
in Ungarn meiſtens genug Stroh zur Stallſtreu vorhanden, -
und ‘auf den großentheils ſehr fruhtbaren Boden weniger
Dünger nbthig iſt. Daher kommt es aber auch, daß in den
Gebirgswäldern , der im Uebrigen ‘oft ſchr {hle<ten Behand-
lung derſelben ungeachtet , bei der vorhandenen Bodenkraft
dennoch noh ein ſehr üppiger Holzwuchs , und daß von den
Borkenkäfern und andern Inſekten , welche ſich in Deutſchland,
wohl meiſtens als Folge des übermäßigen Streurechens , \o
verheerend bewieſen haben — ſehr wenig Schaden gemacht

wird, obgleich auh hier dieſe Inſekten allenthalben in gerin-
ger Zahl vorzukommen pflegen. ;

Dagegen leiden hier die Laubwaldungen in den Ebenen
viel mehr von den verheerenden Raupen, weil dieſe Waldun-
gen, beſonders die. Eichenwälder daſelbſt, ſo ausgepläntert
und licht geſtellt ſind, daß dur die ſtarke Einwirkung des
Sonnenlichtes , dann des die abfallenden Blätter zerſtreuenden
Windes , und den Mangel der zur Bildung des Humus oder

der Sitimiitrbe nöthigen Feuchtigkeit , der Humus und ſomit
die Bodenkraft verſhwunden , daher _der Wuchs weniger
üppig „ oft ſehr kümmerlih , und viele Bäume kränklich, bei
“welchem Zuſtande, und dem lichten Stande dieſer Wälder,
in welchen die Raupen und Schmetterlinge ihr beſtes Ge-
deihen finden, die Vermehrung und Verbreitung dieſer ver-
heerenden Jnſekten ſo begünſtiget und befördert wird, daß in
manchen Jahren die Waldungen ganzer Gegenden entblättert
werden , und fein Obſtgarten und keine andere Baumanlage
vor dem Ueberhandnehmen und der Zerſtörung dieſer ſchädlichen

Inſekten mehr ſicher. iſt.

Zur Verhütung ſolchèr Uebel muß daher die Bodende>e
im Walde erhalten werden, und wo ſie der Waldfrevler weg-
nimmt , ſoll ſie wieder erſezt werden, was dadurch geſchehen
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kann, daß man die entblößten Stellen wieder hinreichend,
oder mit eben o viel Nadeln, Laub, Humus oder Erde be-
de>en läßt, als weggenommen worden , dergleichen wir in
“Gräben, Hohlwegen, und andern Orten finden, wo dieſe

Dinge niht nöthig ſind. Die Auslage für das Zuſammen-
bringen , Zuführen und Ausſtreuen der Erde des Laubes u. st, w.
und für einen dabei nöthigen ſachverſtändigen Aufſeher iſt
daher als Schadenerſaß zu verrehnen, und von dem be-
trefſenden Waldfrevler zu erſeben.

Den Schaden nah dem Zuwachs - odev Ertragsverluſte,
undden übrigen nachtheiligen Folgen, welche dur das Streu-
rechen herbeigeführt werden, zu ermitteln, und im Baaren
anzugeben , liegt wohl außer den Gränzen unſeres Wiſſens,

- zumal da der Grad der Beſchädigung, jenahdem der Humus
mehr oder weniger , ſei es mit einem Male, oder durch Wie-
derholung, weggere<ht worden, ſehr verſchieden iſt. Daher
müſſen wir eine andere, die eben angegebene Schäßungsweiſe

einſchlagen, welche au<h aus dem Grunde am füglichſten in
Anwendung kommt , da die Bede>ung des von Humus ent=-
blößtenMaldbodens zum guten Gedeihen der Bäume it AÈ
iſt, und einer guten Forſtpolizei am beſten entſpricht.

Wo man die Bodenſtreu im Walde zur Benußung zu
verkaufen pflegt , kann die Schäßung bei Entwendungen au<h *

dadurch geſchehen, daß man die entwendete Streu nach dem
beſtehenden Preiſe anſchlägt, und obige Verrechnung des
Schadenerſatzes tritt in ſolhen Fällen nur dann ein, wenn“ *
die Streu gegen die Negel zu tief weggereht wird , ſo daß *
die Wurzeln dadurch zum Theil entblößt und beſchädigetÁ
werden.

 

9

 © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



71
e) VI

G. Ermittelung des Schadens, welcher ‘durch
das Graben und Wegnehmen der Erde, ferner
dur<h Steinbrehen und Graben na< Erzen in
den Forſten verurſacht wird.

“Jn manchen Gegenden gebrauht man die gute humus-
reihe Walderde ſtatt des Düngers , beſonders in Gebirg®-
weingärten , und zur Düngung anderer dergleichen Grundſtü>e,
wo Mangel an Dünger , und die Zufuhr , oder das Zutrageni

andern Düngers zu weit , beſchwerlich und koſtſpielig iſt. Bis-
weilen, doch ſelten, verwendet man auch die Walderde zur
Vermengung und Vermehrung des Stalldüngers , wozu eben-
falls die humoſe Erde die beſte iſt.

Durch das Graben und Wegnehmén ſolcher Erde, was
gewöhnlich auf der Oberfläche des Waldgrundes geſchicht, weil
die tiefer liegende Erde ohne Humus, und zu dem beabſich-
tigten Zwe>e nicht geeignet iſt , werden die Waldungen auf
gleiche Weiſe und no< mehr als dur das Streurechen be-
ſhädiget. Die Ermittelung und Verrehnung des hierdurh
verübten Schadens geſchieht daher ſo wie bei dem Streurechen.

Weniger nachtheilig iſt das Graben der Erde auf Töpfer-
geſchirr , Ziegel u. dergl. , da ſich daſſelbe gewöhnlih nur auf

ein kleines Stü>k erſtre>t , und nicht bloß der obere beſſere
Theil des Waldbodens , ſondern mehr die tiefer gelegene
Thonerde , oder der Lehm genommen wird. Der Schaden
welcher hierdurh gemacht wird, beſteht hauptſächlich . darin,
daß man erſtlih die Bäume untergräbt , welche dann um-
fallen und für den Beſtand verloren gehen, und zweitens-
daß dieſer Grund , wo die Erde ausgehoben worden, auf eine
lange Zeit bis ſich die todte Erde wieder verwittert und eini-
gen Humus erhält, völlig unfruchtbar und zur Holzzucht
untauglich iſt.

Die Schäßung des Holzes, was durch ſolches Graben
umbricht , geſchieht wie oben unter A. Was aber den durh
ſolches Graben zur Holzzucht verdorbenen Waldgrund betrifft,
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YA.

fo muß der Schaden entweder dadur< wieder gut gemacht
und vergütet werden , - daß man -dieGrube mit fruchtbarer

Erde ausfüllen oder hoh genug bede>en läßt , und die Aus=
lage dafür dem Waldfrevler verrechnet , oder daß man den

Ertragsverluſt auf eine gewiſſe Zeit , bis ſolcher Grund durch
Verwitterung, Anſiedelung und Verweſung- geringerer Pflan-
en zur Holzzucht- wieder geeignet fein wird , ermittelt , was

— ſh na< Umſtänden auf Jahrzehnte, auh auf einen großen:
Theil der Umtriebszeit, ja auf die ganze Umtriebszeit -er=

ſtre>en kann, und chäßungsweiſe auf eine -den-Pe
angemeſſene Zeit anzunehmen iſt,

Durch das Steinbrechen ſo wie durch das Shuirfen und
Graben na< Erzen wixd auh mannigfacher Schaden in den
Forſten verurſacht. Erſtli<h wird der Grund durch das Auf-
graben und Wegräumen der obern guten Erde unfruchtbarer
oder zur Holzzucht ohne Verbeſſerung , auf- längere Zeit ganz

„untauglich gemacht ; zweitens wird durch die dabei beſchäftig-
fi ten Arbeiter oft anderer Schaden im Walde durHolzfällung,

ea; Feuerlegen u. ſ. w, verurſacht, und drittens machen die Fuhr-
‘ Leute welhe die Erze und Steine abführen , ſowohl ſelbſt als
auh durch ihr Zugvieh verſchiedenen Schaden an ſtehendem
Holze „ und in den verhegten Schlägen, Saaten und Pflan
zungen.

Wag, die Beſchädigungen an Grund und Boden betrifft,
ſo múſſen die aufgegrabenen von der guten Exde entblößten
Stellen wieder mit ſolcher Erde überſchüttet, und verbeſſert

werden, wornach die Auslage als Schadenerſatz zu verrechnen

kommt „- oder es muß der Extragsverluſt auf eine den Ver-
hältnißen angemeſſene Zeit ermittelt werden, ſo wie es oben
bei den Thon - und Lehmgruben vorgekommen iſ, Ueber die

Schäßung des Schadens, welcher an ſtehendem Holze und
am Nachwuchſe gemacht wird, haben wix ebenfalls oben unter
A und B ſchon das Nöthige abgehandelt.

Wird das Graben mit grundherrliher und berggericht-
licher Erlaubniß betrieben , ſo haben \ſi< die Betreffenden
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ohnehin ſhon mit der Grundherrſchaft vorher abgefunden, und

és kann ‘von’ Schadenerſatz wegen des ‘Grabens keine Rede

ſein, und nur dann cine Rüge eintreten, wenn die Häuer
oder Steinbrecher außer dem Uebereinkommen Schaden an
Holz oder Grund machen, oder ſi<h andere C in den

Wald zu DOEkommen laſſen.

H, Ermittelung des Schadens, welcher dur
die Erzeugung der Schindeln, Wagnerhölzer,
Schnittwaaren, Kohlen und anderer dergleichen
Forſtgewerbsprodukte von entwendetem Holze,
vexurſacht wird.

Wenn man den Schaden welher von Waldfrevlern dich
die Verfertigung der Schindeln, Schnittwaaren, Wagner-
hölzer u. st, w, gemacht wird, gehörig {ägen wollte, ſo
müßte- man immer „an Ort und Stelle unterſuhen , wo das
Holz hierzu gehauen worden iſ „ und den Schaden hiernach
beurtheilen und bere<nen, Selten aber wird der Waldfrevler
dazu zu bringen ‘ſein; den Ort wo er das Holz entwendet,
der Wahrheit gemäß anzuzeigen , ſo wie es auch nicht immer *
Zeit und Umſtände ‘geſtatten , deswegen eine nähere Unter-
fuchung des Schadens vorzunehmen, In ſolhei Fällen kann
daher die nähere Ermittelung des verübten Schadens auch gar
nicht Statt finden. Es iſt übrigens üblich , daß bei Ver-

fertigung und Entwendung dergleichen Erzeugniße der Kurrent-
preiß derſelben als Schadenerſaß angenommen, und von dem

Waldfrevler erſeßt wird‘, mit welher Annahmeoder- SchäLung
der Waldbeſiber ſi wohl auh begnügen muß , wenn eine
nähere Schäßung des Schadens nicht vorgenommen werden

kann. Da indeſſen auf ſolche Holzwaaren ſchönes , ausgeſuch-
tes Holz (meiſtens Standholz ) erforderlich, da ferner oft
nur ein kleiner Theil von dem gefällten Holze hierzu tauglih
iſt. ‘und verwendet wird, und das übrige im Walde unbenutt
zurü> bleibt: ſo: iſt es in wichtigern Fällen um ſo nöthiger an
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Ort und Stelle, wo das Holz gehauen worden , den Schaden
zu unterſuhén, und der Frevler ſollte wenigſtens damals
nöthigenfalls ſelbſt vom Gerichte ſtrenge dazu verhalten wer-
den, den Ort von wo er das Holz entwendet hat gehörig
anzuzeigen.

Die Entwendung ſolcher Kohlen, welhe der Waldfrevler
erzeugt , findet ſelten Statt, weil zur Erzeugung der Kohlen
zu viel Zeit nöthig iſ , während welcher ein ſolcher Köhler
leicht entde>t wird. Eher trifft es ſi<, daß von den Kohklun-
gen, welhe man auf Rechnung oder mit Wiſſen des Wald-
beſivers führt , Kohlen entwendet werden, und zwar meiſtens
durch die dabei beſchäftigten Köhler und Fuhrleute ſelbſt. Aber
auch das geſchieht ſelten , zumal bei einer guten Aufſicht und
gehörigen Verrechnung , da zur Ausführung eines ſolchen Ver=
gehens mehrerePerſonen, als Köhler , Kohlenfuhrmann und

Empfänger der Kohlen einverſtanden ſein müſſen. -

Im erſteren Falle haben die betreffenden Schadenſtifter
das Holz wdraus die Kohlen erzeugt worden ſammt den dar-

auf ſcon verwendeten Koſten, als Hauer - Abzieherlbhne u. ſ.w.
zu vergüten , und wenn der Kéhler das Kohlholz felbſt gefällt,
iſt an Ort und Stelle wo er es gehauen , zu unterſuchen, ob
derſelbe ‘nicht außerdem Schaden dabei verurſacht hat ,' welcher
ſo wie bei der Holzentwendung zu ſhäßen und zu verrechnen
kommt. Auch auf dem Kohlungsplaß iſ zu unterſuchen, ob
bei der Verkohlung oder der Abfuhr der Kohlen kein Schaden

geſchehen iſ , welcher auf gleiche Weiſe zu verrechnen, und
zu erſehen wäre. Jm zweiten Falle geſchieht die Verrehnung
des Schadens zwar auf. gleiche Weiſe, nur ſind die Koh-
lungsauslagen, welche auf die entwendeten Kohlen ſhon ge-
macht worden, noch hinzuzurehnen. Uebrigens wenn die
Entwendung von den Köhlern oder Fuhrleuten, welche in
Arbeit. des Waldbeſißers ſtehen , ſelbſt geſchieht, und dieſe zu
na<hſihtig beſtraft werden , ſo iſt es am beſten, ſolche unzu-
verläſſige und unredliche Köhler und. Fuhrleute aus der Arbeit
zu entlaſſen, und von den Verdienſten dabei auszuſchließen.

L
n
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TL. Ermittelung des Schadens, welcher dur das
Aſchenbrennen, Laubſtreifen , Beſenreißig - Wie-
den- Quirlſchneiden, Ausreißen der Pflanzen, Fah-
ren in den Schlägen, Saaten und Pflanzungen,
dann dur<h Entwénden der Baumrinden , Knop-
pern, Eicheln, Bucheln und andern Waldfaamen
gemacht wird,

In den Waldungen, wo Glashütten und Pottaſchen-
ſiedereien ſind, wird dur<h das A ſchenbrennen gewöhnlich
viel Schaden gemacht, Erſtlich pflegen die Aſchenbrennér die
Bäume, welche innen etwas morſch oder hohl ſind, auszu-
brennen, und die Aſche hiervon auf bequeme Weiſe in einem
Häuflein unten am Baume zu gewinnen z zweitens wird dur
das Verbrennen des liegenden morſchen Holzes viel anderes
Holz, beſonders junges Holz und Nachwuchs verbrannt und
angebrannt z und drittens entſtehen durch die vielen Feuer im
Walde beim Aſchenbrennen oft Waldbrände, und es wird

. dem Waldbeſizer hierdurh oft ſehr bedeutender Schaden ge-

macht, den der arme Aſchenbrenner zu exſeßen genen

niht im Standeiſt,
Dur das Ausbrennen und Anbrennen der Bäume

werden dieſe krank und ſterben öfters au<h ganz ab. Die
Schätzung des Schadens geſchieht daher wie oben bei dem
Anbrennen und Ringeln der Bäume (C und D) vorgekom-
men iſt, Eben ſo finden wir unter C die Schäßung des
Schadens , welcher dur<h Feuerlegen im Walde und durch
Waldbrände verurſacht wird, wohin wir daher verweiſen
müſſen.

Der Schaden welcher dur das Laubſtreifen, Be-
ſenreißig- Wieden - und Quirlſchneiden gemacht
wird , iſt von keinem befondern Belang, wenn dieſe Beſchä-
digungen niht zu häufig, beſonders an denſelben Bäumen,
vorfommen, ſo daß der Wuchs derſelben dadurh gehemmt
wicd, oder die Bäume verſtümmelt werden, wie z. B. bei
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- vielem * Entwipfeln der Nadelhölzer auf Quirle , oder öftern
Beſchädigungen des jungen Holzes dur Laubſtreifen , zumal
wenn die Aeſte dabei gebrochen , und die Gipfel mit beſchädi-
get werden. Eben fo findet. man- junge Birkenbeſtände ,- wo

die Bäume durc) das oft wiederholte Beſenreißigſchneiden
ganz verkrüppelt und verſtümmelt worden ſind. j

Der Schaden welchen der Einzelne auf“ dieſe Weiſe macht,
iſt wohl nicht erheblih , und kann auh niht wohl“ geſchäßt"
werden, außer man bringt bei größern oder mehreren der-
gleichen Beſchädigungen die Verſtümmelung der Bäume in
Aufrechnung, wie es oben unter 4. 4.1, und d. ‘geſchehen z

allein. da wo dieſe Beſchädigungen oft wiederholt. werden,
werden junge Beſtände mit, der Zeit bfters übel. zugerichtet.
Daher in Waldgegenden wo ſolche Exzeſſe oft vorzukommen
pflegen, und beſonders bei Wiederholung ſolcher Frevel von
denſelben Individuen , immer eine ſtrenge Strafe nöthig iſt,
welche das Geſeß auch gewährt, und wodurch , ſo wie durch

einen guten Forſtſhuß, dieſen Uebeln auh ohne Erſaß des

Schadens Einhalt gethan. werden kann, ;

DasAusreißen der Pflanzen , was bloß aus
Muthwillen oder Bosheitgeſchieht, verdient eine ſtrenge Rüge,
welche ebenfalls das Geſeß gewährt. Dieſer Schaden kann
dadurh wieder gut gemacht werden , daß man andere , und

i

zwar ältere Pflanzen (um den Ertragsverluſt zu erſehen ) an |

die Stelle der ausgeriſſenenR und die Auslage dafür
dem Waldfrevler verrehnet, In gänzliher Ermangelung der
Pflanzen zum Verſegen kann der Ertragsverluſt auh dadurch
ermittelt werden, daß man die vernichteten Pflanzen auf ihre /
fünftige Holzmaſſe ‘anſchlägt , ihren damaligen Werth im

Baaren beſtimmt, uñd dieſen auf den jegigen Werth reduzirt.

Die Pflanzen „welche dur dasFahren in. den
Schlägen, Saaten und Pflanzungen verdorben
werden , ſind auf gleiche Weiſe zu erſezen , und dieARR

dafür dem Waldfrevler zu verrechnen,

L
E
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Werden Baumrinden von ſchon gefälltem Holze ent-
wendet , ſo iſt der beſtehende Preis dafür zu erſeßzen , oder
wo keine Taxe vorhanden, iſt die Rinde wenigſtens ſo hoch
wie das Holz zu verrehnen. Wird aber die Rinde von ſte-
hendem Holze entwendet, dann tritt die Berechnung des
Schadens auf die Art und Weiſe ein , wie ſie oben unter D
beim Ringeln und Abſchälen der Bäume abgehandelt worden:

Entwendete Knoppern ſind ebenfalls nah dem beſte-
henden Preiſe vom Waldfrevler zu erſehen.

Eitheln verhalten ſih wie oben bei den Rodungen
CB. 2, d.) ſchon’ bemerkt wurde , / zum türkiſchen Weizen

C Kukuruß ) bei der Maſtung , beiläufig wie 1-zu 2z oder
zu Kartoffeln wie 27 zu 1, Für entwendete Eicheln iſt daher -
in guten Maſtjahren + des Kukurubpreiſes oder 22 mal der
Erdäpfelpreis zu verrehnen, Jn den Jahren aber wo es
nur wenig Eicheln gibt , und. man dieſe zum Anbau nöthig

_hat , haben ſolche einen höheren Werth: Kann man dergleichen

in der Umgegend um den auf obige Weiſe ermittelten Preis
‘befommen , ſo. ſind wenigſtens nc< die Transportskoſten und
andere Auslagen bei dem Ankauf derſelben in Aufrehnung zu
bringen. Sind dergleichen Saameneicheln aber nicht zu be-
fommen , ſo würde man die entwendeten Eicheln jenahdem
die Saat dringend nöthig iſ , au<h niht um den doppelten,
oder dreifachen Preis hergeben, wornach daher der Schaden-

erſaß zu berehnen , oder auf Zurüerſaß geſunder zum Madau |
geeigneter Eicheln anzutragen iſt.

- Bucheln können in- guten Maſtjahren, wie oben bei
den Rodungen (B. 2. >.) ebenfalls ſhon vorgekommen , zu

dem Kukuruß - oder fünffachen Erdäpfelpreis verrehnet werden.

Jn minder ergiebigen Saamenjahren verhält es ſih mit dem
Preiſe der zur Beſaamung nöthigen Bucheln übrigens ſo wie
eben bei den Eicheln bemerkt worden iſt.

If} außerdem dur das Herabſchlagen der Eicheln, Bu-
eln oder Knoppern an den Bäumen , oder ſonſtiger Schaden
gemacht worden , ſo iſt derſelbe no< beſonders zu verrechnen,
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Beim Entwenden anderer Saamen, welhe vom
Baume geſammelt werden, wird öfters nebenbei dur< das
Abbrechen und Abhauen der Aeſte u. w., mehr Schaden ge-
macht , als der Saameſelbſt werth iſt. Man ſoll daher die
Orte unterſuhen wo der Saame geſammelt worden , und

hiernach die Schäßung vornehmen, und wo das nicht ge- *
ſchehen kann, wird fügli<h der Kurrentpreis ſolher Saamen
bei Berechnung des Schadens angenommen , weil das Sam-
meln derSaamen dur< Waldfrevler ſelten ohne Beſchädigung

der Bäume abgeht.

Der Schaden, welcher durh andere Waldfrevel verur-
ſat wird , welche außer den angeführten noh vorfallen kön-
nen, wird durch das eine oder andere oben angeführte Ver-

fahren ermittelt werden können, /
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TL.

Entwerfung
des Kulturplanes im Hochwalde mit befonde-

rer Nükſicht auf den Wechſel der Holzarten

in unſern Wäldern, und auf die Erziehung und
Erhaltung gemiſchter Veſtände.

(Zugleich als Shluß des 2-ten Heftes l-ten Abſchnittes : die
Entwerfung eines Forſtwirthſchaftsplanes betreffend.

Im Allgemeinen trachtet man diejenigen Holzarten , welche
in einem Wirthſchaftstheile vorhanden ſind, und den Haupt-
beſtand ausmachen , auh fernerhin zu erhalten und zu er-
zichen. Gegen dieſe Maßregel läßt ſi<h auh nichts einwenden,
wenn die vorhandene Holzart den Bedürfniſſen entſpricht,
einen dem Boden angemeſſenen Wuchs hat , ſih leiht fort-
pflanzt oder fortpflanzen läßt, und niht durh andere ſich
von ſelbſt einfindende oder anzubauende Holzarten leicht erſeßt
werden könnte, oder verdrängt wird, Jn dieſem lebten Falle

bemüht man ſih gewöhnlich , dieſe unberufenen Gäſte, zumal
wenn ſie einen geringern Werth als die beſtehenden Holzarten
haben , und die Oberhand zu nehmen drohen , nah Möglich-
keit zu vertilgen, und die Beſtände davon rein zu halten,
Das iſst aber eine ſehr gefehlte Maßregel , und ein großer
Mißgrif in unſerem Forſtkulturweſen, Denn eben dieſe Ein-
miſchung anderer Holzarten in unſere Waldbeſtände (man weiß
oft faum woher ſie kommen ) iſt für die Forſtkultur im Allge-
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meinen voti größter Wichtigkeit, und wir dürfèên dieſe durch -
die Behandlung der Forſte niht nur niht hindexú , ſondern
im Gegentheile wir müſſen ſie niöglichſ zu befördern trachten,
wenn wir wohlfeile Kulturen haben, auf das ſicher e
Gedeihen derſelben rechnen ,- die für die Bodenverhält-
niße geeignetſten Holzarten erziehen, und folglich den

höchſten Ertrag aus unſeren Forſten erlangen wollen,

Man wird dem Verfaſſer dagegen einwenden , daß bei
einem ſolhen Wechſel, wenn man nämlih auf die Stelle einer

+ wexthvollen Holzart eine weniger werthvolle erhält , der Er-
trâg der Forſte , wenigſtens der Geldertrag, wohl nicht er-
höhet werden fönne. Dieſem Einwurf läßt ſich jedohdadurch
begegnen , daß inſolange die beſtchende Holzart noh gut ge-
deiht , und ihrer Natur gemäß: behandelt wird, eine zweite
ſich nicht im Uebermaße einfinden , und die beſtehende nicht
verdrängen wird , und daher auch eine Uniwandlung des Be-
ſtandes, oder ein Wechſel der Holzart nicht nöthig iſt 5 hört
aber einmal das gute Gedeihen der beſtehenden Holzart auf,
wird die Fortpflanzung \hwieriger , ja ohne koſtſpielige Zu-
bereitung des Bodens z. B. dur Akerung , Umgraben u. st. w.
vielleicht kaum mehr ausführbar, und iſt der Wuchs derſelben
nicht mehr entſprechend : dann wird auh der Geldertragvon“ |
der werthvollern , aber fümmerlih in unvolfkom-
menen Beſtänden aufwachſenden Holzart viel geringer aus-
fallen , als von der weniger werthvellen, welche ohne Koſten

und Mühe von ſelbſt üppig in geſchloſſenen Beſtänden
aufwächſt. Wir“ haben hiervondas auffallendſte Beiſpiel iri

den Eichenwäldern unſerer ausgedehnten Ebênen. Wie bemüht
man ſich da und dort, die Ciche zu erhalten , und dié ſich
eindrängende Pappel zu vertilgen , dieſe nichtsnußige Holzart,
wie man ſie zu nennen pflegt , welche nur ein weihes Holz
liefert ,- und feine Maſt und Knoppern trägt ! Man ſäet die
Eiche mit Koſtenaufwand an, wiederholt die Saat — da ſie
oft wegen ſchlechter Cicheln oder zu großer Hiße und Treniß
nicht gedeiht , oder weil die jungen Pflanzen in warmen

Sommern vertro>nen , dur< Raupen oder durch die Heerden *
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bei der unendli< langen Hege zerſtört werbèn— zwei, dici
Mal, und verurſacht dadurh doppelte und dreifache Kultur-
auslagen , wartet endlih 15 bis 20 Jahre ja no< länger bis
der junge meiſtens blößige unvollkommene Eichenbeſtand ſo
weit herangewächſen, daß er zur Weide für kleines Weidevich
3. B. für Schafe enthegt werden kann — während man, wenn
man den Gang der Natur befolgt, und die ſih eindrängende

Pappel erzogén hätte, in einigen Jahren einen mannshohen
geſchloſſenen Pappelnahwuchs , Und in 20 Jahren einen ſ{hlag-
baren Wald hätte haben können , welcher uns einen ſo hohen
Geldertrag abgeworfen hätte, den wir von dem werthvoöllern
Eichenwalde in Betracht ‘des vben bemerkten mißlihen Gedei-
hens der Eichen vielleicht erſt nah 40 Jahren erwarten kön-
nen, Betrachtet man nun die oft niht unbedeutenden Aus-
lagen , welche die Eichenkulturen verurſachen , als ein Kapital,“ -
und bringt deſſen Zinſen bis zur Hauung des angebauten
Beſtandes in Rechnung z betrachtet man férner ‘den geringern'
gegenwärtigen Werth des ſo ſpät eintretenden Geldertrags
bei der Eiche ( bis der junge Eichenwald Eicheln und Knop-
pern trägt , vergeht ohnehin mehr als ein halbes Jahrhundert)
bedenkt man endlich , daß das Gedeihen der Eiche in unſern
Landforſten immer \{lehter , der Anbau daher iminer fkoſt-
ſpieliger , und der Ertrag unter ſolchen Verhältnißen imme
geringer wird, wie in dieſen Forſten allgemein bemerkt wird:

ſo muß man doch einräumen, daß ſih die Eichenkultur auf
die bekannte und übliche Art und Weiſe in den ausgedehnten
Forſten unſerer Ebenen, wo die Saaten und Pflanzungen,

Saamen- und Lichtſchläge meiſtens äußerſt {lechte Reſultaté
liefern — mit einer rationellen Forſtwirthſhft niht mehr verz
trágt , und daß eine Aenderung hierin höchſt nöthig iſt , welche
Aenderung und Verbeſſerung wir aber vorzüglih darin finden,
dáß wir den uns von der Natur gezeigten Wechſel der Holzz
arten in unſere Bewirthſchaftung der Forſte einführen , und

unſere Wälder hierna<h behandeln , und fortpflanzen, wie wir
das aus dem weiter unten folgenden Kulturverfähren erſehen
werden;

G6
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Nach dem eben Geſagten dürfte man aber glauben, daß
der Verfaſſer hierdurch den Stab über die Eiche gebrochen;
und nun dieſe in vieler Beziehung doh ſéhr nüßliche Holzart
gänzlih zu Grunde gehen laſſen will. Allein das iſt keines-

wegs der Fall, ſondern im Gegentheile ſoll eben dur dieſe
auf den Wechſel der Holzarten gegründete Kulturmethode be-
zwe>t werden , daß unſere Eichenwälder , welche bei jeßiger
Behandlung offenbar nah und nah gänzlich verſchwinden
müßten, erhalten werden, und wieder wie vordem kräftig
aufwachſen, und uns einen viel höheren Ertrag liefern , als
der iſt, den ſie unter jezigen Umſtänden liefern können, wie
ebenfalls aus der weiter unten folgenden Kulturweiſe erhellen

wird. ; |
Eben ſo wichtig iſt auch derWechſel in Bezug auf unſere

Übrigen Holzarten. Wir müßen uns daher zur Entwerfung
eines zwe>mäßigen Kulturplanes mit dem Wechſel der Holz-
arten , wie er in unſeren Forſten vorzukommen pflegt, näher
bekannt machen, was in Folgendem geſchehen ſoll, wobei wir
zugleich auh unterſuchen werden, welche Folgen unſere gegen-
wärtigen Wirthſchaftsverhältniße auf das Beſtehen und Ver-
\chwinden , oder gute Gedeihen unſerer Holzarten haben, und
welche Maßregeln zu ergreifen ſind, um unſer Kulturweſen
mit dem Gang der Natur bei Fortpflanzung der Wälder,
mehr in Einklang zu bringen,

Einen auffallenden Wechſel der Holzarten im Großen bee
merken wir zwiſchen der Tanne und Fichte in unſeren
Gebirgsforſten. Die Tanne wetteifert daſelbſt mit der Fichte
den Beſtand in ſeiner zwe>mäßigen Miſchung , und in ſeiner
Vollfommenheit zu erhalten , und wir vernichten durch unſere
unpaſſeènde Wirthſchaftösführung die Tanne immer mehr und
mehr ! Die Tanne wächſt in mäßig geſchloſſenen, ja nicht ſelten
in dichtern Beſtänden überall nah, wenn Mutterbäume vorhan-
den ſind , und die Fichte beſaamt die Blößen und die Umge-
bung der Beſtände z wir aber räumen gewöhnlih Tannen und
Fichten kahl weg , überlaſſen dann den Schlag, nahdem wir

dur<h Wegräumen der Muktterbäume die Gründlage zur natür-  
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lithen Beſaamung und Fortpflanzung der Wälder zerſtört
haben „ der. lieben Natur , oder wenn wir viel thun , ſo ſäen
wir denſelben mit Fichtenſaamen an, weil die Tannenſaat im
Freien nicht fortkommt , und vernichten auf dieſe Weiſe die
Tanne — eine Holzart, welche den Sturmwinden und Jn-

fektenverheerungen bei weitem niht wie die Fichte unterliegt,

keiner andern Gebirgsholzart an Brauchbarkeit nachſteht, und |
alle an hohem Ertrage übertrifft , und deren Erziehung und

Erhaltung in Verbindung mit der Fichte im höheren Gebirge
daher gerade am zwe>máäßigſten iſt, Zwar haben. unſere ver-
ehrten Forſtſchriftſteller Cotta, Hartig und Andere uns ge-
lehrt, wie man die Tanné durch Dunkel -Saamen- Licht - und
Abtrieböſchlägé fortpflanzen ſoll; allein dieſe Art der Fort-
pflanzung iſt im großen Forſthaushalte, zumal im höheren
Gebirge, wo die Tänne meiſtens vorzukommen pflegt , viel
zu umſtändlich „, zu zeitraubend und zu koſtſpielig , und wird
ſehr oft durh Sturmwinde ganz vereitelt , daher wir nur

felten Anwéndung hiervon mächen können, Wir müſſen es
Uns daher angelegen ſein laſſen , geeignetere Mittel und Wege
zur Erziéhung det Tannen und Erhaltung unſerer gemiſchten
Fichten - und Tannenbéeſtände ausfindig zu machen , und da
wérden wir ünfern Zwe>k amn einfachſten dadurch erreichen,
wenn wir in dieſen gemiſchten Beſtänden die Bau- Klot - und
Nustholzhauungèn einige Zeit (83 10 bis 20 Jahre ) voraus-
gehen laſſen, Und bei dem Abtriebe hier und da Tannen
Überhalten, welche aber niht na<hgehauen, fondern bis

zum 2-ten Umtriébe ſtehen bleiben, und dann erſt
beim Abtriebe mit zur Hauung kommen, und durch andere
jüngere exſeßt werden ſollen, damit wir der läſtigen ,' unprak-
tiſchen -Nachhauungen“ der Saamenbäume überhoben werden,
und der Beſtand im Laufe der Umtriebszeit , beſonders gegen
Ende derſelben beſaamt , mit größerem und kleinerem Tannen-

nahwu<hſe verſehen , ‘und das Miſchungsverhältniß , und der
Wechſel dieſer Holzarten erhalten werde. Die Anzahl dieſer
Saamenbäume braucht daher nicht groß zu ſein, ſo wie hierzu
auh niht ausgeſuchte ſchöne ſchlanke, ſtarke Stämme ges

G6 *
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wählt werden dürfén ; welche leicht vom Windé gebrocheit odét
umgeworfen wêrden , ſondern géſunde, niht zu alte Bäume,
welche in niht zu geſchloſſenem Stande gufgewachſen „ ſind
hierzu die paſſendſten, Fünfzehn bis zwanzig Stück auf Einem
n. 6, Joche in möglichſt gleicher Vertheilung ſind zu ‘dieſem
Zwecke hinreichend wo vom Winde Schaden an denſelben
zu befürchten, oder wo man dadurh zuglei<h auch ſtarkés
Holz für die Folge erziehen will, kann man die Zahl um
etwas erhöhen;

Iſt dagegen die Tanne infolge der frühern Béwirthſchafz
tung ſchon verſchwunden , ſ0 müſſen wir dieſes Wechſelverhältz

niß je eher wieder herzuſtellen fuchen , was ſehr leicht durch
den Anbau der Tanne in den alten Fichtenbeſtand (wenn
derſelbe nicht ſchon allzu fehr gelichtet und blößig iſ ) bewerkz
ſtelliget werden kann, weil die Xannen unter dem Schuße
der Fichten im mäßigen Schluße, ja ſelbſt im dichtern Stande,
vortreffli<h gedeihen. Wenn wir daher die Tanne 10 bis 20
Jahre vor dem Abtriebe der alten Fichten anbauen , ſo wer?
den wir nah dem Abtriebe einen 10 bis 20 jährigen Tannen-
nachwuchs haben , und was beim Abtriebe durh die Fällung
und Aufräumung des Holzes zu Grunde geht , oder bei dér
Tannenſáat niht in Anbau gekommen iſ , kann dann mittelſt
der Fichtenſaat oder Pflanzung nachgebeſſert werden, wodurch
wir eben die erwünſchte Miſchung dieſer beiden Holzarten und
den Wechſel für die Folge erzwe>en, wo dann bei gehörigeni
Veberhalten der Tanne der Anbau derſelben niht mehr nôthig (Y
ſein , ſondern von ſelbſt erfolgen wird.

Zur Nachbeſſerung der Blößen iſ auth die Kiefer und
Lerchè ſehr geeignet und zu empfehlen, und zwar das um
ſo mehr in jenen Forſten, wo man mit. der Hutweide und
Verhegung der Schläge beſchränkt iſ , weil dieſe beiden Holz- |
arten in der Jugend ſehr ſhnell áufwachſen , und daher keiner
ſo langen Hege wie die Fichte bedürfen, Uébrigens iſt dieſe

Beimiſchung au< darum zwe>mäßig, weil die Tanne und
Fithte in alten Kiefern - und Lerchenbëſtänden gut gedeiht ‘und
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auſwächſt „} dieſe Holzarten daher in der Folge vor dem
Abtriebe in ſolhen Beſtänden erzogen werden können, und
die Lerche einen vorzüglichen Wuchs hat , und vortreffliche
Bauhölzer und Schnittwaaren gibt.

- Beim Fällen und Aufräumen des alten Holzes in ſolchen
wit Tannen - oder anderem Nahwuchſe verſchenen Beſtänden
muß man freilih mit etwas mehr Schonung des Nachwuchſes
zu Werke gehen , als es von manchen Holzhauern zu geſche-
hen pflegt, welhe, um die Bäume bequem zu fällen und auf-
zuarbeiten , allen Nachwuchs ſchonungslos zuſammenhauen und
wegräumen , wenn ſie niht, durh gute Aufſiht in Ordnung
gehalten werden. *) Werden ferner, wie oben ſchon ange-
geben wurde , die Bau - Kloß - und übrigen Nutzhölzer einige
Zeit (5 bis 10 Jahre) vor dem Abtriebe nah und nah
herausgehauen und benußt , ſo wird der Tannennahwuchs,
da er allmählich freier geſtellt wird, um ſo beſſer gedeihen
und aufwachſen , zumal wenn die Hauungen im Winter vor-

genommen werden könnèn.

Es iſ übrigens nicht nöthig, daß die. cen Fichtenbe-
ſlände vor dem Abtriebe vollſtändig mit Tannen angebaut

werden „ ſondern es iſt genug , wenn nur ſo viel in Anbau

 

#) Zur Führung der nöthigen Auſſicht fowohl hier als über-
haupt bei den mannigfaltigen Forſtgeſchäften in Gebirgs-
forſten , wo niht nur Holzſchläge und Verhegungen, ſondern
au<h Kohlungen und Kohlenlieferung, Schwemmanſtalten,
und anderer Holztransport , Kulturen verſchiedener Art,

Schneidémühlen , Schindelmachereien u. \. w. zu beaufſich-

tigen ſind, gehört aber auh ein hinreichendes Perſonal.
Wenn daſelbſt ein Waldhütcr 3000 bis 4000 niederöſterr. Joch
Wald und noch mehr , und ein Förſter 8000 bis 10,000 Joch

und darüber zu beſorgen hat, wie das in ausgedehnten For=-

ſten' öfters noh vorkomuzt , ſo iſt es freilih nicht möglich,
daß überall die erforderliche Auf - und Nachſicht beſorgt , die
nöthige Ordnung erhalten , eine vorzügliche , den Verhält-

nißen entſprechende Wirthſchaft geführt , und der hohe Er-
trag erreicht werde , welchen dije Forſte liefern könnten.
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femmt , damit dex künftige Beſtand hinreichend mit Tannen
gemiſcht werde , um dadurch die fernere Beſaamung zu bewir-
ken , und den Wechſel dieſer Holzarten herzuſtellen. Je' mehr
man indeſſen vor dem Abtriebe anbaut, deſto weniger wird
nach demſelben in Anbau zu bringen ſein, was daher von
Umſtänden abhängt, und hiernach eingerichtet werden muß.
Jenachdem nämlih mehr von dieſem oder jenem Saamen zu
Gebote ſteht , dieſe oder jene Saat wohlfeiler oder koſtſpieliger

iſt, dieFällung und Räumung der Schläge mit mehr oder weni-
ger Schonung des Nachwuchſes ausgeführt werden kann u. ſw.

wird die eine oder andere Holzart mehr oder weniger in Anbau
zu bringen ſein, wobei noh bemerkt werden muß, daß die
Tanneviel öfter Saamen trägt als die Fichte, woraus ſich
ebenfalls ein namhafter Vortheil obiger Kulturweiſe ergibt,

weil hierdurh und durch den wechſelſeitigen Anbau der einen
und andern dieſer Holzarten die Kultur ſoler Forſte um fo

mehr erleichtert wird , und um ſo vollſtändiger zur geeigneten
Zeit ausgeführt werden kann , als dort, wo man auf Ei na
Holzart beſchränkt iſt „oder ſih ſelbſt darauf beſchränkt,

Die einfachſte und zwe>mäßigſte Art des Anbaues ſowohl
vor als na< dem Abtriebe iſt Übrigens die Plätzeſaat z zur
Nachbeſſerung kleiner Blößen nah dem Abtriebe kann auch

die Pflanzung empfohlen werden.

Der Verfaſſer kann die Erhaltung und Herſtellung die-
ſes ſo wie jedes hnlichen Miſchungsverhältnißes , und die
hier angegebene einfahe Art und Weiſe zur Erreichung des
Zwe>kes , niht genug empfehlen, und es iſt ein unverzeihli-
cher Fehler , wenn man in gemiſchten Fichten - und Tannen-
beſtänden die Tanne ſo ſhonungslos bis auf den lezten Stamm
wegräumt, wie es leider in unſern ausgedehnten Gebirgs-
forſten nicht ſelten zu geſchehen pflegt.

Iſ! im Mittelgebirge die Buche: in den Fichten - und
Tannenbeſtand mit eingemiſcht , ſo iſt es um ſo beſſer z
denn ſic pflanzt ſich fowohl durh den Saamen im mäßig ge-
ſchloſſenen Walde , beſonders auf kleinen Waldblößen fort,

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



87

 

an denen es gewöhnlich niht fehlt, als vorzüglih auch nah
der Hauung' oder dem Abtriebe durh den Sto>ausſchlag, gibt
ein gutes“ hartes Holz , und einen vortrefflichen Schuß gegen
Sturmwinde und Jnſekten, Sie iſ dann auf gleiche Weiſe
wie die Tanne zur künftigen Beſaamung beim Abtriebe mit
überzuhalten , und wo ſie in dieſen Beſtänden fehlt , einſtens
aber vorhandc.1 war , oder die Standortsverhältniße ihr ent=

ſprechen , ſollman niht unterkaſſen , ſie mittelſt Anbau ein-
zumiſchen , welcher dur<h Ausſaat der Bucheln in die lichteren:
Beſtände , ‘oder auf die kleinern Blößchen im geſ{loſſenern,
Walde ‘ret füglih geſchehen kann. Wie manches Buchen-
ſaamenjahr geht jezt unbenußt verloren. Man fammelt keine

Bucheln zur Saat , weil man nicht weiß, was man damit
machen ſoll: denn im Freien, in einem Schlage, gedeihen
ſie niht, und an eine Saat imalten Walde denkt man
niht, oder man hält ſie für zwe>los, Allein die meiſten
unſerer vorzüglihſten Holzarten tragen nur ſelten reichlih
Saamen, wir müſſen daher jedes Saamenjahr auf?s beſte
benußen , die Saamen fleißig ſammeln laſſen, und ſie dorthin
anbauen, wohin ſie paſſen, d. h. jene Saamen welche nur
im freien Stande gedeihen oder. den freien Stand vertragen,
in die Schläge und auf Blößen, und jene welche zum guten
Gedeihen des Schubes alter Bäume bedürfen, oder unter
demſelben fortkommen, in den alten Wald, deſſen Abtrieb.
{on niht mehr zu entfernt iſt, und das müſſen wir ſo lange
fortſeßen bis wir ein geeignetes , dem Wechſel der Holzarten
entſprehendes Miſchungsverhältniß in unſeren Forſten herge.
ſtellt haben, und den Wiederanbau ,„ welchen wir jeht öfters.
bei vieler Mühe und Sorge und nicht geringen Auslagen,
kaum zu Wege bringen , die Natur ſelbſt beſorgt, und wir
werden nur dann mit dem Anbau nachzuhelfen haben , wenn.

im Beſtande von einer Holzart, wovon zu wenig, oder gar

keine Mutterſtámme vorhanden , ein vorzügliches oder beſſeres.
Gedeihen als von dex beſtehenden Holzart ſelbſt zu crwarx«
ten iſt,
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Im hbheren Gebirge kommt auh die Lerch e nicht ſelten

mit Fichten oder mit Fichten und Tannen gemiſcht
vor , welche Miſchung in vielfacher Hinſicht ſehr zu empfehlen
iſtz denn erſtlih hat die Lerche , wie oben chon bemerkt
worden , und allgemein bekannt iſt „ einen vorzüglichen Wuchs,
und gibt ein -vortrefflihes Bau - und Klobholz,ſo wie “auh
gutes Brennholzz zweitens kommt unter den lichten Kronen
der Lerchen die Fichte, und in den aus Lerchen und Fichten
gemiſchten Beſtänden die Tanne ſehr gut fort, und es kann
daher die Fihte und Tanne in den gemiſchten Lerchen - und
Fichtenbeſtänden vor dem Abtriebe erzogen, und na << dem
Abtriebe der Schlag mit Lerchen und Fichten angebaut , und
hierdurh dex gemiſchte Beſtand , und der Wechſel dieſer Holz=z
arten leiht erhalten werdenz drittens findet die Lerche
im Hochgebirge bis zur Vegetationsgränze der Fichte ihr gutes
Gedeihen , und iſ daher in den Forſten des Hochgebirges
außer der Kiefer die einzige zur Miſchung mit der Fichte ge-
eignete Holzart; und viertens -iſt die Erziehung der Lerche,
dieſer ſo nüßlichen Holzart , in reinen Beſtänden darum nicht
rathſam, weil bei der geringen und dünnen Beaſtung derſelben
der Boden zu wenig geſhüst iſt, den Humus und die Feuchz
tigkeit zu ſehr verliert , und an Fruchtbarkeit abnimmt.

In ‘den Vorgebirgen finden wir oft die Tanne mit dev
Buche gemiſcht, welche Miſchung darum ſehr voxtheilhaft
iſt , weil die Tanne im geſchloſſenen Walde ſchr gut auf:

wächſt, und die Buche die kleinen Blößen und lihtern Stel-
len des Beſtandes beſaamt, und nach dem Abtriebe dur den
Stotrieb den Nachwuchs vermehrt. Daher dergleihen Wäl-
der ſih auh leiht fortpflanzen und erhalten laſſen, zumal

wenn dafür geſorgt wird, daß die nöthigen Saamenbäume
übergehalten werden „ und bis zum zweiten Umtriebe ſtehen
bleibèn. Es iſ daher auh die Miſchung dieſer Holzarten in
Beſtänden , wo ſie no< nicht beſteht, und die Standortsver-
hältniße für die eine und andere Holzart geeignet ſind, ſehr

zu empfehlen, welche durh die Tannen - odex Buchenſaat im
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alten Buchen - oder Tannenwalde vor dem Abtriebe , wie
oben ſhon bemerkt worden iſ , erzwe>t werden fann-

Einen ähnlichen ſehr béahtenswerthen Wechſel im Großen
finden wir zwiſchen Fichten und Kiefern. Im geſchloſſe-
nên* Kieferuwalde findet -ſih gewöhnlich niht ‘ein - einziges
Kiefernpflänzchen , oder was hier und “da ausnahmöweiſe an

jungen Kiefern vorhandèn , iſt von kümmerlichem Wuchſe —
während die Fichte ſehr gut , nicht ſelten in dihten Beſtänden
im geſchloſſenen Kiefernwalde aufwächſt , weil die Kiefer nur
den freien Stand verträgt „ dagegen die Fichte unter den
lichten Kronen der Kiefern noch ret gut gedeiht. Außerdem
beſchirmt die Kiefer eben wegen- der zu lichten Krone , und

der zu geringen Beaſtung den Boden viel zu wenig , und der-
ſelbe iſt daher in reinen Kiefernbeſtänden meiſtens ſehr tro>en,
und ohne gedeihlihen Humus , zumal im Sand- und Kalk-
gebirgez die Fichte aber ſ{<üßt und verbeſſert den Boden
dur ihre dihtexe Beaſtung, und befördert den Schluß des
Beſtandes, weil ſie im Beſtande ſelbſt ſolche Stellen ein-
nimmt , wo die Kiefer wegen zu gedrängten Standes nicht
rehr fortfkommt. Auf den Blößen mit magern , kiefigen und
ſteinigen Boden kommt dagegen die Kiefer wieder beſſer fort
als die Fichte. Es iſt daher dieſe Miſchung und dieſer Wechſel
im Gebirge, wo die Fichte vorzukommen pflegt, ſehr ent-
ſprechend, und zur Exhaltung und Herſtellung desſelben das
Ueberhalten der einen und andern Holzart beim Abtriebe wo
beide {on vorhanden , beſonders der Kiefer, welche nicht
ſo leiht vom Winde gebrochen wird , öfters Saamen trägt,
und daher zur Beſaamung ‘der Blößen in den Schlägen mehr
geeignet iſ, ſo wie die Beimiſchung der einen oder andern
Holzart , wo ſie fehlt oder niht hinreihend vorhanden iſt,
durch plaßweiſe Sgat oder Bepflanzung der zu lichten Stellen,
oder Blößen in den Schlägen, — ſehr zu empfehlen. Die
Kiefer begleitet die Fichte bis in's hohe , Gebirg , und iſt
daher zur Beimiſchung in den hechliegenden Fichtenforſten
vorzüglich geeignet, wo außer dex Lerche keine andere unſerer

gewöhnlichen Holzarten mehr fortkommt,
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Dieſen Wechſel , “wie ihn die Natur ſelbſt bewirkt, hat
der Verfaſſer häufig im Zipſer und Gêömörer Comitate , und
namentlich auf dér herzogl. Coburgiſchen Herrſchaft Muräny.
bemerkt,

Eben ſo gedeiht auh die Tanne ſehr gut in geſchlof-

ſenen oder niht zu lichten Kiefernbeſtänden, und die
Verbindung der Kiefern - und- Tannenkultur iſ daher in jenen
Gegenden , welche - ihrer Lage nach für die Tanne geeignet

ſind , niht minder anzuempfehlen. ‘

Auf gleiche Weiſe kann auh die Kultur der Kiefer
mit Buchen oder Hainbuchen, oder mit beiden
Holzarten, ſo wie die Fichte und Lerche mit be-
nannten beiden Holzarten în ſolchen Gegenden wo.
dieſe Holzarten gemeinſchaftli<h vorzukommen, pflegen , ver-
bunden werden, weil die Buchen und Hainbuchen unter
alten Kiefern, Fichten und Lerchen gut gedeihen, ja die
Fichte ſelbſt auh in ältern Buchenbeſtänden gut aufwächſt,
wovon man ſich in den Forſten der herzogl. Coburgiſchen
Herrſchaften Kapsdorf im Zipſer Eomitate und Muräny im

Gömörer Comitate überzeugen kann, ;

Ein für unſere Forſte in den niedern Ebenen und im
tiefer liegenden Hügellande ſehr wichtiger Wechſel findet ferner:
zwiſchen der Kiefer und Eiche Statt, Der Verfaſſer
lexnte dieſen Wechſel im Großen in Oeſterreich ‘in, den March-
gegenden an der mähriſhen und ungariſhen Gränze, und
namentlich auf ben herzogl. Coburgiſchen Herrſchaften Eb en-.
thal und Walt erskirchen kennen, Auf exſterer Herr-

ſchaft findet man die Kiefer in ausgedehnten meiſtens ge-.
\hloſſenen Mittelbeſtänden mit dem f<önſten jungen * und
älterem Eichennahwuchſez in den Eichenbeſtänden daſelbſt-
findet ſich. dagegen auf. den Blößen in: den Schlägen u. ſ.w.
die Kiefer ſehr häufig ein. Wie leiht , fiher und zwe>-
máßig iſt nun hier die Kultur, wenn man: dieſe Miſchung.

und dieſen Wechſel beibehält , und durch. die Bewirthſchaftung.

zu benugen und zu befördern ſucht, was man auf die ganz,
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einfache Weiſe dadurh erzwe>t , daß man die eine oder andvere
Holzart ‘in den Schlägen nicht kahl wegräumt , wie es leider
auch in jenen Gegenden geſchehen iſt, ‘ſondern ‘von der einen
und andern Holzart Saamenbäume für die Folge Üüberhält,
ohne ſie im Laufe der Umtriebszeit nachzuhauen , wie ‘das bei
den Tannen angegeben worden iſt.

Merkwürdig iſ ferner der Wechſel dieſer beiden Holz-
arten in jener Gegend aúf den ſogenannten Holzä>kern, Die
Bauern benuten dort ihre Grundſtüke , welche zwiſchen Kie-
fern- und Eichenwäldern liegen, einige Zeit (gewöhnli<h 5
Jahre ) als Feld, und laſſen ſie dann ſobald ſie weniger |
Ertrag liefexn, zu Wald liegen. Die Kiefer findet ſi dar-:
auf ſehr bald von der Nachbarſchaft ein, und in wenigen
Jahren iſt das Feld mit jungen Kiefern überwachſen. Der
herangewachſene ltere Wald , welcher dem Eigenthümer

Brenn - und Bauholz u. \, w, gibt, wird dann gewöhnlich
allmählig gepläntert , ſo wie es der Bedarf nach und nah
erfordert , oder das Holz verkauft werden kann. Was ge-

ſchieht nun ? Merkwürdig genug findet fich hierauf im ge-
plänterten oder gelihteten Kiefernwalde ohne allen An-
bau die Eiche vortreflih ein, *) und bis die alten Kiefern
nach und nach herausgenußt ſind, hat man gewbhnlih wieder
den ſ{önſten jungen ein bis zwei Klafter hohen Eichenwald,
welcher nachdem er herangewachſen und benußt , zuweilen auch
ein odex einige Mal als Niederwald abgetrieben worden iſt,
öfters wieder gerodet , einige Zeit mit Feldfrüchten bebaut,
und dann auf gleiche Weiſe wieder als Waldgrund belaſſen

wird. :

Iſt das nicht ein Wechſel der für Ungarn von den wich-
tigſten Folgen ſein müßte, wenn er allgemein eingeführt
würde , was auch gar keine beſondern Schwierigkeiten machte,

 

* Die Beſaamung geſchieht auf den {malen Holzäern theils
durch den Abfall der Eicheln pon den benachbarten Wald-

ſire>en , theils wird ſie dur<h Vögel , Mäuſe u- . w.
bewirkt,
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deny man darf nur die Schläge in den Eichenwäldern niht
kahl führen ſondern Saamenbäume auf die
ganze Umtriebszeit überhalten, und die Blsz
ßen in den S<hlägen mit Kiefernſaamen an-
bauen, wo die Eiche ohnehin öfters faſt niht mehr fort-
zubringen iſt , oder die Enthegung wegen des allzu langſamen
Wuchſes der Eichen, zumal auf kahlen feſten Boden ohne
Humus , faum mehx zu erwarten iſt.

Der Verfaſſer hatte ſchon früher , bevor er den auffal=
lenden Wechſel dieſer beiden Holzarten in Oeſterreich geſehen,
mit dem Anbau der Kiefer in den Eichenforſten begonnen,
und meiſtens guten Erfolg bemerkt , befonders im lehmigen
Waldboden, und wird nun dieſe Kultur, nachdem er ſie von
der Natur ſelbſt bewirkt , im Großen geſehen , und ſi< von
der Zwe>mäßigkeit derſelben in Verbindung mit der Eichen-

kultur überzeugt hat, um ſo eifriger betreiben laſſen, Man
muß es mit dieſer Kultur, und den übrigen Kulturverbin-
dungen \o weit bringen, daß wenig odex kein Anbau mehr.
nöthig iſt, und der je6t oft ſehr {wer zu erziehende Nach-

wuhs, zumal in unſern Eichenforſten, nah dem Abtriebe
des alten Beſtandes ohne Dunkel - Saamen - und Lichtſchläge

C welche wie oben ſchon bemerkt worden, ohnehin nur ſelten
in Anwendung kömmen können, und oft ohne Erfolg ſind ).
meiſtens {on in hinreichendex Menge vorhanden ſein „ oder
în wenig Jahren ſicher und vollkommen erfolgen wird , ſei es
durch die Beſaamung von den überhaltenen Saamenbäumen,
oder mittelſt entſprehenden Anbaues der Blößen oder niht
hinreichend mit Nachwuchs verſehenen Stellen in den Schlägen.

Ein zweiter für unſere Eichenforſte in den Ebenen nicht
minder wichtiger Wechſel dex Holzarten iſt der zwiſchen der
Eiche und der Pappel, Wie gerne ſich die Pappel in
unſeren Eichenforſten einfindet, und oft zum Aergerniß der
Waldbeſizer und Forſtwirthe die Schläge überzieht , iſt oben
ſchon erwähnt worden. Aber eben ſo wächſt auh die Eiche
freudig in den Pappelwäldern, während ſie in vielen Eichen-
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wäldèrn dur Saamenſchläge , oder dur< dén Anbau faſt
niht mehr fortzubringen iſt , zumal in warmen Sandgegenden.
Jn den untern Gegenden Ungarns , und. namentli<h auf dem
herzogl. Coburgiſchen Prädialbeſis Vats unweit Kecskemét

Fann man dieſen Wechſel deutlih ſchen. Während in den
Eichenſchlägen außer den Stoktrieben meiſtens Pappeln nach-
kommen, (obgleih man früher gegen dieſé auf alle Weiſe
feindlih zu Felde zog, und die Eiche dur<h Saamen - und
Lichtſchläge , und durch den Anbau verſchiedener Art zu er-
halten ſuchte — wächſt in den geſchloſſenen und dichtern
jüngern Pappelbeſtänden die Eiche vortrefflich. nah, ſelbſt
auch in ſolchen Beſtänden, wo man faum eine Eiche bemerkt,
Wenn wir nun dieſen Wechſel durh Ueberhalten der nöthigen
Saamenbáume , *) befonders der Eichen , für die Folge ge-
hörig begünſtigen , ſo ſind wir der Sorge des Anbaues der
Schläge , welcher in jenen warmen , oft ſehr tro>enen Gegen-
den ohnehin ſehr ſhwierig iſ, und nicht ſelten völlig miß-
lingt , größtentheils lüberhoben. Denn dieſe Holzarten werden
ſich gegenſeitig zu unſerer Verwunderung einſtellen , und auch
durh den Anbau Anfangs, wo die eine oder andere dieſer
Holzarten fehlt , oder nicht in hinreihender Menge vorhanden *
iſt, auf die beſagte Weiſe leiht erzogen werden können , in-
dem man nämlich auf die Blößen der Eichenholzſchläge, Pap-
peln , und in die Pappelbeſtände entweder \ogleih beim Ab-'

triebe oder 10 bis 20 Jahre vor dem zweiten Abtriebe Eichen
anbaut , alſo ein ganz entgegengeſeßztes Verfahren von der
jeßigen Art und Weiſe des Anbaues einſchlägt. Der Anbau |
der Pappeln in den Schlägen geſchieht durh Segtreißer in
tief und gut gelo>erten Boden, der im Sommer durch
mehrmaliges Behacken von Gras und Unkraut rein und locker
erhalten werden muß ; *) oder noh beſſer durch Verpflan-

 

*) Darunter werden au< Pappeln verſtanden , wiewohl dke
Pappeln ſi vorzüglich dur<h Sto- und Wurzeltriebe fort-
pflanzen , daher die Saamenbäume zwe>mäßiger Mutter-
bäume genannt würden.

* Siehe H ubeny's Anweiſung zur {{<nellen Holzerziehung.
Peſth bei Hartleben 1836.
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zung fol<hér auf ebenbeſagte Weiſe erzogenet 2 bis 4 jähriger
Pappelpflanzen in große d. h. 4 bis 5‘ weite und 11 bis
2‘ tiefe Pflanzlöcher. Der Anbau der Eicheln im Pappel-

walde geſchieht durch pläzeweiſes Unterha>ken derſelben je zu
2 bis 3 Stü auf einige Zoll tief. Jſst der Wald zu dicht
beſtanden, ſo iſt eine Durchforſtung vor der Saat, oder

wenn dieſe im Herbſte geſchieht, in dem darauf folgenden
Winter ſehr zwe>mäßig und anzuempfehlen,

Hierbei muß noch bemerkt werden , daß die Verbindung
der Eiche mit der Pappel mehr dem Sandboden, und jene
der Eiche mit der Kiefer mehr dem lehmigen und Mergel-
boden entſpricht, worüber ſo wie über den Anbau dieſer
Holzarten der Verfaſſer ſeiner Zeit ſeine Erfahrungen ſpezieller
veröffentlichen wird.

Baut man in den untern Sandgegenden bei neuen
Waldanlagen von Pappeln, in dieſe nach einigen Jahren,
nachdem ſie ſih ziemlih geſchloſſen haben, und den Boden
hinlänglich beſchatten , Eicheln an, ſo kann man nah 15 bis
20 Jahren die Pappeln abtreiben, und man wird nah dem
Abtriebe einen 12 bis 16 jährigen Eichennahwuchs haben, dex
wieder nach 15 bis 20 Jahren als 27 bis 36 jähriger Eichen-

wald wird abgetrieben werden fénnen, wodur<h wir einen
ſo hohen Ertrag erreichen , wie er dur< einé andere Wald-
fultur ‘wohl {werli<h erreiht werden fann. *)

*) Auch die Akazie kann bei dieſem Wechſel mit in Anwendung
kommen , welche ſchnell aufwächſt, und ein gutes Brenn- und

Geräthholz gibt. Jndeſſen erreicht die Akazie lange nicht die
Pappel im Ertrage; denn der Wuchs der Afazie iſt nur in
den erſten paar Jahren ' fehr ſtark, obgleich nicht ſtärker als

jener der Pappeln , und läßt dann auffallénd nach. Auch wird
die Pappel bedeutend höher als die Akazie, und iſt daher
mehr zu Bauholz geeignet. Außerdem koſtet der Anbau der

Akazie zu vîel Arbeit und Geld , und iſt oft ohne guten Er-
folg; denn da dieſe Holzart ſehr empfindlich gegen Fro st,
Trocfaiß und Hite, ſo leiden die Kulturen nicht ſelten großen
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Jg den Vörgebirgen wächſt auh die Tänne vortrefflich
in geſchloſſenen Eichenbeſtänden, und findet ſich daſelbſt
häufig ein, wo in der Nähe Tannen „oder einzelne Tannen
im Beſtande vorkommen, wie z.B. auf der herzogl. Coburgi-
ſchen Herrſchaft Szitnya bei Ychemnitsz, auf dem Berge
Szitnya und in der dortigen Gegend, Xuch -Tannenſaaten
daſelbſt in Eichenbeſtänden ſind gut gelungen. Es iſt ſchon
‘oben der Vortheil der Erziehung der Tannen mit Fichten und
Buchen nachgewieſen, und der hohe Ertrag dieſer Holzart
erwähnt worden, und es muß die Tanne in Rückſicht dieſer
abermaligen Kulturverbindung mit der Eiche, um ſo mehr
empfohlen werden»

 

Schadeny oder gehen ganz zu Grunde, ſo wie auch die jungen
Akazien von Haſen durch das Abnagen der Rinde, und mehrs

erwachſene Bäume dur< Windbruch viel leiden. Die Pappel,
weit weniger empfindlich , und den Beſchädigungen von Haſen
und Stürmen nicht ſo wie die Akazie unterworfen gedeiht

dagegen viel ſicherer. Jm vorigen Jahre 1842, wo bei der
anhaltenden tro>enen Zeit im Frühjahre und Sommeralle
Kulturen viel litten, viele Saamen gar nicht auffeimten, oder
die jungen Pflanzen einen kümmerlichen Wuchs hatten, manche
Saaten und Pflanzungen theilweiſe austro>neten , was na-
mentlich auh bei den Akazien der Fall war : bemerkte man
bei ‘den Pappelkulturen ein gutes, ja auf kräftigern Boden ein
ſehr gures gedeihen — ein Vorzug dieſer Holzart, der hoch

angeſchlagen werden muß. Ferner wird der Boden unter den
lichten Kronen der Akazien eher ſchlechter als beſſer, während
die Pappel durch ihr üppiges Blatt und den beſſern Schluß
in Beſtänden dem Boden viel Humus gibt , denſelben beſſer
beſchirmt , die Feuchtigkeit mehr exhält , ünd dadurch deſſen
Fruchtbarkeit erhöhet. Endlich iſt die Aufarbeitung des Holzes

der Akazie wegen der vielen Stacheln , ¿zumal bei jüngerem
Holze, ſo ſchwierig, daß man kaum einen Holzhauer zu

ſolcher Arbeit bekommen fann. Zu größern Waldanlagen
und zur Erziehung reiner Beſtände faun die Akazie daher
micht empfohlen werden.
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Auf dér herzogl. Coburgiſchen Herrſchaft Csábrägh ini
Dotitèr Comitate ſind dagegen große Stre>en mehr und wé
niger geſchloſſener haubarer Eichenbeſtände mit {hönem
an vielen Stellen dihtem Hainbuchenna<hwu<s von
L bis 12 Fuß Höheunterwachſen. Es kommen in jenen
Beſtänden nar hier und da einzeln ſtehende alte Hainbuchen
vor, von welchen die Beſaamung ‘nah allen Seiten hin et-
folgte, Man findet in benannten Beſtänden auh Buchennach-
wuchs, aber wenig, und Eichennahwüchs noh weniger , ob-
gleich der alté Beſtand faſt aus lauter Eichen beſteht. Einige
alte Schlägé daſelbſt mit 18 bis 20 jährigem Nachwuchſe ent-
halten mitten im Eichen - und Buchenwalde meiſtens Hain-
buchen , wo nach den Beſtänden der Nachbarſchaft zu urthei-

len, vor dem Abtriebe die Eichen vorherrſhend, und nux

mit einzelnen Hainbuchen untermiſcht waren,

Auf dex oben ſhon erwähnten Herrſchaft Szitnya findet
man- dagegen wieder in Hainbuchen -Mittelbeſt än-
den an mehreren Orten ſehr ſchönen Buchennahwuchs
welchéï máßig lihte Stand der Haínbuchen der Buche zu
entſprechen ſcheint, da dieſe weder im dichten noch zu lichten
Stande gut fortkommt.

Auch gemiſchte Eichen - und Buchenbe ſtände kom-
men nicht ſelten vor , welche Holzarten zuſammen „- wo beiden

die Standortsverhältniße entſprechen , ſehr gut gedeihen z doch
da die Buche in den tiefern Gegenden wenig vorkommt, und
im Vorgebirge mehr die nördlihen Lagen einnimmt, während
die Eiche vorzüglih in den niedern Ebèénen und im Gebirge
auf den ſüdlichen Wänden gefunden wird, ſo gewährt uns
dieſer Wechſelweniger Vortheil , als bei den andern Holzarten,

Die Birke endlih kommt mit allen Holzarten
gemiſcht vor, iſt aber wegen ihrer kurzen Lebensdauer zum

Hochwaldbetriébe und“ zu einer Wechſelwirthſchaft niht wohl
geeignet. Auch {bt ſie bei ihrer geringen Belaubung und
“dem zu lichten Stand, zumal in ältern Beſtänden , die Pflan-
zen, welche. im Freien nicht gedeihen, zu wenig, und dex
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Boden verliert bei dem zu geringen Schuß und Schatten in
Birkenbeſtänden den Humus und die Feuchtigkeit , wird daher
zu“ tro>en, mager und unfruchtbar. Deſſen ungeachtet iſt
die Erhaltung und Beimiſchung der Birke in mäßiger Anzahl
in unſeren Waldbeſtänden ſehr anzuempfehlenz denn ſie gibt
eine frühe Zwiſchennußung, ein gutes Brenn - und Geräth-
holz, hat ‘einen ſtarken Wuchs , ‘nimmt mit welhem immer
Boden vorlieb „ hindert die übrigen Holzarten niht in ihrem
Wuchſe, und beſaamt ſehr bald die Waldblößen, in welchen
jungen Birkenbeſtänden dann auh wieder andere Holzarten,
als Tannen, Fichten, Eichen , Buchen und Hainbuchen beſſer
aufkommen , als auf der kahlen , -vielleiht abgeſhwemmten,
oder mit. Gras und Unkraut dicht überzogenen Fläche.

So bemerken wir úberall einen auffallenden Wechſel der
Holzarten, und ſehen von welcher Wichtigkeit dieſer Wechſel
und die Erhaltung und Erziehung gemiſchter Beſtände in
unſern Forſten ‘iſt. Wir erzwe>en dadur<h niht nur den
Nachwuchs auf die einfachſte, naturgemäßeſte und
wohlfeiſte Weiſe, und die Erziehung der den Bo den-

verhältnißen entſprehendſten Holzarten , und dadurh
einen viel hLheren Ertrag der Forſte, ſondern wir be-
nuten bei dieſer Kulturweiſe außerdem auch die Waldfläche
in jedem Umtriebe durch 10 bis 20 Jahre, ja no< länger,
binnen welcher Zeit die Beſaamung vor ſih geht, und der
Nachwuchs aufwächſt , auf doppelte Weiſe, nämlih ein Mal
als alten Beſtand, und zum adern Mal als jungen Wald,
und wir werden z, B. 20 Jahre nach dem: Abtriebe 30 bis
40 jähriges Holz haben , während beim Anbau erſt nah dem
Abtriebe, wir nah W Jahren kaum 15 bis 20 jährige Be-
ſtände aufweiſen können, wodurh der Ertrag der Forſte
ebenfalls bedeutend erhbhet wird; denn wir werden z.B. bei
einem 60 jährigen Umtriebe 75 bis 80 jähriges Holz, folglih

viel. mehr ernten , als wenn der Anbau des Holzes erſt nah
dem Abtriebe geſchicht , wo bei einem 60 jährigen. Umtriebe
nur 50 bis höchſtens. 60 jähriges Holz zur Hauung fommen:

7
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kann. Eben ſo werden unter ſolchen Umſtänden, wenn ‘der,
Nachwuchs vor dem Abtriebe im alten Walde erzogen wird,
auch die Durchforſtungen früher eintreten, ‘und eine größere

Auébeute als bei jezigen Wirthſchaftöverhältnißen abwerfen.

Ferner ſind gemiſchte Beſtánde den Sturmwinden und Juſek-
tenverhecrungen viel weniger. ausgeſest, als reine Be-

ſtände, wodur< der Ertrag mehr geſichert , und ebenfalls
erhbhet wird, o wie auh die Bodenkraft dabei mehr
erhalten, und der Boden verbeſſert wird, weil der vor dem
Abtriebe erfolgte Nachwuchs den Boden nach dem Abtriebe
beſchirmt , vor Verwilderung {üßt und den Humus und die

Feuchtigkeit erhält.

In Betracht aller dieſer Vortheile, welche uns die obige
Kulturweiſe gewähren wird, muß daher der Ertrag unſerer
Forſte dadur<h wenigſtens um 1/4 bis 1/3, und in Bezug
auf jene Forſte, wo die beſtehende Holzart ſhon nur kümmer-

lih fortfommt, wie das beſonders bei einem großen „Theil
unſerer Cichenforſte der Fall iſt „ um die Hälfte, ja auf das
Doppelte erhöhet werden.

Außerdem haben wir in gemiſchten Beſtänden den Vor-
theil, daß wir bei Führung der | Holzſchläge eine größere
Auswahl an Brenn - Bau - Kloß - und anderem Nugholze
haben , und damit unſere Bedlirfniße viel zwe>mäßiger be-
friedigen können, als aus- jenen Beſtänden, wo wir nur auf
eine Holzart beſchränkt ſindz und endlich iſt man bei dieſer
Wirthſchafts - und Kulturweiſe auch viel weniger an eine be-
ſtimmte Zeit des Umtriebes gebunden als jezt. Denn da
die Saamenbäume auf die ganze Umtriebszeit übergehalten
werden, und ‘der Nachwuchs hauptſächlich von dieſen im

Laufe der Umtriebszeit erfolgt, und im Uebrigen nach dem

Abtriebe dur<h Nachbeſſerung der Blößen in den Schlägen

erzogen wird: ſo brauchen wir mit der Hauung der Be-
ſtände auh nicht zu warten. bis das Holz zum Saamentra-
gen alt genug iſt, ſondern wir können dieſe wann immer
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Sſlagfolge ſehr zu Statten kommt , wo öfters Beſtände
zur Hauung angeordnet werden müßen , welche noh wenig
oder keinen Saamen tragen, und welchen Vortheil uns die

gewöhnlihen Saamenſchläge nicht gewähren , weil dieſe nur
dann geführt ‘werden können „ wenn die Beſtände ſchon (o
alt ſind, daß ſie hinreichend Saamentragen , welche Periode
bei manchen Holzarten aber bekanntlich ſehr ſpät eintritt.

Man könnte hier die Einwendung machen , daß ſich eine
folhe Bewirthſchäftung der Forſte niht mit unſeren Landes-
geſehen vertrage, weil man die alten Beſtände nicht ver-
hegen, (mit Ausnahme der Prädialwaldungen ) und daher
den Nachwuchs auf beſagte Weiſe in den meiſten Fállen
auh nicht erziehen könne. Allein die Hege wird uns hierbei
weniger Beſorgniß machen, als ſie uns jeht macht z denn es

“iſ oben {hon bemerkt worden, daß mehrere Holzarten im

geſchloſſenen, ja ſelbſt dichten Walde gedeihen und aufwachſen,
wo bekanntlih kein Gras wächſt, wo daher auch keine Weide
iſt, und kein Weidevieh hinkommt, Und dann handelt ſichs
(m Betreff der Hege ja nicht darum, daß gerade die Schläge
verhegt werden , ſondern viel mehr darum, daß nicht ein zu

großer Theil in Hege komme, und wenn wir es für nöthig
finden, die Hege über die alten Beſtände zu erſtre>en, wo
der Nachwuchs erzogen werden ſoll, ſo können wir um. ſo

viel mehr Fläche von den Schlägen frei gebenz denn wenn
wir den Nachwuchs im alten Walde erziehen , und die Nach-
beſſerung der Schläge mit den oben bemerkten ſchnellwachſen-
den: Holzarten als: Kiefern , Lerchen , Pappeln u. d. gl.
vornehmen, ſo haben wir nah dem Abtriebe nicht nöthig dea
Nachwuchs wie jeht 15 bis 20 Jahre und darüber zu hegen,
ſondern derſelbe wird in den meiſten Fällen in der halben
Zeit ſo weit herangewachſen ſein, daß er ohne Nachtheil
enthegt werden kann. Uebrigens würde nöthigenfalls auh
die Geſezgebung die nöthige Verfügung hierüber treffen, wenn
es die Umſtände zur beſſern Pflege der Forſte erfordern wür-
denz denn ſo viel iſt gewiß, daß die Hutweideberechtigten

7 #

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



100

 

ſelbſt ‘bei dem ‘jetzigen "Stand ‘der Dinge ſehr wenig oder
nichts verlieren, ſondern im Gegentheile gewinnen, wenn
der alte ſhlagbare Wald gehegt und der Nachwuchs eher -
freigegeben wird, weil im alten Walde ohnehin ſehr wenig
und in geſchloſſenen alten und Mittelbeſtänden meiſtens gar

keine Weide vorkommt,

Wir müſſen nun no< das Vorkommen und gedeihliche
Fortkommen unſerer Holzarten hinſichtlih der Lage und des
Bodens betrachten , um den Anbaueund Kulturplan hiernach
entſprechend einzurichten. |

Von unſern gewöhnlihen Holzarten geht die Lerhe im
Gebirge am höchſten hinauf , und kommt überhaupt mehr
im höheren Gebirge vor als in den Vorgebirgen. In den
tiefer liegenden Ebenen findet man dieſe Holzart nicht , außer
wo ſie durh Anbau dahin gekommen iſt. Die junge Pflanze
fommt Übrigens in den niedern warmen Gegenden wegen zu
tro>ener Luft, und der zu großen anhaltenden Hige auh
nicht gut fort , und der erwachſene Baum, obgleich in frucht--
barem Boden von üppigem Wuchſe, gibt niht das gute
dauerhafte Holz, wie im Gebirge, und wird bald kernfaul,

Mit der Fichte verhält es ſich auf gleihe Weiſe. Nur
an der Vegetationsgränze im Hochgebirge ſteht die Fichte der
Lerche etwas nach., welche leßtere daſelbſt noh von beſſerem
Ausſehèn und Wuchſe, *)

Die Tanne geht niht ſo hoh hinauf wie die Fichte
und Lerche, und wird auh niht oder ſelten in den Niede-
rungen gefunden. Sie iſt eine Holzart der Mittel - und
Vorgebirge. *) Jm Hochgebirge und in denNiederungen

 

X) Noch höher hinauf geht die Zürbel - und Krummholzkiefer,
welche jedo<h als ungewöhnliche , ſelten vorkommende Holz-
arten hier übergangen , und bei einer andern Gelegenheit
zur Sprache kommen werden.

#*) Der Verfaſſer iſt ſhon ſeit längerer Zeit mit der barome-
triſchen Meſſung derHöhen , in welchen unſere Holzarten
“noch vorköminen und gut gedeihen, beſchäſtiget , und wird  

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



101

leidet ſie zu ‘ſehr von den Fröſten , und zwar im Hochgebirgë
von dem zu ſtarken anhaltenden Froſte im Winter , und. in
den, niedern Gegenden im Frühjahre ‘von den Nachfröſten,
da ſie ſich’ zeitlich entwi>elt-,- die jungen Triebe leicht ab-
gefrieren, und bei der geringen- Reproduktionskraft „niht ſo
leicht wie bei... dem Laubholze. erſeßt werden, Außerdem ver=
trägt die Tanne auch die große. anhaltende Hite in den nie-
dern Gegenden nicht,

Die Buche ‘hat ‘in ‘ihrem Vorkommen „viel mitder
Tanne gemein z nur geht die Buche tiefer herab., aber: in
den niedern- Ebenen: wird. ſie auch ſelten- gefunden.

Die-Hainbuche verhält ſih wie ‘die Buche in ihrem
Vorkommen , nur geht ſie noch tiefer herab.

Die Eiche kommt dâgen mehr in den niedern Ebenen
und warmen Gegenden, weniger in ‘den Vorgebirgen , und
im Hochgebirge gar“ niht ‘vor, Im höheren Gebirge werden
die Blüthen oft von’ den Nachfröſten zerſtört „und die Früchte
gelangen ſelten zur Reife. *)

Wenn man daher dieſe Holzarten gegen dieſe altéliéi
Erfahrüng anbaut , ‘wie és leider ‘oft geſchieht, oder zum
Anbau vorſchlägt : ſo wird man ſein Ziel gänzlih verfehlen ;
man wird mit viéler Mühe ‘und Koſten“ nur unvollkommene

 

die Reſultate hierüber , ſobald“ ſie vollends erhoben fein
werden , veröffentlichen. Wegen Mangel an der hierzu

nöthigen Zeit konnte der Verfaſſcr dieſe Arbeit bis jetzt
noch nicht: vollenden , um dieſe Höhen als für das rationelle
Kulturweſen von Wichtigkeit dieſer Abhandlung ſeinem
Wunſche gemäß beizufügen.

*) Auch die Ulme fkomnt mehr in den njedern Gegenden

vor; der Ahorn dagegen iſt ein Gebirgsbaum , und wird
bis ins Hochgebirge geſunden. Die Eſche aber finden wir
ſowohl im hohen Gebirge als in niedern Gegenden. Die
Akazie, ſehr empfindlich gegen den Froſt im Winter , ſo

wie gegen Spät - und Frühfröſte iſt vorzüglich ein Baums
der niedern warmen Gegendeu:
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Wälder“ erziehèn, welche auh * fernerhin ‘nur mit Schwierig-
keiten erhalten und fortgepflanzt werden können „und welche
niht den halben Ertrag abwerfen , als jene Holzarten, welchè
der Gegend , oder den Standortsverhältnißen* entſprechen.

Nur die Kiefer und“ Birke kommen ſowdöhl “im
rauhen“ Hochgebirge als in den tiefen warmen Ebenen gut
fort. Ju reinen Beſtänden finden wir dieſe Holzarten jedoch
mehr in den Ebenen und niedern Gegenden z“ im Gebirge

Tommen- ſie:ie: dagegen meiſtens nur mit ‘andern Holzarten ge-
miſcht vor.?

Das Vorkoniñièn der ‘Erle verhält ‘ſi ebenfalls ‘ſo,
nur mitdem Unterſchiede ,/ daß in den“ tiefern Gegenden bloß
Schwarzerlen und in dem höheren Gebirge ‘nur dbié
graue oder Bergerle vorkommt,

Auch die Pappeln, beſonders die Vama únd

Schwarzpappeln kommen im hohen Gebirgevor , ob-
gleih ihre eigentlihe Heimath die tiefern Ebenen und vor?

züglich die Flußgebiete.

Wo benannte- Holzarten im Gebirge gemeinſchaftlich
vorkommen „ nehmen die Tannen „ Kiefern ; --Eichen- und

Schwarzerlen mehr die ſüdlichen „; und Fichten , Buchen
(d.h. in Gemeinſchaft mit Eichen) ‘und Bergerlen mehr die
nördlichen Bergwände ein. Lerchen , Hainbuchen , Pappeln

und Birken kommen ſowohl in ſüdlichen ‘als: au< in -nördli-
„<hen Lagen vor.

In nördlichen Gegenden verhalten i< die Holzarten hin-
ſihtlih der Lage , in welchex ſie ‘vorkommen, jedoch anders;
ja on jenſeits der Karpathen iſt das Vorkommen der Holz-
arten von demjenigen in unſern Gegenden verſchieden. Jn

Gallizien fommen z. B. in den niedern Ebenen noh viele
Fichten - und Tannenwälder vor.

Von der Bodenart hängt das Vorkommen und gute
Fortkommen unſerer gewöhnlichen Holzarten weniger ab z

denn wir finden ſie auf allen Bodenarten. Jm friſchen mit

hinlänglichem Humus verſehenen Lehm, oder ſandigem Lehme

d
s

Ü
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boden gedeihen jedoh die meiſten Holzarten am beſten, und
wir finden daſelbſt vorzüglih die Fichte , Tanne, Buche,
und Hainbuche; auf dem Sande dagegen mehr die Kiefer,
und im Kalkboden die Lerche, Eichen, Pappeln und Birken
kommen auf allen Bodenarten gut fort, wenn die übrigen
Eigenſchaften dem Gedeihen dieſer Holzarten entſprechen ,
worüber im 2-ten Hefte dieſer Beiträge S. 60. u. . w. das
Nöthige geſagt worden, Doch liebt die Eiche vorzüglich einen
tiefgründigen ſandigen Lehmboden , und die Pappel einen
friſchen lo>ern Sandboden , wie er in den Ebenen und beſon-
ders in den Flußgebieten vorkommt, wo der Boden, wenn
oben auúch tro>en, in geringer Tiefe meiſtens feucht iſt. Die

Erle’ verlangt vorzüglih ſchr feuchten oder naſſen Boden,

Bei Verfaſſung des Kulturplanes iſ enbli<h noh darauf
Rü>ſiht zu nehmen, daß erſtlih. die Kultur mit der
Schlagfolge und der Hege der Schläge wo möglich in Ver-
bindung komme, was jedoch in vielen Fällen nicht geſchehen
fann. Wir müſſen daher unterſcheiden , ob die Blöfeen im
alten oder im jungen Walde vorkommen , und ob ſie klein

oder groß ſind , und den Anbau hiernah ordnen. Die Blößen

im alten Walde, zumal kleinere, werden am füglihſten nach
dem Abtriebe der alten Beſtände, wenn dieſe nämlich nicht

zu ſpät zur Hauung kommen , mit den Schlägen angebaut
Cinſofern der Anbau in dieſen nöthig iſt) und verhegt. Jn

Mittel - und jungen Beſtänden iſt der Anbau der Blößen,
wenn die Verhegung Statt finden kann, jedoh je eher vor-
zunehmen , zumal wenn die Blößen von größerer Ausdehnung
ſind. Zweitens iſ darauf Rü>kſiht zu nehmen, daß die-
jenigen Forſtorte , welhe zum Abſaßze oder Verkaufe des

Holzes ‘eine gúnſtigere Lage haben , zunächſt und früher in
Anbaukommen, aks jene, welche entfernt, an unwegſamen

Orten u. \. w. liegen , und drittens daß jene Theile mit
beſſerem Boden und höherer Ertragsfähigkeit vor jenen mit
\{le<terem Boden angebaut werden , inſofern es des erſte die
Hege betreffends Punkt geſtattet.
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VII.

Ueber Forſtpolizci.-

(Als Nachtrag zur Schäßung des Waldſcha-

dens im Lten Abſchnitte dieſes Heftes.)

Als der l-:te Abſchnitt dieſes Heftes „die Schäßunzg
des Waldſchadens?” ſchon gedruckt war, deſſen Heraus-
gabe aber durch die Herausgabe des unlängſt erſchienenen
2-ten Heftes dieſer Beiträge, und die Vollendung dieſes
Heftes verſpätet wurde, erſchien der „Entwurf einer
Waldpolizei - und Waldſtrafordnung für Ungarn
von Joseph Hubeny f. Oberwaldmeiſter u.  w.” Dem Ver-
faſſer ‘dieſer Beiträge war es daher um ſo willkommener , daß
auch ein ‘zweiter Forſtfchriftſteller ſi< mit der Forſtpolizei bez
faßt hatte. Noh erwúnſhter aber wäre es ihm“ geweſen,
wenn auch die Anſichten in- benannten Abhandlungen ſich ge-
genſeitig entſprochen hätten. Das iſ jedoch niht der Fall,
Denn der Verfaſſer hält das jetzt beſtehende , die Forſtpolzei
betreffende Landesgeſezt vom Jahre 1839/10 für ſehr zwe>-
máßig, und zur Herſtellung und Aufrechthaltung der Drdnung
im Walde ſehr geeignet, während Hr. Hubeny eine vielſeitige
„Abänderung des Geſees vorſchlägt, weil dur daſſelbe dex
beabſichtigte Zwe> nicht erreicht werden könne, Damit man \ih
daher imbetreff dieſes für das Forſtweſen ſo wichtigen Gegen-
ſtandes beſſer verſtändige, hält es der Verfaſſer für zwe>-
dienlich, feiné Anſicht hierüber in Folgendem näher auszuſprechen,

Die Anwendung dieſes Geſezes macht allerdings einige
Schwierigkeiten bevor man mit der Sache-ins Geleiſe kemmt,
ſo wie jede andere neue Einrichtung , und dieſe Schwierigkeiten
treten vorzüglih dort ein, wo es zur Verurtheilung der Wald-
frevler an den nöthigen Feldyolizeirichtern fehlt, ſo daß ſie
ihrer geſetzlichen Pflicht niht Genüge leiſten können; wo von
Seite des Waldbeſißers, oder deſſen Bevollmächtigten zu wenig
für die plinktlihe Verurtheilung der Waldexzedenten geſorgt
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wird, „oder wo: das Forſtperfonal die Schäßung des Wald-
ſchadens nicht. gehörig aufzunehmen und vorzulegen verſteht z
welche Hinderniße. jedoch niht im Geſese- ſondern in den man-
gelhaften Vollziehungen deſſelben liegen. Denn was den 1-ten
Punkt. anbelangt , ſo iſt es Sache. der löblichen Comitate für
die nôthigen Feldpolizeirichter zu ſcrgen, welche das Geſeß
auch gewährt , und imbetreſf des- zweiten und dritten Punktes
wird kein Forſtpolizeigeſcß entſprechen und- den erwünſchten
Nuten bringen , wenn nicht der Waldbeſißer oder deſſen Be-
vollmächtigter für eine geordnete Verurtheilung der Wald-
frevler ſorgen, und darauf die erforderlichen Koſten verwenden

> wird, oder wenn weit und breit kaum ein Jndividuum zu
findèn(wie Hr. Vubeny Beiſpiele anführt) was im Stande
wäre,den Waldſchadenordentlich zu häbßen und aufzunehmen,
ohne dergleichen Schäßung übrigens auch das vorgeſchlagene
Geſeß des. Hrn. Uubeny nicht entſprechend vollzogen werden
fönnte. In ſolchen Gegenden wuß aber auh entweder der
Maldſtand ſehr gering , ‘ja im Bergleih zu den ſämmtlichen
ausgédehntén vaterländiſchen Forſten unbedeutend ſein, und
man bedarf für dieſe Ausnahmsfälle keines andern Geſetzes z
‘oder es fehlt an dem zur Führung einer beſſern Wirthſchaft
nöthigen Perſonale für welches daher zuerſt zu ſorgen iſ , wo-
durch ih dann das Hinderniß zur Handhabnng des beſtehenden
Geſetzes von ſelbſt heben wird. y

Wollte man freilich alle Frevel , welche im Walde vor-
fallen, dur<h Sachverſtändige abſchäßen laſſen, ſo wäre das
allerdings eine unausfuhrbare. Sache, Das iſt ja aber auch
n@t nêthig. Die meiſten Frevel werden durh Holzentwen-
dung und dur<h den Vicheintrieb in Schläge, Saaten und
Pflanzungen verübt. Wird bei dem erſteren die Taxe, oder
in Standholzſtämmen , wie ſie der Unterzeichnete in oben er-
wähnter Abhandlung Über die Schäßung des Waldſchadens
unterſcheidet„ der Werth des entwendeten Holzes, welcher
ſih nach benannter Abhandlung leicht berehnen läßt — ein
Mal als Schadenerſaß, und zum andern Mal als Strafe,
ſo wie für Weidefrevel die im Geſetze beſtimmte Strafe und die
Eintriebsgeblhr erlegt z wird ferner bei wiederholten Waldex=-
zeſſen von einem und demſelben Frevler die Strafe gebührend
verſchärft , was alles im Geſeße angeordnet worden: ſo iſt die
Sache in den meiſten Fällen ohne weitere Shäßung des Scha-
dens zur Genlige abgemacht, Fallen aber erheblichere und
große Waldbeſchädigungen und Frevel vor , ſo wie z. B. dur

iederhauen vieler Stämme an einem Orte, dur< Rodungen,
Waldbrände , Zerſtörung einer Saat oder Pflanzung „ . oder
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andern Nachwuchſes dur< gänze Heerden , oder wiederholten
Eintrieb des Weideviehes y. |. w. — dann muß jedenfalls
eine Schäbßung des Schadens durh Sachverſtändige eintreten,
wie das Geſeß immer beſchaffen ſei, wenn be Beſtimmung
des Schadenerſaßes und der Strafe nicht -Willkührlichkeiten
eintreten ſollen , welhe Schäßzungen aber eben wéil ſie ſeltener
vorfallen , bei einem einigermaßen geordneten Forſtweſen auh
ohne erhebliche Hinderniſſe ausgeführt werden können.

/ Wenn mandaher die geringern Waldfrevel , wie ſie am
meiſten vorkommen , von den größern, ſeltener vorkommenden
trennt, und jene periodiſch aber pünktlich, dagegen
dieſe immer ohne allen Verzug gerichtlich verhandeln
läßt; ſo läßt ſich das beſtehende {<döne Geſez zum Wohl
unſerer Forſte und des ganzen Landes nicht allein ohne große
Schwierigkeiten in Anwendung bringen , ſondern der Richter
wird hierdur<h au< in den Stand geſeßt , ein gerehtes dem
Vergehen entſprechendes Urtheil zu fällen, was wohl ſchwerlich
geſchehen fönnte , wenn die Strafen im Speziellen zum Voraus
beſtimmt wären , und ohne nähere Schäßung des? Waldſcha-
dens , und Unterſuchung der Nebdenumfſtände das Urtheil nach
dieſer Beſtimmung gefällt würde. j

Daß jeder Exzeß immer ſogleich gerichtlich verhandelt
werde, iſ wohl nicht ausführbar , aber im Geſeze auch nicht
geboten , fondern nuc in jenen Fällen, wenn der Waldfrevler
mit der Schäßuug des durch ihn verübten Schadens nicht zu-
frieden wäre, ſteht es ihm nah $. 31. des lX-ten Geſeßz-
artifels 1839/10 frei , die Schäßung unterſuchen, oder den
Schaden nochmals \{äßen zu laſſen, wel<he Schätzung der
betreffende Richter binnen 14 Tagen nach der erſten Schäßunz
vornehmen zu laſſen hat. Eine periodiſhe Verurtheilung der
Waldfrevler bei kleinern Forſtvergehen kann daher re<t füglich
Statt finden; denn erſtlih iſ die Zeit der erſten Shäßzung
nicht vorgeſchrieben , und es fann hier im Allgemeinen wohl
nur die Zeit der Eingabe des Forſtrügeverzeichnißes , oder“ der
Anklage der Frevler verſtanden werden , wie es in der Ausübung
auh zu geſchehen pflegt zweitens laſſen ſih die meiſten
Waldfrevel nah langer Zeit noh nachweiſen , da dieſe } nicht
fo leiht wie im Felde oder auf der Wiefe ſi< wieder ver-
wachſen und unkenntli<h werdenz und drittens kann durh
wöchentliche Konfrontirung der angezeigten Waldfrevler von
Seite der Waldamtsvorſteher oder Förſter in Gegenwart der
Ortsrichter oder Notäre allen Ausreden in der Folge bei der
periodiſchen Verurtheilung der Waldfxevler., vorgebeugt , und
nöthigenfalls der verübte Schaden ſogleich an Ort und Stelle  © OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



  

unterſucht werden: Wenn es ſih- aber äuch treffen ſollte, daß
ein ſolcher Waldfrevler , deſſen Vergehen von geringerer Be-
deutung, vielleiht wegen Verſpätung: der Eingabe: und aus
Mangel gehöriger Nachweiſung des verübten Schadens manch-
mal ohne Strafe durhkemmr , ſo iſt das keine Sache von
Belang , nur ſoll man trachten , daß die Verurtheilung der
Waldfrevler im Allgemeinen pünktli< vor ſigehe , daß

. die ausgeſprechenen Strafen gehörig vollzogen wer-
den, und daß beſonders die großen Exzedenten ge-
bührend beſtraft werden, was auf obige Weiſe,
wenn ſie nämlich beſonders vorgenommen und ohne Verzug
abgeurtheilt werden, geſchehen kann.

Eben #0 wird ſich wohl auch nur ſelten ein Richter finden,
der die von dém Lokalforſtbeamten aufgenommene Schäßung
des Schadens kleinerer Waldfrevel mcht annähme, außer in jenen
Fállen, wo dieſe Beamten dur<h übertrieben hohe unbillige
und ungerehte Sc{äßung ſich das Zutrauen ſelbſt verdorben
haben , und bei größeren Forſtvergehen liegt es ja- im- In-
tereſſe des Waldbeſibers , die Schätung durh fremde Schätzer
vollziehen zu laſſen , weil dur) die dabei verurſachten , dem
Waldfrevler zur Laſt fallenden Koſten deſſen Sirafe um ſo
mehr verſchärft wird. Und. eben aus dieſem Grunde wird
ein Waldfrevler nur ſelten eine zweite Schäßung verlangen,
wenn die erſte niht véllig unrichtig und- übertrieben gemacht
worden iſt, weiler weiß, daß datur ſeine Strafe eher
erhöht als gemildert wird,
Es iſ wohl ‘niht zu vermuthen, daß ‘ein Geſeß , was

kaum gegeben , ſogleih wieder abgeändert werde, wenn ès
niht die Umſtände dringend verlangen, was hier wie wir
eben geſehen haben , wohl \{<werlih der Fall iſt, und was
auh niht zu“ wünſchen “wärez denn bei ‘einer abermaligen
Abänderung würden wieder Jahre vergehen bis man ſich in
die neue Form finden würde, was immer nurzum Nachtheil
des Forſtſchu8es ſelbſt iſt. Allein mit der Zeit werden zwe>-
mäßige Abänderungen allerdings von heilſamen Folgen ſein,
und dieſe in Vorſchlag zu bringen wie es der “verdienſtvolle
Hr. Oberwaldmeiſter Hubeoy bereits gethan, und in welchem
Vorſchlage ſih unbeſtreitbar viel Gutes und Beachtenéwerthes
findet, kann nur mit allgemeinem Dank aufgenommen wer-
den. Aber die Verhältniße in den Forſten und unter den
Bewohnern des ausëgedehnten ganzen Landes ſind ſehr verz
ſchieden. Ganz anders ſteht es mit dem Waldſchaden in den
großen ausgedehnten Forſten von den Karpathen über die
Mittel - und Vorgebirge herab, als in jenen unter die
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Ebenen und Sandwüſten z anders in jenen Forſten, wo ſchon“
längſt eine ſorgſamere Pflege und Kultur eingeführt iſt und
beſteht, und dort , wo das alles no< mangelt , und die
Forſte mehr der Willkühr Preiß. gegeben ſind und mißhandelt
werden z anders verhält es ſih mit der“ Forſtpolizei ferner in
jenen Theilen des Landes, wo das Volk der Ordnung mehr i
ergeben , und anders dort , wo dasſelbe noch ſehr roh, un-
folgſam und exzeſſiv iſ u. \. w.

_ Ein ſpezielles Geſez für alle dieſe Verhältniße , was.
ſeinem Zwe>e entſpräche , iſt daher wohl auh nicht möglich,
und * nur ‘ein ‘allgemeines kann gegeben werden, und die
fpezielle Anwendung muß wohl den einſichtsvollen Richtern
über Forſtpolizei- Vergehen , den herrſchaftlichen Fiskalen und
Oberbeamten, und dem ſachverſtändigen Forſtperſonale, be:
ſonders den höhern Forſtbeamten überlaſſen werden.

Auch mlüißte man ſi< Über dieſen wichtigen Gegenſtand-
bevor eine Aenderung im Geſeßze zu wünſchen wäre, erſt
méhr verſtändigen, und in den Anſichten vercinigén , weil
manche dergleichen Verfügungen "im Geſeße von großen —
ci oder übeln Folgen ſein können, So“ z. B, müßte
ih unter andern der Verfaſſer entſchieden gegen die Ver-
fügung -ausſprehen , wel<he Hr. Hubeny vorſchlägt, daß
nämlich in jenen Fällen ( dergleichen viele vorkommen , wie
auch ‘aus den $. $. 9. 31.35. 37: 39, 42. 43. 44. des Wald-
polizei - Entwurfes von Hrn. Hubenyſelbſt zu erſehen ) der
Waldfrevler , nahdem er wegen gefällter , verſtlimmelter oder

_ beſchädigter Bäume verurtheilt worden iſ , und die Tare
oder den Schadenerſaß dafür in die Kaſſe des Waldbeſißers
erlegt hat , ih diefeBäume aus dem Walde abholenkönne.
Wer möchte in großen Forſten bei dem gewöhnlich ſehr ge-
ringen Forſtperſonale die Kontrole und Aufſicht hierüber
führen! Dadurch würde den Waldexzedenten nach“ der Mei-
nung des Verfaſſers die beſte Gelegenheit gegeben , ihren
Unfug fortzuſcben, und ſich für die erlittenen Strafen immer
wieder auf's Neue durh Holzdiebſtahl zu entſchädigen, oder
durch andere Frevel \i< dafür zu rähen. Des Verfaſſers
Anſicht wäre daher vielmehr , ſolhe Feinde und Zexſtörer der
Forſte vom Walde nah Möglichkeit entfernt zu halten, ſei
es' auh mit einigem Verluſt des Waldbeſißers z B. eines
Theils des von Hrn. Hubeny vorgeſchlagenen Schadener-
ſabes, und ihnen den Zutritt ohne gegründete Urſache gänz=
lih zu unterſagen , damit man von ihnen - beſtens verſchont
bleibe. Denn es kann dem Waldbeſißer niht daran gelegent
ſein, das entwendete Holz gut bezahlt zu bekommen, ſondern

e
f
E
S
E
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   es muß ihm vorzüglich daran liegen, daßdur<hdas Geſeß
und deſſen púnkliche Vollziehung d dig! -
mindert werden oder aufhbren, und daß daher auch den Wald-
frevlern die Gelegenheit hierzu ſo wie möglich benommen werde,

Und ſo hat Hr. Hubeny noch andere Verfügungen in
Vorſchlag gebracht, welchen der Verfaſſer ſeinerſeits niht
beiſtimmen könnte, zu deren weitern ſpeziellen Betrachtung es
gegenwärtig dem Verfaſſer jedoch an Zeit mangelt , und wel-
che vorläufig wohl auh nicht nöthig iſ. Denn ſo viel dürfte
aus dieſer allgemeinen Betrachtung über dieſen Gegenſtand
hervorgehen, daß zur Verbeſſerung der Forſtpolizei , bevor
man auf eine Umgeſtaltung des neuen Geſetzes eingehe , eine
mehrſeitige Beleuchtung dieſes. wichtigen Gegenſtandesaus
den verſchiedenen Theilen des Landes nöthig und wünſchens-
werth iſ, und zwar nicht nur von Rechtskundigen , woran es
bei den beſtehenden Landesverhältnißen ohnehin nicht fehlen
wird, ſondern vorzüglich auh von ſachkundigen und erfahrenen
Forſtmännern , welhe mit den Verhältnißen im Walde ver-
traut ſind.

In dieſer wohlgemeinten Abſicht ſchrieb auh der Verfaſſer
dieſe kurze Abhandlung Über Forſtpolizei, und verfaßte die -
oben erwähnte im l-ten Abſchnitte dieſes Heftes enthaltene
Schätzung des Waldſchadens, und wird auch fernerhin
an der weitern Erörterung dieſes Gegenſtandes Theil nehmen,
wenn derſelbe dadurh zur Verbeſſerung des Forſtweſens wird
etwas beitragen können, /
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afeln 4

über die Durchmeſſer der Bäume, und die dazu

geleiten Umfänge in Zollen , und Kreisflächen

in Quadratfufen.

 

Um- |Durch-

fang. meſſer.

Kreis- Um- Durch- Kreis: |

fläche. fang. meſſer. fläche.

 

 

3 ol e. | [] Fuße. j Zolle. || O] Fuße.

0,8 1/4|| 0,0003 17,3 1/2 0,165
1,6 1/2 0,0014 18,0 3/1 0,180
2,3 3/4 0,0031 18,8 6 0/196
aL y 0,0054 196 1/4 0/213
3,9 1/4 0,0085 | 20,4 1/2 0,230
4,7 1/2 0,0123 212 3/t 0,248

 

  
5/9 3/4 9,9167 e0 7 0/267

| 6,3

|

2 0,0218

|

228 |“ 1

|

0,286
7,1 1/4 ||0,0276 |23,5 1/2 |0/307
7,8 1/2

||

0,0341 E 3/1

|

0/327
8,6 3/4

||

0,0412 25,1 8 0,349
94 3 0,0491

|

259 | 1/1

|

0,371
10,2 1/1

||

0,0576 267 1/2

|

0,394 |}
11,0 1/2

||

0,0667

|

27,5 3/4

|

0,417 
    

11,8 3/4 \| 0,0767

|

28,3

|

9 0,441

12,6

|

4 | 0,0872

}

29,0 | 1/1

|

0,466

13,3 1/4 || 0,0985

}

29,8 1/2

|

0,492
14,1 14/2

||

0,110 30,6 3/4) 0,518

14,9 3/4

||

0,123 31,4

|

10 0,545
7 E 0,136 32,2 1/1

|

0,573

16,5 1/4

||

0,150 33,0 1/2

||

0,601     
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Um- Durch: Kreis- | Nm- | Durch- | Kreis:

fang. meſſer. fläche. fang. meſſer.|| fläche.

| _Zolle. || Fuße. Zolle. [| © Fuße.

33,7 3/4 0,630 57,3 1/4 1,816
345 11 0,660 58,1 1/2 1,866
35,3 1/4 0,690 58,9 3/4 1,916
361 1/2 0,721 5977 19 1,968
36,9 3/4 0,753 604 | 1/1 2/020
377 12 0,785 612 1/2 2,073
38/5 1/1 0,818 62;0 3/1 2,126
39,3 1/2 0,852 62,8 20 2,181
4000| 3/4 0/586 63,6 1/4 2,235
40,8 13 0,921 64,4 1/2 2,291
41,6 1/4 0,957 65,1 3/4 2,347
424| 92) 0,993 65,9 21 2,404
432 31 1031 667 A 2,462
44/0 14 1,068 675 Y} 2/520
447 1/4 11607 683 „VA 2,579
4555| 2) 1146 691 *2 2,638
4663| 31) 1186 69,9 1/4 2,699
47,4} 15 1,226

|

706

|

2

||

2,760
47,9 || 1,268 714 1 2821
48,7 1/2 1,310 72,2 23 2,884
494 30 1352 73,0 1/ 2/947
502 16 1,395 73,8 1/2 3,010
51,0 1/4 1,439 74,6 Vt 3,075
51,8 1/2.) 1,484 754 24 | 3140
52,6 3/4 1,529 76,1 1/4 3/206
53,4 17 1,575 76,9 /2 3,272
54,2 1/4

||

1,6622

|

77,7 3

|

3/339
54,9 1/2 1,669 78,5 29 3,407
55,7 3/4 1,717 79,3 1|| 3/476
56,5 18 1,766 80,1 1/2 3,5415 

 

|
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UNm-.. | Duxkch- Kreis: Um- Durch- Kreis-

fang. meſſer. fläche. fang. weſſer.|| fläche.

Z8olle [O Fuße. | Zolle. [| Fuße.

80,8 3/4

||

3,615

|

103,6

|

33 5/936
816 26 3,685 1044| 1| 6/027
82,4 1/4 3/756 105,2 1/2 6,118
83,2 1/2

||

3,828

|

106,0 3/4

|

6209
84,0 3/4 3,901 106,8 34 6,302
84,8

|

27 3,974"

|

107,5

|

4/4

|

6,395
85,6 1/1 4,048 108,3 1/2 6,488
86,3 1/2 || 4,123 1091 3/4 6,583
87,1 3/4 4,198 1099 35 6,678
87,9

|

28 4,274

|

1107 1/1 6,774 |
88,7 1/1 4,350 1115 1/2 6,8707
89,9 1/2

||

4,428

|

112,2 3/4 || 6,967
90,3 3/4 4506 1130 36 7/065
911 29 4,585 11358 ys| 7/163
91,8 1/4 4,664 | 1146 1/2 7,263
92,6 1/2 4744 115,4 3/1 7,362
934 | 3/4 4,825 1162 37 7,463

942 | 30. #.4,906 117,0 1/4 7/5964 |
$5,0 1/4 4,988 117,7 1/2 7,666 |
95,8 1/2 5,071 118,5 3/4 7,768
96,5 3/4 5/155 119,3 | 38 7,872
97,3 31. 5,239 PR 1/4 7,976
98,1 i/4 5,324 120,9 1/2 8,080
98,9 1/2 5,409: 121,7 z/ 8,186
99,7 3/4 5,495 122,5 39 8,292

100,5 32 | 5,582 123,2 1/4 8,398
101,3 1/1 || 5,670

|

124,0 1/2

||

8,505
102,0 1/2 \| 5,758

|

124,8 3/4

||

8,613
102,8 | 3ſt | 5,847 125,6 | 40 8,722

 

r
é
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BB.

Tafel
über die Formzablen der Waldbäume.

 

Die mittlere Spalte enthält die Formzahlen „" wie {ie ge-

wöhnli< vorzukommen pflegenz die Formzahlen der vordern

Spalte ſind für kurzſchaftige , mehr“ kegelförmig gewachſene,

und die der leßten Spalte für \{lanke, mehr walzenförmig

gewachſene Bäume.

 

I| Formzahlen.   HSolzart.

         
    

      
    

      

        
  
       

 

 

 

MKünnen2 : WN 0,40 0,48 0,55 -

Shin «KTN È 0,40 | 0,48 0,55
Sen CTR 0,40 |/0,45 0,50
Laren) 1 (02 i 0,40 |‘0,45 0,50
Grs ana 0,42 0,50 0,54
Dien Qe E 0,42 0,48 0,54
Hainbuchen - «+ |/.0,42 0,48 0,54
eln. 4 «T€ 0,42 0,47 0,52

CU e e e de 0,42 0,48 0,54"
Birken, welche im dichten | j

Stande aufgewachſen Und
noch jung ſind « «4 0,38 0,40 0,42

“ Virken, welche im mäßig ge- ?
ſchloſſenen oder lihten Stan-
de aufgewachſen und {on y ,
álter ſind « «+ «0,31 |0,34 | 0,37    
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C.

Perhältniſzzahlen der Durchmeſſer

vom 40-«ten bis ZO@tten Jahre.

   

 
 

 

REATI

di = pr

es S&S DS Les we >
= e ED &G Sè O

Jahre. Verhältnifzahlen.
  

10 Es
15 0,24 0,25 0,28 0,32 0,38
20 }. 0,48 0,50 0,54 0,54 0,58
25 0,74 0,75 0,78 0,78: 0,78
20 100 100 100 100} 1,00 
 

   
 

  

 

2 EME |S z
I PA aa ELE
AS AS |SLS

Jahre, Verhältnifizahlen.

10 0,40 0,15 0,45
a5 |039 |0,35 |0,70 |0,75 |0,75
20 |0,59 |0,57 |1,00 |1,00 |1,00
2s |0,79 |0,79
830 |1,00 |1,00  
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Burchmeſſer
in Zollen und-Wöhen in Fuſßzen

der Waldbäume mittlerer Größe im 30-ten, bei

Pappelu; Erlén und Birken im 20-ten Jahr
nyVL Vaugolqſſent

 

 

| Kiefern. _

Sp ||  
 
 

S|
366,25a40
32, 5,70 38 5,40 36
29/5/15 344,80 32
26//4,60 30 4,20 28/||
23//4/05 27| 3,60 25 ||
20//3,50 243,00 |22     | Erlen. | Birken-|]
 

 

V=4
>
D

S|  
    

|
D
u
r
c

D
u
r
c
h
m
.

E
:

    

4E

[6,00 tz,,00[38 |
5,50 38 5,50.35
5,00|35 5/00 '32

; 4,50 /31/4,50 Y
22 | 3,20 21 4AM28 4,00 |2

e |

  

45

41

I 100 1 5,00 |31|| 6,00

37
; 31//.4,55 |28 ||5,50

IH, 4,20 (28, 4,10

|

26 |5,00

  

     

  

     
   

19 | 2,75 18 ||3,50/ 25, 3,5         
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Terhältniſzzahlen
des

Stammzuwachſes.

 

 

 

 
 
 

Jahre. Verhältniß zablen.

20h/ : Fl
25 / 5 Z /
30 1,00 1,09 1,09 1,00 1,00
35 167 159 151 144 142
40 2/64 243 2/20 199 197
45 Ji‘69 3,28 2,91 2,94 2,/52
50 5,00 4,29 3,81 3,16: 3‘23 j
55 | 636 534 471 3,90 3,94

 

 
"

60 8,06 651 5,68 4,65 4 77
65 1964 7,61 6,6L | 5,33 559
70 [11/60 8,90 7,68 6,21 6/49
75 13,50 10/07 8/64 6/95 737
80 15,54 1138 9,69 7,85 8,42
85 17,56 12/64 10,58 8,46 9,31
90 19,68 13,75 11,63 9,35 10,49
95 21,49 14,98 12,39 9,92 11,48
100 23,95 16,06 13,30 106,71 12,60
105 25,64 17,37 13,89 11,20 13,43
110 27,96 18,35 14,80 11,95 14,62
115 29,45 19,52 15,25 |. 15,39
120 31,82 | 20,64 15,99 |. 16,68
125 133,24 | 21,83] 16,20-| 17,37
130 35,49 | 22,71 1693 . 18/62

i

_
d
r
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zZ :

° Pa = 4 â
“ S SS D SZ S
= 0 “R =
Si 0 Q = 2) a

Jahre. | Verhbältnifizahblen,.

20 , 1,00 1,00 1,00
25 , i 174 149 1,64
30 1,00 1/00 2,"78 2,19 2,50
35 168 147| 392 2,97 3,36
40 2,63 2,06 535 3/96 451
45 3,70 26 687 4,97 5/45

50 5,08 | 3,61 557 618 6'62
55 6,51 4,49 1027 7,32 777
60 S2 951 12/19 851 8'47
65 9,89 6,,94 13,69 9,69 9/'31
70 11,81 768 15,61 10,73 9/97

80 15,82 1002 18;,74 12,66 :
85 17,82 11,19 4 :
90 19,90 12,65 Ï . :
95 21,55 13,84 ; . y
100 23,99 15,05 ; . ‘
105 2469 1612| . ; :
110 26,58 |‘17,43 | ; :
115 27,90 18,19 . \
120 29,24 19,55 ° ¿
125 |29/87 |20,24 : /
130 31/24 21,55 ;      
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“a

4 Wulfszahlen
zur Neduzirung der künfti :gen Einnahmen

auf ihren jeßigen Werth bei mittleren Zinſen

zu 4 1/2 Prozent gerechnet.

 

=
>
e
2

 

Hülfs-
zahl.

 

 
 

C
L
C
E
a

N
S

p
a

 

0,957
0,916
0,879
0,843
0/809.
0,778
0/748
0,719
0/692
0/667
0/642
0/619
0/597
0,577
0,557
0,538
0,520
0,503
0,486
0,470
0,455
0,441
0,427
0,414
0,402 

26
27

28
29

30

JL

dd

33

31

35
36

37

38

39

40 |
41

42
43

41
45

46

47

48

49 50  

0,390
0,378
0,367
0,356
0,346
0,336
0/327
0/318
0/309
0'301
0/293
0/286
0/278
0,271
0/264
0,258
0,252
0,246
0,240
0,234
0,229
0,224
0,219
0,214
0,209      

1,99 |
100 4

0,131
0,129
0,127
0,125
0,123
0,122
0,120

,

| 0,118
_

0117
0115
0114
0112 |
111
0,110
0,108
0,107
0,106
0,105
0,103
0,102
0,101
0,100
0,099
0,098
0,097

=
=

>»
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Druekverbeſſerungen.

 

Seite 1 Zeile 12 von unten lies: denſelben ſtatt: derſelben -

s

-

2 - FS - - an - auf

23 Zeile 16 von oben lies: u. st. w.” ſtatt: u. st, w.

29

020.

31

35
38

60

64
75

88
93

ed

  

- 9 von unten - Zinſeszinſen - Zinszinſen
L ® a

ETEE Os
- 41,24 e TI hb fas E 6 :

1 vonoben - Randbänme - - Standbäume

5 - - worden“ - werden

- 44 von unten - Verwitterung - Vermittelung

- 2 von oben - dann o denn

OO NL iſt „„ſind” auszulaſſen.

- 411 von unten lies: Buchenwalde ſtatt : Walde, -

12 von oben - alte Ec)he - Eiche,
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